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Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Verteidigung

Entwurf eines Gesetzes zur Starkung der Reserve (Reservestarkungs-
gesetz — ResStG)

A. Problem und Ziel

Deutschland steht vor vielschichtigen sicherheitspolitischen Herausforderungen, die aus
der Bedrohungslage durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Bind-
niserwartungen an Deutschland als Mitglied der Europaischen Union und der NATO er-
wachsen sind. Damit die Bundeswehr die Landesverteidigung sowie die Bundnisverpflich-
tungen und die sich aus der nationalen Verteidigungsplanung ergebenden Aufgaben erful-
len kann, ist ein erheblicher Fahigkeits- und Krafteaufwuchs der Streitkrafte erforderlich.
Dabei ist der fur den Verteidigungsbeitrag erforderliche Personalumfang im Frieden zu er-
heblichen Teilen nichtaktiv, muss jedoch schnell aus einer verfliigbaren, ausgertsteten und
einsatzbereiten Reserve aufwachsen kénnen. Eine qualitativ und quantitativ starke Reserve
ist nicht erst im Spannungs- oder Verteidigungsfall unverzichtbar. Die Reserve ist bereits
im Frieden, aber auch in der Krise integraler Bestandteil der Streitkrafte und der gesamt-
staatlichen Verteidigungsplanung. Sie tragt zu einer kriegstauglichen und einsatzbereiten
Bundeswehr bei und ist auch fur die militdrische Verteidigungsfahigkeit Deutschlands und
den nationalen Beitrag zur Abschreckung und Verteidigung im Buindnisrahmen von heraus-
ragender strategischer Bedeutung. Als initialer Verteidigungsumfang wurde ein Personal-
umfang von 460 000 einsatzfahigen Soldatinnen und Soldaten festgelegt, wozu mindestens
200 000 Reservistinnen und Reservisten gehoren.

Eine umfassende Aufwuchs- und Durchhaltefahigkeit der Streitkrafte ist entscheidend fir
die Handlungsfahigkeit Deutschlands, um langfristig bestehen, potenzielle Gegner glaub-
haft abschrecken und - falls erforderlich - Deutschland und seine Verblindeten erfolgreich
verteidigen zu konnen. Die schnelle und verlassliche Verfiigbarkeit von Reservistinnen und
Reservisten ist erforderlich, um den zentralen strategischen Forderungen und Vorgaben
aus der Militarstrategie, dem Fahigkeitsprofil der Bundeswehr sowie den nationalen und
multinationalen Operationsplénen (u. a. OPLAN DEU, NATO-Family of Plans) gerecht zu
werden.

B. Losung

Um die genannten Ziele zu erreichen, werden mit diesem Gesetz die gesetzlichen Grund-
lagen dafiir geschaffen, den verlasslichen Einsatz der Reserve zu ermdglichen und damit
den aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen gerecht zu werden. Die Reserve
muss dabei nicht nur als Erganzung, sondern als integraler Bestandteil der Gesamtstruktur
der Bundeswehr verstanden werden. Reservistinnen und Reservisten spielen fir eine resi-
liente Gesellschaft auch eine zunehmend wichtigere Rolle, indem sie einerseits ihre Le-
bens- und Berufserfahrung in die Truppe einbringen und andererseits im zivilen Leben Mul-
tiplikatorinnen und Multiplikatoren fiir die Streitkrafte sind. Sie verkdrpern damit im besten
Sinne ,Burgerinnen und Birger in Uniform®. Zusammen mit dem Dienst in der aktiven
Truppe verankert der Dienst in der Reserve die Bundeswehr fest in der Mitte der Gesell-
schatft.
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Geeignete MalRnahmen sollen dazu beitragen, die Verfugbarkeit aller beorderten Reservis-
tinnen und Reservisten zu erhdhen, die Attraktivitat des Reservistendienstes zu steigern
sowie die Burokratie in diesem Bereich zu senken. Dazu werden mit diesem Gesetz insbe-
sondere Anderungen im Soldatengesetz (SG), im Reservistengesetz (ResG), im Arbeits-
platzschutzgesetz (ArbPISchG) und im Unterhaltssicherungsgesetz (USG) sowie entspre-
chende Folgeanderungen vorgenommen. Zeitlich und inhaltlich Gberholte Vorschriften ent-
fallen. Die bisher im Vierten Abschnitt des SG geregelten Dienstleistungsarten werden neu
geordnet und in das neu gefasste ResG Uberfiihrt.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Fir den Bund fallen infolge der geplanten Anderungen Mehrausgaben im Geschéftsbereich
des Bundesministeriums der Verteidigung an.

Soweit derzeit prognostizierbar sind dies insgesamt 266 180 Euro fur das Jahr 2026. Im
Finanzplanungszeitraum werden zunéchst fir den Einzelplan 14 Mehrausgaben in Hohe
von jeweils geschatzt rund 43,1 Millionen Euro fur die Jahre 2027 bis 2029 erwartet.
Mehrausgaben im Geschaftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung werden im
Einzelplan 14 gegenfinanziert.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfallungsaufwand far Burgerinnen und Birger

Den Birgerinnen und Birgern entsteht kein Erfullungsaufwand.

E.2 Erfallungsaufwand fir die Wirtschaft

Der jahrliche Erfullungsaufwand der Wirtschaft reduziert sich geringfligig.

Davon Birokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung
Fur den Bund entsteht Erfullungsaufwand wie nachfolgend dargestellt.

Durch die Anhdrung von Arbeitgebern nach § 16 ResG entsteht ein jahrlicher Erfullungs-
aufwand von 121 200 Euro.

Durch die Bearbeitung von Antragen auf Férderbetrage nach dem USG entsteht ein einma-
liger geringfugiger Erfullungsaufwand und ein laufender Erfullungsaufwand in Héhe von
24 700 Euro.
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Fir die Beantragung von Leistungen nach 8§ 9 USG entsteht ein laufender Erfullungsauf-
wand von 3 700 Euro.

Durch die vorgeschlagene Anderung des § 166 Absatz 1 Nummer 1a SGB VI entsteht ein
einmaliger geringfugiger Erfullungsaufwand fiur die Verwaltung durch Anpassung der Soft-
ware.

Daruber hinaus entsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand in Hohe von 7 500 Euro.

F. Weitere Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Verteidigung

Entwurf eines Gesetzes zur Starkung der Reserve (Reservestarkungs-
gesetz — ResStG)

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz Uber die Rechtsstellung der Reservistinnen und Reservis-
ten

(Reservistengesetz — ResG)

Inhaltstibersicht

Abschnitt 1
Allgemeines
§1 Begriffsbestimmung
§2 Flhren des Dienstgrades auf3erhalb eines Wehrdienstverhéltnisses
§3 Tragen der Uniform auRerhalb eines Wehrdienstverhéltnisses; Verordnungserméchtigung

Abschnitt 2

Dienstleistungspflicht

Unterabschnitt 1

Umfang und Arten der Dienstleistungen

§4 Dienstleistungen, Altersgrenzen
§5 Reservedienstleistungen
§6 Dauer der Reservedienstleistung

Unterabschnitt 2
Dienstleistungsausnahmen
8§87 Dienstunfahigkeit
§8 Ausschluss von Dienstleistungen
§9 Befreiung von Dienstleistungen
§10 Zuruckstellung von Dienstleistungen

§11 Unabkdmmlichstellung; Verordnungsermachtigung
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Unterabschnitt 3
Heranziehungsverfahren

§12 Zustandigkeit
§13 Freiwillige Verpflichtung zu Dienstleistungen
§14 Verfahrensvorschriften; Verordnungserméachtigung
§15 Arztliche Untersuchung und Begutachtung; Anhérung
§ 16 Heranziehung
§17 Heranziehung ohne Einhaltung einer Frist
§18 Aufschiebend bedingte Heranziehung

Unterabschnitt 4

Beendigung der Dienstleistungen; Verlust des Dienstgrades

§19 Beendigung der Dienstleistungen
§ 20 Entlassung aus den Dienstleistungen
§21 Ausschluss von Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades

Unterabschnitt 5

Uberwachung und Durchsetzung der Dienstleistungspflicht

§22 Dienstleistungsiiberwachung; Datenabruf
§23 Pflichten wahrend der Dienstleistungstiberwachung
§24 Haftung fur Bekleidungs- und Ausriistungsgegenstande
§25 Register fir der Dienstleistungstiberwachung unterliegende Personen
8§26  Aufenthaltsfeststellungsverfahren

Unterabschnitt 6

Verhéltnis zur Wehrpflicht; Rechtsschutz
§ 27 Konkurrenzregelung
§28 Besondere Vorschriften fur das Vorverfahren
§29 Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts
§ 30 Besondere Vorschriften fur die Anfechtungsklage
Abschnitt 3
Reservewehrdienstverhéaltnis

§31 Reservewehrdienstverhaltnis
§32 Begriindung und Beginn des Reservewehrdienstverhéltnisses
§33 Diensteid

§34 Sachmittel und Entschadigungen
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§35 Aktivierung fiir eine Dienstleistung nach § 4
§ 36 Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen
§ 37 Benachteiligungsverbot

§38  Versorgung

§ 39 Beendigungsgrinde

§ 40 Entlassung

Abschnitt 4

Schlussvorschriften

§41 Unbefristete Reservedienstleistungen, Spannungs- oder Verteidigungsfall
§42 BuRgeldvorschriften

§43 Einschrankung von Grundrechten

Abschnitt 1

Allgemeines

81
Begriffsbestimmung
Reservistin oder Reservist ist, wer

1. alsfriihere Soldatin oder friherer Soldat der Bundeswehr ihren oder seinen Dienstgrad
nicht verloren hat oder

2. aufgrund einer vom Bund angenommenen Verpflichtung zu einer Wehrdienstleistung
herangezogen werden kann.

§2
Fuhren des Dienstgrades aul3erhalb eines Wehrdienstverhaltnisses
Eine friihere Soldatin oder ein friherer Soldat, die oder der den Dienstgrad nicht verlo-
ren hat, darf aul3erhalb eines Wehrdienstverhaltnisses den in der Bundeswehr erworbenen
Dienstgrad mit dem Zusatz ,der Reserve* oder ,d. R.” weiterfihren, wenn

1. der Dienstgrad nicht nur vorlaufig oder nicht nur zeitweilig verliehen worden ist und

2. sie oder er nicht als frilhere Berufssoldatin oder friiherer Berufssoldat berechtigt ist,
den Dienstgrad mit dem Zusatz ,aul3er Dienst” oder ,a. D.“ zu fiihren.
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§3

Tragen der Uniform aul3erhalb eines Wehrdienstverhaltnisses; Verordnungser-
machtigung

(1) Einer frheren Soldatin oder einem friiheren Soldaten, die oder der den Dienstgrad
nicht verloren hat, kann erlaubt werden, die Uniform aufRerhalb eines Wehrdienstverhéaltnis-
ses zu tragen. Die Uniform ist mit dem Abzeichen des Dienstgrades zu tragen, den sie oder
er zu fihren berechtigt ist. Personen nach Satz 1 kénnen Uniformteile unentgeltlich zur
Verfligung gestellt werden.

(2) Néaheres bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung ohne Zustimmung des
Bundesrates durch Rechtsverordnung. In der Rechtsverordnung ist insbesondere Folgen-
des zu regeln:

1. die Anlasse, zu denen die Uniform nicht getragen werden darf, und

2. die Zustandigkeit fur die Entscheidung tber die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1.

Abschnitt 2

Dienstleistungspflicht

Unterabschnitt 1

Umfang und Arten der Dienstleistungen

84
Dienstleistungen, Altersgrenzen

(1) Dienstleistungen im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Reservedienstleistungen nach § 5 und
2. unbefristeter Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

(2) Zu Dienstleistungen nach Absatz 1 kann eine Reservistin oder ein Reservist, der
oder dem ein hoherer Dienstgrad nicht nur fur die Dauer der Verwendung verliehen worden
ist, herangezogen werden.

(3) Hat die Reservistin oder der Reservist weniger als sechs Monate Freiwilligen
Wehrdienst als besonderes staatsbirgerliches Engagement geleistet, erfolgt keine ver-
pflichtende Heranziehung zu Dienstleistungen nach Absatz 1.

(4) Hat die Reservistin oder der Reservist
1. weniger als ein Jahr in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhéaltnis gestanden oder

Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbirgerliches Engagement geleistet, kann

eine verpflichtende Heranziehung zu einer Reservedienstleistung bis zum Ablauf des
Monats erfolgen, in dem sie oder er 45 Jahre alt wird,



-8- Bearbeitungsstand: 21.05.2026 15:33

2. ein Jahr oder langer in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhéltnis als Berufssol-
datin oder Berufssoldat oder als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit gestanden, kann
eine verpflichtende Heranziehung zu einer Reservedienstleistung bis zum Ablauf des
Monats erfolgen, in dem sie oder er 65 Jahre alt wird.

(5) Eine verpflichtende Heranziehung zum unbefristeten Wehrdienst im Spannungs-
oder Verteidigungsfall kann bis zum Ablauf des Monats erfolgen, in dem die Reservistin
oder der Reservist 60 Jahre alt wird.

(6) Eine Heranziehung zu Dienstleistungen aufgrund freiwilliger Verpflichtung kann bis
zum Ablauf des Monats erfolgen, in dem sie oder er 65 Jahre alt wird. Abweichend von
Satz 1 kann eine Heranziehung im Einzelfall mit Zustimmung der Reservistin oder des Re-
servisten auch bis zum Ablauf des Monats erfolgen, in dem sie oder er 68 Jahre alt wird,
wenn dringende dienstliche Griinde dies rechtfertigen. Uber Heranziehungen nach Satz 2
entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung oder eine von ihm bestimmte Stelle.

8§85
Reservedienstleistungen

(1) Reservedienstleistungen sind Verwendungen von Reservistinnen und Reservisten
im Geschaftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung, die der Erflllung des Ver-
fassungsauftrages der Streitkrafte dienen.

(2) Zu einer Reservedienstleistung der folgenden Art kann eine Reservistin oder ein
Reservist nur aufgrund freiwilliger Verpflichtung herangezogen werden:

1. im Inland im Rahmen der Amtshilfe oder der Hilfe in besonderen Gefahrenlagen nach
Artikel 35 des Grundgesetzes (Hilfeleistung im Innern) oder

2. im Ausland.

(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 2 kann eine Reservistin oder ein Reservist, die
oder der langer als ein Jahr in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhaltnis gestanden
hat, zu einer Reservedienstleistung im Ausland auch ohne freiwillige Verpflichtung heran-
gezogen werden, wenn die Reservedienstleistung innerhalb des Staatsgebietes eines Mit-
gliedsstaates der Europaischen Union oder der Organisation des Nordatlantikvertrages
oder an Bord von Schiffen, Booten und Luftfahrzeugen erfolgen soll. Satz 1 gilt nicht, sofern
die Reservedienstleistung im Rahmen eines Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkrafte
im Ausland nach § 2 Absatz 1 des Parlamentsbeteiligungsgesetzes erfolgen soll.

§6
Dauer der Reservedienstleistung

(1) Die Gesamtdauer mehrerer verpflichtender Reservedienstleistungen und die
Hochstdauer der einzelnen verpflichtenden Reservedienstleistung bestimmt sich nach
Maf3gabe des folgenden Absatzes. Erfolgen Reservedienstleistungen aufgrund freiwilliger
Verpflichtung, darf die Dauer einer oder mehrerer Reservedienstleistungen zehn Monate
im Kalenderjahr nicht Uberschreiten.

(2) Hat die Reservistin oder der Reservist
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1. weniger als ein Jahr in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhaltnis gestanden, be-
tragt die Gesamtdauer héchstens sechs Monate; die Dauer der einzelnen Reserve-
dienstleistung darf drei Wochen pro Jahr nicht Gberschreiten,

2. weniger als vier Jahre in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhaltnis gestanden,
betragt die Gesamtdauer héchstens sechs Monate; die Dauer der einzelnen Reserve-
dienstleistung darf vier Wochen pro Jahr nicht Gberschreiten,

3. weniger als 13 Jahre in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhaltnis gestanden, be-
tragt die Gesamtdauer hdchstens neun Monate; die Dauer der einzelnen Reserve-
dienstleistung darf sechs Wochen pro Jahr nicht tiberschreiten, und

4. 13 Jahre oder langer in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhdltnis gestanden, be-
tragt die Gesamtdauer hochstens zwdlf Monate; die Dauer der einzelnen Reserve-
dienstleistung darf zwdlf Wochen pro Jahr nicht tberschreiten.

(3) Die Bundesregierung kann nach Mal3gabe des Artikels 80a des Grundgesetzes
unbefristete Reservedienstleistungen anordnen. Auf die Gesamtdauer der Reservedienst-

leistungen nach Absatz 1 werden sie nicht angerechnet; das Bundesministerium der Ver-
teidigung kann eine Anrechnung anordnen.

Unterabschnitt 2

Dienstleistungsausnahmen

§7
Dienstunfahigkeit

Zu einer Dienstleistung wird nicht herangezogen, wer dienstunfahig ist.

§8
Ausschluss von Dienstleistungen
Eine Reservistin oder ein Reservist ist von Dienstleistungen ausgeschlossen, wenn
gegen sie oder ihn durch ein deutsches Gericht auf die in § 38 Absatz 1 des Soldatenge-

setzes bezeichneten Strafen, Nebenfolgen oder Maf3regeln erkannt worden ist; es sei denn,
die Eintragung Uber die Verurteilung ist im Zentralregister getilgt.

§9
Befreiung von Dienstleistungen
Von Dienstleistungen sind befreit
1. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses,

2. Geistliche rdmisch-katholischen Bekenntnisses, die die Diakonatsweihe empfangen
haben,
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hauptamtlich tatige Geistliche anderer Bekenntnisse, deren Amt dem einer in Num-
mer 1 oder Nummer 2 genannten Personen entspricht,

schwerbehinderte Menschen und
Reservistinnen und Reservisten, die aufgrund eines volkerrechtlichen Vertrages fir die

Dauer einer Téatigkeit in einer internationalen Behdrde eine entsprechende Befreiung
geniel3en.

§10
Zurickstellung von Dienstleistungen
(1) Von Dienstleistungen wird zurtickgestellt, wer
vorubergehend nicht dienstfahig ist,
abgesehen von den Féllen des § 8 Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugendstrafe oder Ju-
gendarrest verbifit, sich in Untersuchungshaft befindet oder nach 8§ 63 des Strafge-

setzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, oder

aufgrund eines volkerrechtlichen Vertrages fir die Dauer einer Tatigkeit in einer inter-
nationalen Behdrde nicht zum Wehrdienst herangezogen werden kann.

(2) Auf Antrag wird von Dienstleistungen zurlickgestellt, wer sich auf ein geistliches

Amt im Sinne von 8 9 Nummer 1 bis 3 vorbereitet. Dem Antrag sind beizufligen:

1.

der Nachweis eines ordentlichen theologischen Studiums oder einer ordentlichen the-
ologischen Ausbildung und

eine Erklarung des zusténdigen Landeskirchenamtes, der bischéflichen Behorde, des
Ordensoberen oder der entsprechenden Oberbehdrde einer anderen Religionsgemein-
schaft, dass sich die Reservistin oder der Reservist auf das geistliche Amt vorbereitet.

(3) Wer seiner Aufstellung fur die Wahl zum Deutschen Bundestag, zu einem Landtag

oder zum Europaischen Parlament zugestimmt hat, ist bis zur Wahl zuriickzustellen. Hat
die Reservistin oder der Reservist die Wahl angenommen, so kann sie oder er flr die Dauer
des Mandats nur auf eigenen Antrag zu Dienstleistungen herangezogen werden.

(4) Auf eigenen Antrag soll eine Reservistin oder ein Reservist von Dienstleistungen

zurlickgestellt werden, wenn und solange eine Heranziehung zur Dienstleistung fir sie oder
ihn wegen persodnlicher, insbesondere hauslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Griinde
eine besondere Harte bedeuten wirde.

(5) Von Dienstleistungen kann eine Reservistin oder ein Reservist zurtickgestellt wer-

den, wenn

1.

gegen sie oder ihn ein Strafverfahren anhangig ist, in dem Freiheitsstrafe, Strafarrest,
Jugendstrafe oder eine freiheitsentziehende Maliregel der Besserung und Sicherung
Zu erwarten ist, oder

ihre oder seine Heranziehung die militarische Ordnung oder das Ansehen der Bundes-
wehr ernstlich gefahrden wirde.

(6) Von Dienstleistungen soll eine Reservistin oder ein Reservist auf Antrag auch zu-

rickgestellt werden, wenn sie oder er unentbehrlich ist fur
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1. die Erhaltung und Fortfihrung des elterlichen Betriebes oder des Betriebes ihres oder
seines Arbeitgebers oder

2. die ordnungsgemalRe Aufgabenerfiillung ihrer oder seiner Dienstbehérde.

Antragsberechtigt sind die Eltern, der Arbeitgeber oder die Dienstbehdrde der Reservistin
oder des Reservisten. Die Antragsberechtigten sind verpflichtet, der zustandigen Wehrer-
satzbehdrde den Wegfall der Voraussetzungen fiir die Unentbehrlichkeit unverziiglich an-
zuzeigen. Bis zur Entscheidung Uber den Antrag ist die Heranziehung zur Dienstleistung
auszusetzen.

§11
Unabkdmmlichstellung; Verordnungsermachtigung

(1) Zum Ausgleich des personellen Kréaftebedarfs fir die Aufgaben der Bundeswehr
und andere Aufgaben kann eine Reservistin oder ein Reservist im Spannungs- oder Vertei-
digungsfall im offentlichen Interesse fur Dienstleistungen unabkdmmlich gestellt werden,
wenn und solange sie oder er fir die ausgelbte Tatigkeit nicht entbehrt werden kann.

(2) Uber die Unabkommlichstellung entscheidet die Wehrersatzbehorde auf Vor-
schlag der zustandigen Verwaltungsbehdrde. Das Vorschlagsrecht steht auch den Kirchen
und Religionsgemeinschaften, sofern sie Koérperschaften des 6ffentlichen Rechts sind, fur
ihre Bediensteten zu.

(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates die Zusténdigkeit und das Verfahren zur Unabkdmmlichstellung. In der Rechtsver-
ordnung kénnen Vorgaben fur Dienstherrn und Arbeitgeber sowie Auskunftspflichten zur
Gewahrleistung des Verfahrens geregelt werden. In der Rechtsverordnung kann die Befug-
nis zur Bestimmung der zustandigen Behorden auf eine oberste Bundesbehotrde oder auf
die Landesregierungen mit der Befugnis zur Weitertibertragung auf oberste Landesbehor-
den Ubertragen werden; die nach dieser Rechtsverordnung vorschlagsberechtigte oberste
Bundesbehorde oder die Landesregierung kann, soweit Landesrecht dies zulasst, das Vor-
schlagsrecht auch durch allgemeine Verwaltungsvorschrift regeln. Die Rechtsverordnung
regelt, wie Meinungsverschiedenheiten zwischen der Wehrersatzbehérde und der vorschla-
genden Verwaltungsbehoérde unter Abwagung der verschiedenen Belange auszugleichen
sind. Die Rechtsverordnung regelt ferner, fir welchen Zeitraum die Unabkdmmlichstellung
ausgesprochen werden kann und welche sachverstandigen Stellen der 6ffentlichen Verwal-
tung und Wirtschaft anzuhdéren sind.

(4) Die Dienstbehdrde oder der Arbeitgeber der Reservistin oder des Reservisten ist
verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen fiir die Unabkémmlichstellung unverziglich
der zustandigen Wehrersatzbehdrde anzuzeigen. Eine Reservistin oder ein Reservist, die
oder der in keinem Arbeits- oder Dienstverhéltnis steht, hat den Wegfall der Voraussetzun-
gen selbst anzuzeigen.
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Unterabschnitt 3

Heranziehungsverfahren

§12
Zustandigkeit

Zustéandig fur die Heranziehung zu Dienstleistungen sind die Wehrersatzbehérden.

8§13
Freiwillige Verpflichtung zu Dienstleistungen

(1) Die Erklarung der freiwilligen Verpflichtung zu einer Dienstleistung bedarf der
Schriftform. Fir Reservedienstleistungen im Ausland nach 8 5 Absatz 2 Nummer 2 ist eine
gesonderte Verpflichtungserklarung erforderlich.

(2) Vor Ablauf der Frist fir den Widerspruch gegen einen Heranziehungsbescheid
oder vor Eintritt der Bedingung nach 8§ 18 kann die abgegebene freiwillige Verpflichtung
allgemein oder fur den Einzelfall jederzeit und ohne Angabe von Grinden widerrufen wer-
den. Der Widerruf ist schriftlich gegentber der fir die Heranziehung zustandigen Stelle zu
erklaren.

(3) Nach dem Ablauf der Frist fir den Widerspruch gegen einen Heranziehungsbe-
scheid oder nach dem Eintritt der Bedingung nach 8§ 18 ist der Widerruf der Verpflichtungs-
erklarung ausgeschlossen. Bis zum Beginn des Wehrdienstverhaltnisses nach § 2 Absatz 1
Nummer 1 des Soldatengesetzes kann die oder der Herangezogene jedoch auf Antrag von
der Pflicht zur Dienstleistung befreit werden. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die Her-
anziehung wegen personlicher, insbesondere hauslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher
Grunde eine besondere Harte bedeuten wirde.

8§14
Verfahrensvorschriften; Verordnungsermachtigung

(1) Fur das Verfahren nach diesem Abschnitt werden keine Kosten erhoben. Notwen-
dige Auslagen sind zu erstatten. Zu den notwendigen Auslagen gehoéren die Kosten flr die
Beschaffung von Unterlagen, deren Beibringung der Reservistin oder dem Reservisten auf-
gegeben wird. Einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeithehmer, die oder der nicht unter das
Arbeitsplatzschutzgesetz fallt, wird auch der durch eine angeordnete arztliche Untersu-
chung oder eine angeordnete sonstige Vorstellung bei der Wehrersatzbehdrde entstehende
Verdienstausfall erstattet. Lasst sich eine Reservistin oder ein Reservist, die nicht Arbeit-
nehmerin oder der nicht Arbeitnehmer ist, wahrend dieser Zeit in seiner beruflichen Tatigkeit
vertreten, werden die hierfir notwendigen Aufwendungen erstattet. Das Nahere Uber die
Erstattung von notwendigen Auslagen, Verdienstausfall und Vertretungskosten bestimmt
die Bundesregierung durch Rechtsverordnung.

(2) Antrage nach diesem Abschnitt sind schriftlich oder elektronisch zu stellen. Be-
scheide nach diesem Abschnitt ergehen schriftlich oder in elektronischer Form.
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(3) Ein Bescheid, der in Ausfuhrung dieses Abschnittes ergeht, ist zuzustellen. Dies
gilt nicht fir begunstigende Verwaltungsakte. Ein Heranziehungsbescheid zu Hilfeleistun-
gen im Innern nach § 5 Absatz 2 Nummer 1, zu einer unbefristeten Reservedienstleistung,
die auf der Grundlage des § 6 Absatz 4 von der Bundesregierung nach Mal3gabe des Atrti-
kels 80a des Grundgesetzes angeordnet ist oder die als Alarmibung nicht [Anger als drei
Tage dauert, kann auch als gewéhnlicher Standardbrief mit dem Vermerk "Vorrangpost"
oder in entsprechender Anwendung des § 5 des Verwaltungszustellungsgesetzes unmittel-
bar durch die Truppe zugestellt werden.

8§15
Arztliche Untersuchung und Begutachtung; Anhérung

(1) Eine ungediente Person, die sich freiwillig zu Dienstleistungen nach § 4 Absatz 1
verpflichten will, ist vor der Annahme ihrer Verpflichtung auf ihre Dienstfahigkeit arztlich zu
untersuchen.

(2) Eine ungediente Reservistin oder ein ungedienter Reservist, die oder der nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach der Untersuchung nach Absatz 1 oder nach einer erneuten
arztlichen Untersuchung oder einer Begutachtung zu einer Dienstleistung herangezogen
worden ist, ist vor ihrer oder seiner Heranziehung anzuhéren. Sie oder er ist erneut arztlich
Zu untersuchen oder zu begutachten, wenn

1. sie oder er dies beantragt,
2. Anhaltspunkte fur eine Veranderung des Gesundheitszustandes vorliegen oder
3. dies fur eine vorgesehene Verwendung erforderlich ist.

Sie oder er hat sich hierzu nach Aufforderung durch die Wehrersatzbehérde begutachten
zu lassen oder vorzustellen und arztlich untersuchen zu lassen. Auf die Untersuchung ist
§ 17a Absatz 2 bis 4 des Soldatengesetzes entsprechend anzuwenden.

(3) Das Ergebnis der Untersuchung oder Begutachtung und die sich daraus ergeben-
den Rechtsfolgen sind durch einen schriftlichen Bescheid mitzuteilen. Das gilt auch dann,
wenn eine Uberprufung der Dienstfahigkeit auf Antrag (Absatz 2 Satz 2 Nummer 1) ohne
arztliche Untersuchung durchgefiihrt wird.

(4) Eine Reservistin oder ein Reservist, die oder der bereits in der Bundeswehr gedient
hat, wird nach Feststellung ihrer oder seiner Verfugbarkeit durch die Wehrersatzbehdrden
zu Dienstleistungen herangezogen. Sie oder er ist anzuhoren, wenn seit dem Ausscheiden
aus dem Wehrdienst mehr als drei Jahre verstrichen sind. Die Absatze 2 und 3 sind ent-
sprechend anzuwenden.

§16
Heranziehung

(1) Die Heranziehung einer Reservistin oder eines Reservisten erfolgt nach Feststel-
lung ihrer oder seiner Verfugbarkeit durch die Wehrersatzbehorde. Vor der Heranziehung
soll die Wehrersatzbehorde den Arbeitgeber anhéren. Ort und Zeitpunkt des Diensteintritts
werden durch Heranziehungsbescheid bekannt gegeben. Im Heranziehungsbescheid ist
die Dauer der Dienstleistung anzugeben. Satz 2 gilt nicht fir die Heranziehung zum Wehr-
dienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall.
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(2) Der Heranziehungsbescheid soll grundséatzlich acht Wochen vor dem Beginn der
Dienstleistung zugestellt sein.

(3) Die Pflicht zur unverziglichen Vorlage des Heranziehungsbescheids beim Arbeit-
geber nach § 1 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 des Arbeitsplatzschutzgesetzes bleibt un-
berthrt.

(4) Die Reservistin oder der Reservist hat sich gema&R dem Heranziehungsbescheid
zu der Dienstleistung zu stellen.

§17
Heranziehung ohne Einhaltung einer Frist

Eine Reservistin oder ein Reservist kann ohne Einhaltung einer Frist herangezogen
werden, wenn

1. der Spannungs- oder Verteidigungsfall festgestellt ist,

2. unbefristete Reservedienstleistungen durch die Bundesregierung nach MalRgabe des
Artikels 80a des Grundgesetzes auf der Grundlage des § 6 Absatz 4 angeordnet sind,

3. das Bundesministerium der Verteidigung oder eine von ihm bestimmte Stelle die Her-
anziehung anordnet fir

a) Reservedienstleistungen von kurzer Dauer als Alarmibungen,

b) eine nach den Umstanden dringend gebotene Erh6hung der personellen Einsatz-
bereitschaft der Streitkrafte oder

c) Hilfeleistungen im Innern nach 8 5 Absatz 2 Nummer 1 oder

4. sie oder er der Heranziehung ohne Einhaltung einer Frist schriftlich oder elektronisch
zugestimmt hat.

§18
Aufschiebend bedingte Heranziehung

(1) Der Heranziehungsbescheid nach § 16 kann mit einer Bedingung erlassen wer-
den, wonach die Heranziehung davon abhéngig ist, dass

1. der Spannungs- oder Verteidigungsfall festgestellt ist,

2. die Bundesregierung nach MalRgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes unbefristete
Reservedienstleistungen auf der Grundlage des § 6 Absatz 4 anordnet,

3. das Bundesministerium der Verteidigung oder eine von ihm bestimmte Stelle die Her-
anziehung anordnet fur

a) Reservedienstleistungen von kurzer Dauer als Alarmibungen,

b) eine nach den Umstanden dringend gebotene Erh6hung der personellen Einsatz-
bereitschaft der Streitkrafte oder
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c) Hilfeleistungen im Innern nach § 5 Absatz 2 Nummer 1.

(2) In den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 wird die Heranziehung mit dem
Eintritt der Bedingung wirksam. In den Fallen des Absatzes 1 Nummer 3 wird sie wirksam,
wenn der Reservistin oder dem Reservisten der Eintritt der Bedingung durch das Bundes-
ministerium der Verteidigung oder eine von ihm bestimmte Stelle formlos mitgeteilt wird.

(3) Im Heranziehungsbescheid ist zu bestimmen, dass sich die Reservistin oder der
Reservist in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 nach Eintritt der Bedingung ohne
weitere Aufforderung unverziglich und in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 3 nach der
formlosen Mitteilung des Eintritts der Bedingung unverziglich bei der angegebenen Einheit
oder Dienststelle zu melden hat. Diese Mitteilung gilt mit dem Zugang an die Reservistin
oder den Reservisten als bewirkt.

(4) Als Zeitpunkt des Diensteintritts ist festzusetzen:

1. inden Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 der Tag des Eintritts der Bedingung und

2. inden Fallen des Absatzes 1 Nummer 3 der Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung.

Unterabschnitt 4

Beendigung der Dienstleistungen; Verlust des Dienstgrades

§19
Beendigung der Dienstleistungen
Die Dienstleistungen enden
1. durch Entlassung nach § 20,

2. durch Ablauf der festgesetzten Zeit, wenn der Endzeitpunkt kalendermafiig bestimmt
ist, oder

3. durch Ausschluss nach § 21.

§20
Entlassung aus den Dienstleistungen

(1) Die Soldatin oder der Soldat ist mit Ablauf des Monats, in dem sie oder er das nach
8 4 Absatz 4 bis 6 festgesetzte Hochstalter fir eine Heranziehung erreicht hat aus der
Dienstleistung entlassen.

(2) Die Soldatin oder der Soldat ist zu entlassen, wenn

1. die fur die Dienstleistung festgesetzte Zeit abgelaufen ist, es sei denn, durch die Bun-
desregierung sind nach Mal3gabe des Artikels 80a des Grundgesetzes auf Grundlage
des § 6 Absatz 4 unbefristete Reservedienstleistungen angeordnet worden oder der
Spannungsfall ist festgestellt oder der Verteidigungsfall ist verkiindet oder eingetreten,



10.

11.

12.

-16 - Bearbeitungsstand: 21.05.2026 15:33

die Anordnung unbefristeter Reservedienstleistungen nach § 6 Absatz 4 aufgehoben
wird, es sei denn, dass der Spannungsfall festgestellt oder der Verteidigungsfall ver-
kindet oder eingetreten ist,

ihre oder seine Verwendung wahrend des Spannungs- oder Verteidigungsfalles endet,
der Heranziehungsbescheid aufgehoben wird, eine zwingende Dienstleistungsaus-
nahme vorliegt, in den Féllen des 8 9 erst nach Befreiung durch das Karrierecenter der
Bundeswehr, oder wenn innerhalb des ersten Monats der Dienstleistung im Rahmen
der Einstellungsuntersuchung festgestellt wird, dass die Soldatin oder der Soldat we-
gen einer Gesundheitsstorung dauernd oder voraussichtlich fir einen Zeitraum von
mehr als einem Monat, bei kiirzerer Verwendung fur den Zeitraum dieser Verwendung,
vorubergehend zur Erflllung ihrer oder seiner Dienstpflichten unfahig ist,

nach ihrem oder seinem bisherigen Verhalten durch ihr oder sein Verbleiben in der
Bundeswehr die militarische Ordnung oder die Sicherheit der Truppe ernstlich gefahr-
det wirde,

die Voraussetzungen des § 46 Absatz 2a des Soldatengesetzes vorliegen,

sie oder er als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist,

sie oder er der Aufstellung fur die Wahl zum Européischen Parlament, zum Deutschen
Bundestag oder zu der gesetzgebenden Kérperschaft eines Landes zugestimmt hat,

sie oder er nach § 11 unabkémmlich gestellt ist,

der mit der Dienstleistung verfolgte Zweck entfallen ist und eine andere Verwendung
der Soldatin oder des Soldaten nicht erfolgen kann,

sie oder er dienstunfahig ist oder die Wiederherstellung der Dienstfahigkeit innerhalb
der Wehrdienstzeit nicht zu erwarten ist, wobei 8 44 Absatz 4 Satz 1 und 3 des Solda-
tengesetzes entsprechend gilt, oder

sie oder er nach § 10 Absatz 6 zuriickgestellt ist.

(3) Die Soldatin oder der Soldat kann entlassen werden, wenn

das Verbleiben in der Bundeswehr fur sie oder ihn wegen personlicher, insbesondere
hauslicher, beruflicher oder wirtschaftlicher Griinde eine besondere Harte bedeuten

wurde und sie oder er die Entlassung beantragt hat,

gegen sie oder ihn auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von drei Monaten oder mehr
oder auf eine nicht zur Bewahrung ausgesetzte Jugendstrafe erkannt ist,

die Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewahrung widerrufen wird, oder

die Sicherheitsiberprifung nach dem Sicherheitsiiberprifungsgesetz ergibt, dass er
oder sie eine sicherheitsempfindliche Tatigkeit nicht oder nicht mehr austiben kann.

(4) Die Entlassung wird von der Stelle verfiigt, die nach § 4 Absatz 2 des Soldatenge-

setzes fur die Ernennung der Soldatin oder des Soldaten zustandig ware.

(5) Wer sich schuldhaft von der Truppe oder der Dienststelle fernhélt, gilt mit dem Tag

als entlassen, an dem sie oder er hatte entlassen werden missen, wenn sie oder er Dienst
geleistet hatte.
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(6) Ist eine Soldatin oder ein Soldat im Entlassungszeitpunkt wegen Verschleppung,
Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhangenden Grinden dem
Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, so ist die Entlassung bis zum Ablauf des auf die
Beendigung dieses Zustandes folgenden Monats hinauszuschieben.

(7) Befindet sich eine Soldatin oder ein Soldat im Entlassungszeitpunkt in stationérer
truppenarztlicher Behandlung, endet der Wehrdienst, zu dem sie oder er herangezogen
wurde, wenn

1. die stationére truppenérztliche Behandlung beendet ist, spatestens jedoch drei Monate
nach dem Entlassungszeitpunkt, oder

2. sie oder er innerhalb der drei Monate nach Nummer 1 schriftlich erklart, mit der Fort-
setzung des Wehrdienstverhaltnisses nicht einverstanden zu sein, mit dem Tag der
Abgabe der Erklarung.

§21
Ausschluss von Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades

(1) Eine Soldatin oder ein Soldat ist von Dienstleistungen ausgeschlossen, wenn ge-
gen sie oder ihn durch ein deutsches Gericht auf die in § 38 Absatz 1 des Soldatengesetzes
bezeichneten Strafen, Nebenfolgen oder Maldregeln erkannt worden ist. Sie oder er verliert
den Dienstgrad. Dies gilt auch, wenn sie oder er wegen schuldhafter Verletzung der Dienst-
pflichten nach § 20 Absatz 2 Nummer 5 oder 6 entlassen worden ist.

(2) Wird ein Urteil mit der Folge des Dienstgradverlustes nach Absatz 1 Satz 2 im Wie-
deraufnahmeverfahren durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, so gilt der Ver-
lust des Dienstgrades als nicht eingetreten.

(3) Eine Reservistin oder ein Reservist verliert den Dienstgrad, wenn sie oder er als
Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer anerkannt worden ist, im Fall der
Entlassung nach § 20 Absatz 2 Nummer 7 mit Beendigung des Wehrdienstverhaltnisses.

(4) Eine Reservistin oder ein Reservist verliert den Dienstgrad auch, wenn gegen sie
oder ihn durch ein deutsches Gericht auf eine der in 8 38 Absatz 1 des Soldatengesetzes

bezeichneten Strafen, MaRRregeln und Nebenfolgen erkannt worden ist. Die 88 53 und 57
des Soldatengesetzes bleiben unberthrt.

Unterabschnitt 5

Uberwachung und Durchsetzung der Dienstleistungspflicht

8§22
Dienstleistungstiberwachung; Datenabruf

(1) Der Dienstleistungsuberwachung unterliegt, wer nach 8§ 4 Absatz 2 bis 6 zu Dienst-
leistungen herangezogen werden kann.

(2) Der Dienstleistungstiberwachung unterliegt nicht, wer
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dauerhatft nicht dienstfahig nach § 7 ist,

von Dienstleistungen nach 8§ 8 dauerhaft ausgeschlossen ist,

von Dienstleistungen nach 8 9 befreit ist oder

als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist.

(3) Die Wehrersatzbehorden dirfen zum Zweck der Dienstleistungsiberwachung im

automatisierten Abrufverfahren nach den 88 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in
§ 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten abrufen und weiterverarbeiten.
Im Fall der Unmdglichkeit des Datenabrufs ist § 34 Absatz 2 Satz 5 des Bundesmeldege-
setzes entsprechend anzuwenden. Soweit es fir die Kontaktpflege im Rahmen der Dienst-
leistungstberwachung erforderlich ist, dirfen die Wehrersatzbehérden der Dienststelle, bei
der eine Reservistin oder ein Reservist beordert ist, folgende Daten zur Person Gbermitteln:

1.

2.

Familienname,
Vornamen und

letzte bekannte Anschrift.

§23
Pflichten wahrend der Dienstleistungsiberwachung
(1) Wahrend der Dienstleistungsiiberwachung hat die Reservistin oder der Reservist

der Wehrersatzbehorde jede Anderung der Wohnung innerhalb von zwei Wochen zu
melden,

Vorsorge zu treffen, dass Mitteilungen der Wehrersatzbehdrde sie oder ihn unverzig-
lich erreichen,

sich auf Aufforderung der Wehrersatzbehorde personlich zu melden,

ausgehandigte Bekleidungs- und Ausriistungsgegenstéande ohne Entschadigung jeder-
zeit erreichbar sorgféltig aufzubewahren und zu pflegen, sie nicht ohne Erlaubnis au-
Berhalb des Wehrdienstes zu verwenden, ihre missbrauchliche Benutzung durch Dritte
auszuschlie3en, den Weisungen zur Behandlung der Gegenstande nachzukommen,
sie der zustandigen Dienststelle auf Aufforderung vorzulegen oder zurtickzugeben und
Schaden an ihr sowie ihre Verluste unverziglich der Wehrersatzbehdrde zu melden,

sich im Fall einer Zurlickstellung nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 nach Ablauf einer Frist
von zwo6lf Monaten und nach erneuter Anhérung arztlich untersuchen oder begutachten
zu lassen,

sich auf Aufforderung der Wehrersatzbehdrde einer unterstiitzten Verfassungstreue-
prifung nach dem Bundeswehr-Schutz-Gesetz zu unterziehen, fur die es einer Zustim-
mung der Reservistin oder des Reservisten nicht bedarf,

sich auf Aufforderung der Wehrersatzbehorde im Hinblick auf eine fiir sie oder ihn vor-
gesehene sicherheitsempfindliche Téatigkeit in der Bundeswehr einer erstmaligen Si-
cherheitsiiberprifung und weiteren Sicherheitsiiberprufungen nach dem Sicherheits-
Uberprifungsgesetz zu unterziehen, fir die es einer Zustimmung der Reservistin oder
des Reservisten nicht bedarf.
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(2) Wahrend der Dienstleistungsuberwachung hat die Reservistin oder der Reservist
der Wehrersatzbehdrde unverziglich schriftlich, elektronisch oder miindlich zu melden:

1. den Eintritt von Tatsachen, die eine Dienstleistungsausnahme nach den 88 7 bis 9 be-
grinden,

2. den Eintritt von Tatsachen, die eine voribergehende Unfahigkeit zur Erfullung der
Dienstpflichten von voraussichtlich mindestens neun Monaten begriinden,

3. auf Aufforderung Erkrankungen und Verletzungen sowie Verschlimmerungen von Er-
krankungen und Verletzungen seit der Untersuchung oder Begutachtung nach § 15,
der Prufung der Verfugbarkeit oder der Entlassungsuntersuchung, die fur die Dienstfa-
higkeit von Belang sind,

4. den vorzeitigen Wegfall der Voraussetzungen fiir eine Zuriickstellung,

5. den Abschluss und einen Wechsel der beruflichen Ausbildung, einen Wechsel des Be-
rufes sowie eine weitergehende berufliche Qualifikation; hierliber in ihrem oder seinem

Besitz befindliche Nachweise hat die Reservistin oder der Reservist auf Aufforderung
unverzuglich vorzulegen.

§24
Haftung fur Bekleidungs- und Ausristungsgegenstéande
Die Reservistin oder der Reservist hat Geldersatz zu leisten, wenn sie oder er die
Pflicht, die ihr oder ihm ausgehandigten Bekleidungs- und Ausriistungsgegenstande sorg-
faltig aufzubewahren und zu pflegen, grob fahrlassig oder vorsatzlich verletzt und dadurch
ein Schaden entsteht. Die Schadensersatzanspriiche verjdhren in drei Jahren von dem
Zeitpunkt an, in dem die zustandigen Behdrden von dem Schaden Kenntnis erlangen, ohne

Rucksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der schadigenden Hand-
lung an.

§25
Register fir der Dienstleistungstberwachung unterliegende Personen
(1) Zur Aktualisierung der fiir die Zwecke der Dienstleistungstiberwachung nach § 22
Absatz 1 und 2 aus den Melderegistern abgerufenen Daten fuhrt das Bundesamt fur das

Personalmanagement der Bundeswehr ein Register.

(2) In dem Register werden folgende personenbezogene Daten der Person, die der
Dienstleistungsiberwachung unterliegt, gespeichert:

1. Familienname,
2. frihere Namen,
3. Vornamen,

4. Doktorgrad,

5. Tag und Ort der Geburt,
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6. Geschlecht,
7. Staatsangehdrigkeiten,
8. gegenwartige oder letzte Anschrift,
9. Tag des Einzugs und des Auszugs sowie
10. Sterbetag.

(3) Hinsichtlich der datenverarbeitenden Regelungen zu Abruf- und Zugriffsrechten,
zu Speicher- und LoOschfristen sowie zu technisch-organisatorischen MaRRnahmen sind

§ 29b Absatz 5 Satz 1 sowie die 88 29d und 29e des Soldatengesetzes entsprechend an-
zuwenden.

§ 26
Aufenthaltsfeststellungsverfahren

(1) Kann die fiur die Dienstleistungsiiberwachung zustédndige Wehrersatzbehdrde
(ausschreibende Behorde) den standigen Aufenthaltsort einer Reservistin oder eines Re-
servisten nicht feststellen, so Ubermittelt sie dem Bundesverwaltungsamt zum Zweck der
Feststellung des Aufenthaltsortes folgende Daten zur Person:

1. Familiennamen, friihere Namen, Vornamen,

2. Geburtsdatum und Geburtsort,

3. letzte, der ausschreibenden Behodrde bekannte Anschrift und
4. das Geschaftszeichen.

Das Bundesverwaltungsamt hat diese Daten jeweils unter Angabe der ausschreibenden
Behorde zu speichern.

(2) Das Bundesverwaltungsamt hat die Daten zu dem in Absatz 1 genannten Zweck
in regelmafigen Abstéanden in einer Datei zusammengefasst folgenden Stellen zu Ubermit-
teln:

1. den Wehrersatzbehorden,
2. dem Auswartigen Amt,

3. den Behdrden, die fur die polizeiliche Kontrolle des grenziiberschreitenden Verkehrs
zustandig sind.

Die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Stellen dirfen die Daten zu dem Zweck, zu dem
sie Ubermittelt worden sind, verarbeiten. Wird diesen Stellen der Aufenthaltsort einer Re-
servistin oder eines Reservisten bekannt, haben sie ihn der ausschreibenden Behorde mit-
zuteilen, soweit keine besonderen Verwendungsregelungen entgegenstehen. Sodann 16-
schen sie unverzuglich die ihnen vom Bundesverwaltungsamt tbermittelten personenbezo-
genen Daten. Die ausschreibende Behdrde unterrichtet das Bundesverwaltungsamt sowie
die Ubrigen Stellen nach Satz 1 dariber, dass der Aufenthaltsort festgestellt worden und
eine weitere Speicherung nicht mehr erforderlich ist. Diese Stellen haben die personenbe-
zogenen Daten nach der Unterrichtung zu ldschen.
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(3) Die ausschreibende Behorde unterrichtet das Bundesverwaltungsamt rechtzeitig,
wenn flr eine Reservistin oder einen Reservisten die Dienstleistungspflicht nach § 4 Ab-
satz 2 endet. Das Bundesverwaltungsamt hat die personenbezogenen Daten spatestens
mit Ende der Dienstleistungspflicht zu l6schen; gleiches gilt fir die Ubrigen Stellen nach
Absatz 2 Satz 1, die durch das Bundesverwaltungsamt Giber das Ende der Dienstleistungs-
pflicht unverztglich zu unterrichten sind.

(4) Sobald das Bundesverwaltungsamt eine Datei nach Absatz 2 Satz 1 Ubermittelt,
haben die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Stellen die ihnen zuvor Gbermit-
telte Datei zu l6schen.

Unterabschnitt 6

Verhaltnis zur Wehrpflicht; Rechtsschutz

8§27
Konkurrenzregelung

(1) Far Wehrpflichtige nach 8 1 des Wehrpflichtgesetzes ist im Spannungs- oder Ver-
teidigungsfall das Wehrpflichtgesetz vorrangig anzuwenden.

(2) Die Vorschriften Uber Dienstleistungspflichten nach Abschnitt 2 gelten nicht fur
Personen, die bis zum 30. Juni 2011 ausschlie3lich Grundwehrdienst nach dem Wehr-
pflichtgesetz geleistet haben. Diese kdnnen nur aufgrund freiwilliger Verpflichtung zu Re-
servedienstleistungen nach Abschnitt 2 herangezogen werden.

(3) Die Vorschriften tber die verpflichtende Heranziehung zu Reservedienstleistun-
gen nach 8§ 5 gelten nicht fiir Reservistinnen und Reservisten, die sich vor dem [einsetzen:
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] zu einem Freiwilligen Wehrdienst als besonde-
res staatsburgerliches Engagement verpflichtet haben.

§ 28
Besondere Vorschriften fiir das Vorverfahren

(1) Der Widerspruch gegen Verwaltungsakte, die aufgrund des Abschnitts 2 durch die
Wehrersatzbehérden ergehen, ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Be-
scheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behorde zu erheben, die den Verwal-
tungsakt erlassen hat. Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Behorde, die den Wider-
spruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.

(2) Uber den Widerspruch gegen den Heranziehungsbescheid nach § 16 Absatz 1,
den Widerspruch gegen die Aufhebung eines Heranziehungsbescheides sowie den Wider-
spruch gegen den Untersuchungsbescheid nach § 15 Absatz 3 entscheidet das Bundesamt
fur das Personalmanagement der Bundeswehr. Widerspriiche nach Satz 1 haben keine
aufschiebende Wirkung.
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§29
Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts

Die Berufung gegen ein Urteil und die Beschwerde gegen eine andere Entscheidung
des Verwaltungsgerichts sind ausgeschlossen. Das gilt nicht fur die Beschwerde gegen die
Nichtzulassung der Revision nach § 135 in Verbindung mit § 133 der Verwaltungsgerichts-
ordnung sowie die Beschwerde gegen Beschliisse Uber den Rechtsweg nach 8§ 17a Ab-
satz 2 und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Auf die Beschwerde gegen Beschllsse
Uber den Rechtsweg ist § 17a Absatz 4 Satz 4 bis 6 des Gerichtsverfassungsgesetzes ent-
sprechend anzuwenden.

§ 30
Besondere Vorschriften fur die Anfechtungsklage

Die Anfechtungsklage gegen den Bescheid nach § 15 Absatz 3, die Anfechtungsklage
gegen den Heranziehungsbescheid nach § 16 Absatz 1 und die Anfechtungsklage gegen
die Aufhebung des Heranziehungsbescheides haben keine aufschiebende Wirkung. Das
Gericht kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung anordnen. Vor der Anordnung ist das
Bundesamt fiir das Personalmanagement der Bundeswehr anzuhdren.

Abschnitt 3

Reservewehrdienstverhaltnis

8§31
Reservewehrdienstverhaltnis

Eine Reservistin oder ein Reservist, die oder der sich freiwillig verpflichtet hat, ehren-
amtlich eine Funktion in der Reserveorganisation der Bundeswehr wahrzunehmen, kann
langstens bis zum Ablauf des Monats, in dem sie oder er 65 Jahre alt wird, in ein Wehr-
dienstverhaltnis nach diesem Abschnitt (Reservewehrdienstverhaltnis) berufen werden. Die
Regelungen zur Begriindung anderer Wehrdienstverhéltnisse bleiben im Ubrigen unbe-
rihrt, soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt.

§32
Begriindung und Beginn des Reservewehrdienstverhaltnisses

(1) Far die Berufung in ein Reservewehrdienstverhéltnis gelten die Vorschriften tber
die Berufung in das Dienstverhéltnis einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit
entsprechend mit der Mal3gabe, dass die Ernennungsurkunde anstelle der Worter ,in das
Dienstverhaltnis einer Soldatin auf Zeit" oder ,in das Dienstverhaltnis eines Soldaten auf
Zeit" die Worter ,in ein Reservewehrdienstverhaltnis" sowie die Angabe der Berufungs-
dauer enthalt.

(2) Das Reservewehrdienstverhéaltnis beginnt mit der Ernennung.
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8 33
Diensteid

Bei der Berufung in ein Reservewehrdienstverhaltnis ist ein Diensteid nach § 9 Ab-
satz 1 des Soldatengesetzes zu leisten.

8§34
Sachmittel und Entschadigungen

(1) Fardie Wahrnehmung des Ehrenamts erforderliche Sachmittel und Dienstkleidung
kdnnen unentgeltlich bereitgestellt werden.

(2) Soweit der Haushaltsplan Mittel zur Verfiigung stellt, kbnnen gewahrt werden

1. far den zeitlichen Aufwand der Soldatin oder des Soldaten eine Entschadigung von bis
zu 160 Euro je Kalendermonat und

2. Aufwandsentschadigungen, soweit aus dem Reservewehrdienstverhaltnis finanzielle
Aufwendungen entstehen, deren Ubernahme der Soldatin oder dem Soldaten nicht zu-
gemutet werden kann.

Pauschale Aufwandsentschadigungen nach Satz 1 Nummer 2 sind nur zuldssig, wenn auf-
grund tatsachlicher Anhaltspunkte oder Erhebungen nachvollziehbar ist, dass und in wel-
cher Hohe funktionsbezogene finanzielle Aufwendungen typischerweise entstehen.

(3) Entschadigungen nach Absatz 2 Nummer 1 und pauschale Aufwandsentschadi-
gungen nach Absatz 2 Nummer 2 legt das Bundesministerium der Verteidigung im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium des Innern fest.

8§35
Aktivierung fir eine Dienstleistung nach § 4

(1) Eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhaltnis kann fir eine in § 4
genannte Dienstleistung aktiviert werden, wenn sie oder er Gber das Ehrenamt hinausge-
hende oder andersartige militarische Aufgaben wahrnehmen soll. Sie oder er soll aktiviert
werden, wenn

1. das Reservewehrdienstverhdéltnis fir eine Fihrungsfunktion in der Reserveorganisa-
tion der Bundeswehr begriindet wird und andere Reservistinnen und Reservisten in
einem Unterstellungsverhéltnis zu ihr oder ihm zu einer Dienstleistung nach § 4 heran-
gezogen werden oder

2. sie oder er in einem Arbeits- oder Dienstverhdltnis steht und wahrend der Arbeits- oder
Dienstzeit dienstliche Aufgaben der Streitkrafte wahrnehmen oder an militarischen
Aus- und Fortbildungsmafinahmen teilnehmen soll.

(2) Fur die Aktivierung gelten die Vorschriften tiber die Heranziehung zu einer Dienst-
leistung nach Abschnitt 2 entsprechend.

(3) Die Aktivierung erfolgt durch
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1. die Wehrersatzbehorden oder
2. die Kommandobehorden bei Soldatinnen und Soldaten, die fir eine Funktion in deren

Kommandobereich in ein Reservewehrdienstverhaltnis berufen worden sind, jedoch

nur fur Dienstleistungen im Sinne des 8 5 Absatz 2 Nummer 1.

(4) Fuar die Dauer der Aktivierung gelten die aktivierten Soldatinnen und Soldaten im
Reservewehrdienstverhdltnis als Soldatinnen und Soldaten, die eine Reservedienstleistung
nach 8§ 5 erbringen.

(5) Wahrend einer Aktivierung werden keine Leistungen nach 8§ 34 gewahrt. Soweit

solche Leistungen im Voraus gewahrt worden sind, gilt § 12 des Bundesbesoldungsgeset-
zes entsprechend.

§ 36
Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen

Eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhaltnis kann entsprechend § 81
des Soldatengesetzes zu dienstlichen Veranstaltungen zugezogen werden.

8§ 37
Benachteiligungsverbot

Far die in ein Reservewehrdienstverhdltnis Berufenen gelten die 8§ 5 und 9 Absatz 7
des Arbeitsplatzschutzgesetzes entsprechend.

8 38
Versorgung
Erleidet eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhéltnis bei der Verrich-

tung des Wehrdienstes eine gesundheitliche Schadigung, richtet sich die Versorgung nach
dem Soldatenversorgungsgesetz und dem Soldatenentschadigungsgesetz.

8 39
Beendigungsgriinde
Ein Reservewehrdienstverhaltnis endet

1. mit dem Ablauf der Zeit, fir welche das Reservewehrdienstverhaltnis begriindet wor-
den ist,

2. durch Umwandlung in das Dienstverhdltnis einer Soldatin auf Zeit, eines Soldaten auf
Zeit, einer Berufssoldatin oder eines Berufssoldaten,

3. im Spannungs- oder Verteidigungsfall durch Heranziehung oder Einberufung zu einem
unbefristeten Wehrdienst,
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4. durch den Verlust der Rechtsstellung einer Soldatin oder eines Soldaten im Reserve-
wehrdienstverhaltnis entsprechend § 48 des Soldatengesetzes oder

5. durch Entlassung nach § 40.

§40
Entlassung

(1) Eine Soldatin oder ein Soldat ist mit Ablauf des Monats, in dem sie oder er 65
Jahre alt wird, aus dem Reservewehrdienstverhaltnis entlassen.

(2) 8§46 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 7, 8 und Absatz 2a des Soldatengesetzes
gilt entsprechend.

(3) Aus dem Reservewehrdienstverhaltnis ist zu entlassen, wer
1. dienstunfahig ist oder

2. aus personlichen oder familiaren Griinden nicht in der Lage ist, die Ubertragenen Auf-
gaben ordnungsgeman wahrzunehmen.

(4) Aus dem Reservewehrdienstverhaltnis soll entlassen werden, wer die deutsche
Staatsangehdrigkeit verloren hat. Das Bundesministerium der Verteidigung kann Ausnah-
men zulassen, wenn dafur ein dienstliches Bedirfnis besteht.

(5) Eine Soldatin oder ein Soldat kann aus dem Reservewehrdienstverhdltnis entlas-
sen werden, wenn

1. sie oder er Dienstpflichten schuldhaft verletzt und ihr oder sein Verbleib im Dienstver-
haltnis die militarische Ordnung oder das Ansehen der Bundeswehr gefahrden kdnnte,

2. sie oder er die mit der Ubertragenen Funktion verbundenen Anforderungen nicht erfullt
oder

3. ihre oder seine Funktion in der Reserveorganisation der Bundeswehr wegfallt.

(6) Eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhdltnis kann jederzeit die
Entlassung verlangen. Soweit sie oder er fir eine in § 4 genannte Dienstleistung aktiviert
worden ist, erfolgt die Entlassung zu dem Zeitpunkt, der sich bei entsprechender Anwen-
dung des § 20 ergibt. Vor dem Beginn einer solchen Dienstleistung gilt § 13 Absatz 2 und
3 entsprechend.

(7) Die Entlassung wird von der Stelle verfiigt, die fir die Berufung in das Reserve-
wehrdienstverhéltnis zustandig ist. Auler in den Féllen des Absatzes 5 Nummer 1 ist die
Entlassungsverfligung spatestens einen Monat vor dem Entlassungstag zuzustellen.
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Abschnitt 4

Schlussvorschriften

§41
Unbefristete Reservedienstleistungen, Spannungs- oder Verteidigungsfall

(1) Sind unbefristete Reservedienstleistungen durch die Bundesregierung nach Malf3-

gabe des Artikels 80a des Grundgesetzes auf der Grundlage des § 6 Absatz 4 angeordnet
worden, so

1.

kénnen Zuriickstellungen nach 8 10 Absatz 2 bis 4 widerrufen werden, es sei denn,
dass die Heranziehung zum Wehrdienst fur die Reservistin oder den Reservisten eine
unzumutbare Harte bedeuten wiirde;

2. ist 8§ 13 Absatz 3 Satz 3 mit der Maldgabe anzuwenden, dass die Heranziehung eine
unzumutbare Harte bedeuten wirde;

3. hat der Widerspruch gegen den Bescheid nach 8 15 Absatz 3 keine aufschiebende
Wirkung;

4. st bei der Heranziehung einer Reservistin oder eines Reservisten, die oder der bereits
in den Streitkraften gedient hat, § 15 Absatz 2 bis 4 nicht anzuwenden; als Untersu-
chung gilt die Einstellungsuntersuchung;

5. hat eine Reservistin oder ein Reservist auf Anordnung der Bundesregierung
a) die Genehmigung des zustandigen Karrierecenters der Bundeswehr einzuholen,

wenn sie oder er die Bundesrepublik Deutschland verlassen will,

b) unverziglich in die Bundesrepublik Deutschland zurlickzukehren, wenn sie oder
er sich auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufhalt, und sich beim zustan-
digen oder nachsten Karrierecenter der Bundeswehr zu melden.

(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 gilt nicht fur Personen, die

1. ihren standigen Aufenthalt au3erhalb der Bundesrepublik Deutschland haben,

2. aulBerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei einer deutschen Dienststelle oder einer
Uber- oder zwischenstaatlichen Organisation beschaftigt sind, oder

3. mit Genehmigung einer obersten Bundes- oder Landesbehdrde oder einer von ihr be-
stimmten Stelle
a) sich auRRerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufhalten oder
b) die Bundesrepublik Deutschland verlassen.

(3) Im Spannungs- oder Verteidigungsfall gelten Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 und

Folgendes:

1. eine Anderung der Wohnung ist innerhalb von 48 Stunden der Wehrersatzbehorde zu

melden;
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2. 8 8 gilt mit der Mal3gabe, dass die verhangte Freiheitsstrafe wegen einer vorsatzlichen
Tat, die nach den Vorschriften tber Friedensverrat, Hochverrat, Gefahrdung des de-
mokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat, Gefahrdung der auf3eren Sicherheit
oder Volksverhetzung strafbar ist, mindestens sechs Monate betragt;

3. eine Zurickstellung nach § 10 Absatz 2, 4, 5 oder 6 wird unwirksam, und eine Zuriick-
stellung nach 8§ 10 Absatz 4 ist nur zulassig, wenn die Heranziehung zum Wehrdienst
fur die Reservistin oder den Reservisten eine unzumutbare Harte bedeuten wiirde;

4. Personen, bei denen die Voraussetzungen fur eine Zurtickstellung nach § 10 Absatz 2
vorliegen, werden auf Antrag zum Sanitatsdienst herangezogen;

5. wer sich zum freiwilligen Eintritt in die Bundeswehr meldet, kann von einer Bataillons-
kommandeurin oder einem Bataillonskommandeur oder einer Offizierin oder einem Of-
fizier von dieser Dienststellung an aufwarts oder von einer Offizierin oder einem Offizier
in entsprechender Dienststellung zum Wehrdienst mit dem untersten Mannschafts-
dienstgrad oder mit dem zuletzt in der Bundeswehr erreichten Dienstgrad herangezo-
gen werden, wenn die Heranziehung durch das Karrierecenter der Bundeswehr nicht
mdglich ist;

6. § 20 Absatz 3 Nummer 1 ist mit der MaRgabe anzuwenden, dass das Verbleiben in der
Bundeswehr eine unzumutbare Harte bedeuten wirde.

§ 42
BufRgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 15 Absatz 2 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4 Satz 3, sich nicht oder
nicht rechtzeitig begutachten lasst oder vorstellt und untersuchen lasst,

2. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eine Meldung
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig macht,

3. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 2 Vorsorge nicht trifft,
4. entgegen 8§ 23 Absatz 1 Nummer 3 sich nicht oder nicht rechtzeitig meldet,

5. entgegen 8 23 Absatz 1 Nummer 6 oder 7 sich einer dort genannten Prifung oder
Uberprifung nicht oder nicht rechtzeitig unterzieht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbul3e geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehorde im Sinne des 8§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes uber
Ordnungswidrigkeiten ist das Karrierecenter der Bundeswehr.

§ 43
Einschrénkung von Grundrechten

Die Grundrechte der kdrperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), und der
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Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maf3gabe die-
ses Gesetzes eingeschrankt.

Artikel 2

Anderung des Wehrpflichtgesetzes

Das Wehrpflichtgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. August 2011

(BGBI. I S.1730), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 370) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 2 Absatz 2 und 3 wird durch die folgenden Absatze 2 und 3 ersetzt:
»(2) Die 88 3 bis 50 und 52 gelten im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

(3) AuBerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls gelten 8 3 Absatz 1 und 3
bis 5, sowie die 88 8a bis 20b, 25, 32 bis 35, § 44 Absatz 1, 88 45 und 50.“

§ 13 wird wie folgt geéndert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

H§ 13
Unabkommlichstellung; Verordnungsermachtigung®.
b) Nach Absatz 2 Satz 3 wird der folgende Satz eingeflgt:

»In der Rechtsverordnung kdnnen Vorgaben fur Dienstherrn und Arbeitgeber sowie
Auskunftspflichten zur Gewahrleistung des Verfahrens geregelt werden.*”

In 8 51 wird die Angabe ,,, der Freizugigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes)*
gestrichen.

Artikel 3

Anderung des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes

Das Kriegsdienstverweigerungsgesetz vom 9. August 2003 (BGBI. | S. 1593), das zu-

letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 370) gedndert
worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 2 wird wie folgt geandert:

1.

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Der Antrag ungedienter Personen ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Bundesamt fur das Personalmanagement der Bundeswehr zu stellen. Der Antrag ge-
dienter Personen ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Karrierecenter der Bundes-
wehr zu stellen. Jeder Antrag muss die folgenden Angaben enthalten:
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1. Vor- und Nachname,

2. Geburtsort,

3. Geburtsdatum,

4. Staatsangehdrigkeit sowie
5. Anschrift.

Die Richtigkeit dieser erhobenen Daten kann durch Vorlage eines Ausweises im Sinne

des 8§ 2 Absatz 1 des Personalausweisgesetzes oder abweichend davon durch eine
Kopie hiervon tberprift werden. Der Antrag muss die Berufung auf das Grundrecht der
Kriegsdienstverweigerung im Sinne des Artikels 4 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes
enthalten. Ein vollstandiger tabellarischer Lebenslauf und eine personliche ausfihrli-
che Darstellung der Beweggruinde fur die Gewissensentscheidung sind dem Antrag
beizufiigen.”

2. In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe ,Das Bundesamt fur das Personalmanagement der
Bundeswehr" durch die Angabe ,Die nhach Absatz 2 zustandige Stelle* ersetzt.

Artikel 4

Anderung des Soldatengesetzes

Das Soldatengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBI. |
S. 1482), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 7)
geéandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. Die Inhaltsuibersicht wird wie folgt geandert:

a) Nach der Angabe zu 8§ 31b wird die folgende Angabe eingeflgt:

,831c  Zuschuss zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1“.

b) Die Angabe zum Dritten Abschnitt und Vierten Abschnitt wird durch die folgende
Angabe ersetzt:

,Dritter Abschnitt

Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbiirgerliches Engagement

§ 58 Voraussetzungen, Dauer und Hindernisse

§59 Verwendung und Léschung von Daten bei der Ubersendung von Informationsmaterial
§ 60 Beratung und Untersuchung

§61  Verpflichtung

§62  Status

§63 Dienstantritt

8§64  Form der Beférderung
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8§ 65 Beendigungsgriinde
§ 66 Entlassung aus dem freiwilligen Wehrdienst nach § 58
§ 67 Ausschluss vom freiwilligen Wehrdienst nach § 58 und Verlust des Dienstgrades

§ 68 Freiwillige Bereitschaftserklarung; Datenverarbeitung

Vierter Abschnitt

Sondervorschriften fir weitere Wehrdienstverhéaltnisse

§ 69 Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz
8§70 Dienstleistungen nach dem Reservistengesetz
§71 Reservewehrdienstverhaltnis

§72 (weggefallen)

§73 (weggefallen)

§74 (weggefallen)

8§75 (weggefallen)

8§76 (weggefallen)

8§77 (weggefallen)

8§78 (weggefallen)

8§79 (weggefallen)

§ 80 (weggefallen)”.

c) Die Angabe zum Sechsten Abschnitt wird durch die folgende Angabe ersetzt:

LSechster Abschnitt

Rechtsschutz

§ 82 Zustandigkeiten
8§83 (weggefallen)
§84 (weggefallen)

§ 85 (weggefallen)“.

d) Die Angabe zur Uberschrift des Siebten Abschnitts wird durch die folgende Angabe
ersetzt:

LSiebter Abschnitt

Sonderregelungen, Ubergangs- und Schlussvorschriften*.

e) Die Angabe zu § 86 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
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.8 86 (weggefallen)”.

f) Die Angabe zu § 98 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 98 (weggefallen)”.
§ 1 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Soldat ist, wer in einem Wehrdienstverhéltnis steht. Staat und Soldaten
sind durch gegenseitige Treue miteinander verbunden.”

b) Absatz 2 wird gestrichen.
c) Die Absatze 3 bis 5 werden zu den Absétzen 2 bis 4.
§ 2 Absatz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

»1. bei einem Soldaten, der nach dem Wehrpflichtgesetz einberufen oder nach dem
Reservistengesetz zur Dienstleistung herangezogen wird, mit dem Zeitpunkt, der
im Einberufungsbescheid oder im Heranziehungsbescheid fir den Diensteintritt
festgesetzt wird,".

§ 20 Absatz 8 wird durch den folgenden Absatz 8 ersetzt:

»(8) Einem Soldaten, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 oder Wehrdienst nach
Mafigabe des Wehrpflichtgesetzes leistet, darf die Austibung einer Nebentatigkeit nur
untersagt werden, wenn sie seine Dienstféhigkeit gefahrdet oder den dienstlichen Er-
fordernissen zuwiderlauft. Gleiches gilt bei einem Soldaten, der zu einer Dienstleistung
nach dem Reservistengesetz herangezogen worden ist.”

Nach § 28 Absatz 7 Satz 2 wird der folgende Satz eingeflgt:

.Der Anspruch auf Elternzeit gilt nicht fur ein Wehrdienstverhaltnis nach Abschnitt 2
des Reservistengesetzes.”

§ 29 wird durch den folgenden § 29 ersetzt:

H§ 29
Personalakte
(1) Uber jeden Soldaten ist eine Personalakte zu fiihren.

(2) Sie ist vertraulich zu behandeln und durch technische und organisatorische
Maflinahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 (Daten-
schutz-Grundverordnung) vor unbefugter Einsichtnahme zu schiitzen.

(3) Sofern in den 88 29a bis 29e nichts anderes bestimmt ist, gelten die 88§ 106
bis 112, 113 Absatz 2 bis 4 und § 114 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend.
8§ 112 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbeamtengesetzes gilt mit der MaRRgabe, dass § 8
der Wehrdisziplinarordnung an die Stelle des § 16 Absatz 3 und 4 Satz 1 des Bundes-
disziplinargesetzes tritt, und § 112 Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes gilt mit der
Maf3gabe, dass § 8 der Wehrdisziplinarordnung vorrangig anzuwenden ist.”

§ 29d Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:



10.

11.

12.
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»(4) Das Institut fur Praventivmedizin der Bundeswehr flhrt

1. die Gesundheitsgrundakte ab dem Ende des Wehrdienstverhaltnisses und

2. die Gesundheitsteilakten ab
a) dem funften Jahr nach der letzten Eintragung,

b) dem Ende des Wehrdienstverhaltnisses oder
c) der Aul3erdienststellung der aktenfiihrenden Sanitatseinrichtung,

je nachdem, welche Voraussetzung zuerst erfillt ist. Nummer 2 Buchstabe a und b gilt

nicht fir einen Soldaten, der nach seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst zu Dienst-

leistungen nach dem Reservistengesetz herangezogen werden kann. Dessen Gesund-
heitsakten und Gesundheitsteilakten werden von den in Absatz 3 genannten Stellen
gefuhrt.”

8§ 29e Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

»2. bei den dbrigen Reservisten bis zum Ende des Jahres, in dem sie 65 Jahre alt
geworden sind oder ihre Dienstleistungspflicht nach Abschnitt 2 des Reservisten-
gesetzes endet,".

§ 31 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

+Erhat auch flir das Wohl des Soldaten zu sorgen, der freiwilligen Wehrdienst nach
§ 58 oder Wehrdienst nach Maf3gabe des § 81, des Wehrpflichtgesetzes oder des
Reservistengesetzes leistet; die Fursorge fur die Familie des Soldaten wéahrend
des Wehrdienstes und seine Eingliederung in das Berufsleben nach dem Aus-
scheiden aus dem Wehrdienst werden gesetzlich geregelt.”

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,§ 80 des Bundesbeamtengesetzes und die Bundes-
beihilfeverordnung” durch die Angabe ,Die 88 80 und 80a des Bundesbeamtenge-
setzes sowie die Bundesbeihilfeverordnung” ersetzt.

§ 37 wird wie folgt geéndert:

a) Vor Absatz 1 wird der folgende Absatz 1 eingefiigt:

»(1) In das Dienstverhéltnis eines Berufssoldaten kann berufen werden, wer
sich freiwillig verpflichtet, auf Lebenszeit Wehrdienst zu leisten. In das Dienstver-
haltnis eines Soldaten auf Zeit kann berufen werden, wer sich freiwillig verpflichtet,
fur begrenzte Zeit Wehrdienst zu leisten.”

b) Die bisherigen Absétze 1 bis 3 werden zu den Absatzen 2 bis 4.

In 8 51 Absatz 6 und § 54 Absatz 4 wird jeweils die Angabe ,Dienstleistungen nach
8 60" durch die Angabe ,Dienstleistungen nach dem Reservistengesetz” ersetzt.

Die Uberschrift des Dritten Abschnitts wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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LDritter Abschnitt

Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbirgerliches Engagement".

Im Dritten Abschnitt werden die Unterabschnitte 1 und 2 gestrichen.
Im Dritten Abschnitt wird die Uberschrift des Unterabschnitts 3 gestrichen.

8§ 58b wird zu § 58 und die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

»8 58
Voraussetzungen, Dauer und Hindernisse".
Der bisherige § 58c wird zu 8§ 59.
§ 58d wird zu § 60 und in den Absétzen 1 und 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,frei-
willigen Wehrdienst nach 8§ 58b" durch die Angabe ,freiwilligen Wehrdienst nach § 58"
ersetzt.
§ 58e wird zu 8 61 und wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
»(1) Die Verpflichtungserklarung nach § 58 Absatz 1 bedarf der Schriftform.
Fur eine Verwendung im Ausland ist eine gesonderte schriftliche Verpflichtungser-

klarung erforderlich.”

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe ,besondere Verwendung im Ausland” durch
die Angabe ,Verwendung im Ausland” ersetzt.

8§ 58f wird zu § 62 und die Angabe ,freiwilligen Wehrdienst nach § 58b* wird durch die
Angabe ,freiwilligen Wehrdienst nach § 58" ersetzt.

§ 58g wird zu § 63 und in Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,freiwilligen Wehrdienst
nach § 58b" wird durch die Angabe ,freiwilligen Wehrdienst nach § 58“ ersetzt.

Die 88 58h und 58i werden gestrichen.

Nach 8§ 63 werden die folgenden 88 64 bis 68 eingefugt:

.8 64
Form der Beforderung
Die Beforderung eines Soldaten, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 leistet, wird

mit der dienstlichen Bekanntgabe an den Soldaten, jedoch nicht vor dem in der Ernen-
nungsurkunde bestimmten Tag wirksam. 8§ 42 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
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§ 65
Beendigungsgrinde

(1) Der freiwillige Wehrdienst nach 8§ 58 endet durch Ablauf der festgesetzten

Dienstzeit, wenn der Endzeitpunkt kalendermaRig bestimmt ist.

1.

2.

(2) Er endet ferner durch
Entlassung nach § 66 oder

Ausschluss nach § 67.

§ 66
Entlassung aus dem freiwilligen Wehrdienst nach § 58

(1) Ein Soldat ist entlassen, wenn er die Eigenschaft als Deutscher im Sinne des

Artikels 116 des Grundgesetzes verliert. Das Bundesministerium der Verteidigung ent-
scheidet darlber, ob diese Voraussetzung vorliegt, und stellt den Tag der Beendigung
des Dienstverhaltnisses fest.

(2) Ein Soldat ist zu entlassen, wenn

die festgesetzte Dienstzeit abgelaufen ist, es sei denn, unbefristete Reservedienst-
leistungen nach 8§ 6 Absatz 4 des Reservistengesetzes sind angeordnet worden
oder der Spannungs- oder Verteidigungsfall ist eingetreten,

die Anordnung unbefristeter Reservedienstleistungen nach § 6 Absatz 4 des Re-
servistengesetzes aufgehoben wird, es sei denn, dass der Spannungs- oder Ver-
teidigungsfall eingetreten ist,

seine Verwendung wahrend des Spannungs- oder Verteidigungsfalles endet,

in seiner Person Umstande vorliegen, die fir Reservisten eine zwingende Dienst-
leistungsausnahme nach den 88 7 bis 11 des Reservistengesetzes begrinden
wirden,

innerhalb des ersten Monats im Rahmen der Einstellungsuntersuchung festgestellt
wird, dass der Soldat wegen einer Gesundheitsstorung dauernd oder voraussicht-
lich fir einen Zeitraum von mehr als einem Monat vortbergehend zur Erfullung
seiner Dienstpflichten unfahig ist,

nach seinem bisherigen Verhalten durch sein Verbleiben in der Bundeswehr die
militarische Ordnung oder die Sicherheit der Truppe ernstlich geféahrdet wiirde,

bei ihm die Voraussetzungen des § 46 Absatz 2a vorliegen,
er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist,
er seiner Aufstellung fir die Wahl zum Européischen Parlament, zum Deutschen

Bundestag oder zu der gesetzgebenden Kdrperschaft eines Landes zugestimmt
hat, oder
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10. er dienstunfahig ist oder die Wiederherstellung seiner Dienstfahigkeit innerhalb der
Wehrdienstzeit nicht zu erwarten ist, wobei § 44 Absatz 4 Satz 1 und 3 entspre-
chend gilt.

(3) Ein Soldat kann entlassen werden, wenn

1. das Verbleiben im Dienst fiir ihn wegen personlicher, insbesondere hauslicher, be-
ruflicher oder wirtschaftlicher Griinde eine besondere Harte bedeuten wiirde und
er seine Entlassung beantragt hat,

2. gegen ihn auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von drei Monaten oder mehr oder
auf eine nicht zur Bewéhrung ausgesetzte Jugendstrafe erkannt ist,

3. die Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewahrung widerrufen wird oder

4. einem Antrag nach § 61 Absatz 3 stattgegeben worden ist und eine anderweitige
Verwendung nicht mdglich ist.

(4) Wahrend der Probezeit kann der Soldat zum 15. oder zum Letzten eines Mo-
nats entlassen werden. Die Entlassungsverfiigung ist spatestens zwei Wochen vor
dem Entlassungstermin bekanntzugeben. Auf schriftlichen Antrag des Soldaten ist die-
ser wahrend der Probezeit zum 15. oder zum Letzten eines Monats zu entlassen. Die
Entlassung ist in den ersten funf Monaten spétestens einen Monat vor dem Entlas-
sungstag zu beantragen.

(5) Die Entlassung wird durch das Bundesamt flir das Personalmanagement der
Bundeswehr verfligt.

(6) Ein Soldat, der sich schuldhaft von seiner Truppe oder Dienststelle fernhalt,
gilt mit dem Tag als entlassen, an dem er hatte entlassen werden missen, wenn er
Dienst geleistet hatte.

(7) Istein Soldat im Entlassungszeitpunkt wegen Verschleppung, Gefangenschaft
oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhangenden Griinden dem Einflussbe-
reich des Dienstherrn entzogen, so ist die Entlassung bis zum Ablauf des auf die Be-
endigung dieses Zustandes folgenden Monats hinauszuschieben.

(8) Befindet sich ein Soldat im Entlassungszeitpunkt in stationarer truppenarztli-
cher Behandlung, endet der Wehrdienst, wenn

1. die stationare truppenarztliche Behandlung beendet ist, spatestens jedoch drei
Monate nach dem Entlassungszeitpunkt, oder

2. er innerhalb der drei Monate schriftlich erklart, dass er mit der Fortsetzung des
Wehrdienstverhaltnisses nicht einverstanden ist, mit dem Tag der Abgabe der Er-
klarung.

§ 67
Ausschluss vom freiwilligen Wehrdienst nach § 58 und Verlust des Dienstgrades

(1) Ein Soldat ist vom freiwilligen Wehrdienst ausgeschlossen, wenn gegen ihn
durch ein deutsches Gericht auf die in § 38 Absatz 1 bezeichneten Strafen, Nebenfol-
gen oder MalR3regeln erkannt wird. Er verliert seinen Dienstgrad; dies gilt auch, wenn er
wegen schuldhafter Verletzung seiner Dienstpflichten nach § 66 Absatz 2 Nummer 6
oder 7 entlassen wird.
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(2) Wird ein Urteil mit der Folge des Dienstgradverlustes nach Absatz 1 Satz 2 im
Wiederaufnahmeverfahren durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, gilt der
Verlust des Dienstgrades als nicht eingetreten.

(3) Ein Soldat verliert seinen Dienstgrad ferner, wenn er als Kriegsdienstverwei-
gerer anerkannt wird, im Fall der Entlassung nach § 66 Absatz 2 Nummer 8 mit Been-
digung des Wehrdienstverhaltnisses.

§ 68
Freiwillige Bereitschaftserklarung; Datenverarbeitung

(1) Die Bereitschaftserklarung nach § 15a des Wehrpflichtgesetzes kann freiwillig
abgegeben werden.

(2) Das Bundesamt fur das Personalmanagement der Bundeswehr darf fir den
Hinweis auf die Mdglichkeit der freiwilligen Abgabe einer in Absatz 1 genannten Bereit-
schaftserklarung und fur einen Hinweis auf gesetzlich geregelte Freiwilligendienste im
automatisierten Abrufverfahren nach den 88 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes
die in § 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten folgender Personen
abrufen und weiterverarbeiten:

1. Personen, die nicht der Wehrpflicht unterliegen, vom vollendeten 18. bis zum voll-
endeten 23. Lebensjahr,

2. Wehrpflichtiger, die im Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2007
geboren sind.

(3) Die in einer freiwillig abgegebenen Bereitschaftserklarung angegebenen Da-
ten kénnen nur flr folgende Zwecke verarbeitet werden:

1. Ubersendung von Informationen tber Tatigkeiten in den Streitkraften,

2. Personalbearbeitung, wenn die Person in der Bereitschaftserklarung nach 8§ 15a
des Wehrpflichtgesetzes Interesse an einem Wehrdienst bekundet.

Das Bundesamt fir das Personalmanagement der Bundeswehr hat die in einer freiwillig
abgegebenen Bereitschaftserklarung angegebenen Daten unverziglich zu I6schen,
sofern die Person bekundet hat, dass sie kein Interesse an einem Wehrdienst hat oder
wenn die Daten zur Personalbearbeitung nicht mehr benétigt werden. Die Daten sind
ebenfalls unverziiglich zu léschen, wenn es innerhalb von drei Jahren nach der Uber-
sendung von Informationen Uber Tatigkeiten in den Streitkraften nach Satz 1 Num-
mer 1 nicht zu einer Kontaktaufnahme durch die betroffene Person gekommen ist."

23. Der Vierte Abschnitt wird durch den folgenden Vierten Abschnitt ersetzt:



24,

25.

26.

27.

28.
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LVierter Abschnitt

Sondervorschriften fur weitere Wehrdienstverhaltnisse

§ 69
Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz

(1) Die Begrundung der Wehrpflicht, die Heranziehung der Wehrpflichtigen zum
Wehrdienst und die Beendigung ihres Wehrdienstes regelt das Wehrpflichtgesetz.

(2) Die Beforderung eines Soldaten, der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz
leistet, wird mit der dienstlichen Bekanntgabe an den Soldaten, jedoch nicht vor dem

in der Ernennungsverfiigung bestimmten Tag wirksam. Der Tag der dienstlichen Be-
kanntgabe der Beforderung ist zu bescheinigen.

§70
Wehrdienst nach dem Reservistengesetz

(1) Die Begriindung der Pflicht und die Heranziehung zu Dienstleistungen sowie
deren Beendigung regelt das Reservistengesetz.

(2) Fur die Beférderung von Personen, die zu Dienstleistungen nach dem Reser-
vistengesetz herangezogen werden, gilt § 64 entsprechend.

8§71
Reservewehrdienstverhaltnis

(1) Die Rechtsstellung der Soldaten in einem Reservewehrdienstverhéaltnis regelt
das Reservistengesetz.

(2) Fur die Beforderung von Personen in einem Reservewehrdienstverhaltnis gilt
8 42 entsprechend.”

Im Sechsten Abschnitt wird die Uberschrift des Unterabschnitts 1 gestrichen.
Im Sechsten Abschnitt wird der Unterabschnitt 2 gestrichen.

Die Uberschrift des Siebten Abschnitts wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,Siebter Abschnitt

Sonderregelungen, Ubergangs- und Schlussvorschriften*.

§ 86 wird gestrichen.
§ 93 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 Nummer 7 bis 9 wird durch die folgende Nummer 7 ersetzt:
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. 7. die Verlangerung der Dienstzeit von Soldaten auf Zeit nach § 54 Absatz 3
Nummer 1.*

b) In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe ,§ 1 Absatz 3“ durch die Angabe ,8 1 Ab-
satz 2“ ersetzt.

c) Absatz 5 wird gestrichen.

29. § 98 wird gestrichen.

Artikel 5

Anderung der Uniformverordnung

Die Uniformverordnung vom 25. April 2008 (BGBI. | S. 778), die durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 4. August 2019 (BGBI. | S. 1147) geandert worden ist, wird wie folgt gean-
dert:

8 5 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 6

Anderung der Wehrbeschwerdeordnung

Die Wehrbeschwerdeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar
2009 (BGBI. | S. 81), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 424) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

Nach § 23a Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz eingefiigt:
.Die Vorschriften des Siebten Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung zum elektroni-
schen Rechtsverkehr sind mit der Mal3gabe entsprechend anzuwenden, dass eine Pflicht

zur Ubermittlung elektronischer Dokumente nach § 55d der Verwaltungsgerichtsordnung
nicht besteht.”

Artikel 7

Anderung des Arbeitsplatzschutzgesetzes

Das Arbeitsplatzschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2009
(BGBI. I S. 2055), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 370) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. 81 Absatz 6 wird durch die folgenden Absétze 6 und 7 ersetzt:
.(6) Auf Antrag erstattet der Bund einem Arbeitgeber, der kein Arbeitgeber des

offentlichen Dienstes ist, die zusatzlichen Kosten fiur die Einstellung einer Ersatzkraft
auf Grund einer Wehriibung im Kalenderjahr. Die Erstattung erfolgt im Rahmen verfiig-
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barer Haushaltsmittel in Hohe der dem Arbeitnehmer zustehenden Mindestleistung
nach 8 8 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 des Unterhaltssicherungsgesetzes. Sie
erfolgt nur, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass er eine fachlich gleichwertige Ersatz-
kraft eingestellt hat. Der Anspruch besteht fur jeden Tag der Wehrlibung, hdchstens
jedoch fur 30 Tage. Der Antrag ist nur zulassig, wenn er spatestens sechs Monate nach
Beginn der Wehriibung gestellt wird.

(7) Auf Antrag erhalt ein Arbeitgeber, der eine natirliche oder eine juristische Per-
son oder rechtsfahige Personengesellschaft des Privatrechts ist und hdchstens 249
Arbeitnehmer beschaftigt, im Rahmen verfiigbarer Haushaltsmittel fir jeden Arbeitneh-
mer, dessen Wehrtibung mindestens 30 Tage dauert, pauschal 500 Euro. Dieser For-
derbetrag wird nur gewéhrt, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass das Arbeitsverhalt-
nis mit dem Arbeitnehmer nicht nach Lohnsteuerklasse VI abgerechnet wird. Der For-
derbetrag wird je Arbeitnehmer hdchstens einmal im Kalenderjahr gewéhrt. Der Antrag
ist nur zulassig, wenn er spatestens sechs Monate nach Beginn der Wehrtibung gestellt
wird. Ein Anspruch nach Absatz 6 bleibt unberthrt.”

2. In § 14 Absatz 3 wird die Angabe ,,dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes* durch
die Angabe ,Abschnitt 2 des Reservistengesetzes"” ersetzt.

3. 8§ 14a Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

»(5) Der vom Arbeitgeber einzureichende Antrag muss Angaben enthalten
Uber

1. Vor- und Zuname sowie Geburtstag des Arbeitnehmers und dessen Wohnort
vor Beginn des Wehrdiensts,

2. die Dauer und die Art des Wehrdiensts,

3. die Einrichtung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung und die Bestim-
mungen, nach denen die Beitrage an diese zu entrichten sind, insbesondere
den Tarifvertrag, die Betriebsvereinbarung, die Satzung, den Arbeitsvertrag,
den Versicherungsvertrag,

4. die HOhe des Beitrags, der auf die Wehrdienstzeit entfallt,
5. die Dauer des Arbeitsverhaltnisses,

6. die Stelle, an die der zu erstattende Betrag gezahlt werden soll unter Angabe
insbesondere von Kontonummer und Kassenzeichen.

Die Angaben zu Satz 1 Nummer 2 bis 5 sind zu belegen.”
4. § 14b wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

~Einem Wehrpflichtigen, der spatestens am Tage des Beginns des Wehrdienstver-
haltnisses (8§ 2 des Soldatengesetzes) auf Grund einer durch Gesetz angeordne-
ten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer 6ffentlich-rechtlichen
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe ist und nicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert ist, von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist oder vor der Wehrdienst-
leistung in einem Zweig der gesetzlichen Rentenversicherung freiwillig versichert
war, werden die Beitrage zu dieser Einrichtung auf Antrag in der Hohe erstattet, in



b)
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der sie nach der Satzung oder den Versicherungsbedingungen fiur die Zeit des
Wehrdienstes zu zahlen sind.”

Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»(4) Der vom Wehrpflichtigen einzureichende Antrag muss Angaben enthalten
tber

1. Vor- und Zuname sowie Geburtstag und den Wohnort vor Beginn des Wehr-
diensts,

2. die Dauer und die Art des Wehrdiensts,

3. die Einrichtung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung und die Bestim-
mungen, nach denen die Beitrage an diese entrichtet werden, insbesondere
die Satzung, den Versicherungsvertrag, die sonstigen Vereinbarungen,

4. die Hohe des Beitrags, der auf die Wehrdienstzeit entfallt, sowie liber die Hohe
der in den letzten 12 Monaten vor Beginn des Wehrdiensts entrichteten Bei-
trage,

5. eine Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung als Mitglied einer offentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung
oder Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe, soweit erforderlich,

6. die Stelle, an die der zu erstattende Betrag gezahlt werden soll unter Angabe
insbesondere von Kontonummer, Kassenzeichen und Sozialversicherungs-
nummer.

Die Angaben zu Satz 1 Nummer 2 bis 5 sind nachzuweisen.*

§ 14c wird wie folgt geandert:

a)

b)

Vor Absatz 1 wird der folgende Absatz 1 eingefiigt:

»(1) Der Bundesminister der Verteidigung oder die von ihm beauftragte Stelle
sowie der Bundesrechnungshof kénnen beim Antragsteller zu den Erstattungsan-
tragen Ausklnfte einholen und Unterlagen anfordern.”

Die bisherigen Absétze 1 und 2 werden zu den Absétzen 2 und 3.

§ 15 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind auch die zu ihrer Berufsausbil-

dung Beschaftigten.”

§ 16 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.8 1 Absatz 2 Satz 3, Absatz 6 und 7 sowie 8 9 Absatz 2 Satz 4 sind nicht anzu-
wenden.”

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Dieses Gesetz ist ferner anzuwenden auf Arbeits- und Dienstverhaltnisse
von Personen, die zu Dienstleistungen nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes



1.
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herangezogen werden, mit der MalRgabe, dass die Vorschriften Gber Wehribun-
gen entsprechend anzuwenden sind. Erfolgt die Heranziehung aufgrund freiwilliger
Verpflichtung, so gelten die 88 1 bis 4 und 6 bis 9 nur, wenn die Dienstleistung
allein oder zusammen mit anderen freiwilligen Dienstleistungen im Kalenderjahr
nicht langer als sechs Wochen dauert oder wenn die Heranziehung mit Zustim-
mung des Arbeitgebers oder der Dienstbehdrde der heranzuziehenden Person er-

folgt.”

c) InAbsatz 5 wird die Angabe ,8 58b des Soldatengesetzes* durch die Angabe ,8 58
des Soldatengesetzes"” ersetzt.

Artikel 8

Anderung des Wehrsoldgesetzes

Das Wehrsoldgesetz vom 4. August 2019 (BGBI. | S. 1147, 1158), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 370) geandert worden
ist, wird wie folgt geandert:

In 8 1 Absatz 1 wird die Angabe ,8 58b des Soldatengesetzes” durch die Angabe ,§ 58
des Soldatengesetzes" ersetzt.

§ 8 Absatz 3 und 4 wird durch die folgenden Absétze 3 und 4 ersetzt:

»(3) Bei der Berechnung des Entlassungsgeldes bleibt die Zeit der Verlange-
rung des Wehrdienstes wegen stationarer truppenarztlicher Behandlung (8 66 Ab-
satz 8 des Soldatengesetzes) unbertcksichtigt.

(4) Soldatinnen und Soldaten erhalten kein Entlassungsgeld, wenn sie

1. entlassen werden nach

a)
b)
c)
d)

e)

f)

§ 66 Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes,

§ 66 Absatz 2 Nummer 6 des Soldatengesetzes,
8§ 66 Absatz 2 Nummer 7 des Soldatengesetzes,
8 66 Absatz 2 Nummer 8 des Soldatengesetzes,

8 66 Absatz 2 Nummer 10 des Soldatengesetzes, sofern sie ihre Dienst-
unfahigkeit vorsatzlich herbeigefiihrt haben, oder

8 66 Absatz 3 Nummer 2 oder Nummer 3 des Soldatengesetzes,

2. nach 8§ 67 des Soldatengesetzes aus der Bundeswehr ausgeschlossen wer-
den.”

In 8 15 Absatz 2 wird die Angabe ,Abnutzung” durch die Angabe ,besondere Abnut-
zung* ersetzt.

Die Anlage wird durch die folgende Anlage ersetzt:

~<Anlage
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(zu den 88 4 und 6)

Wehrsoldgrundbetrag, Kinderzuschlag, Auslandsvergitung

Monatsbetrag in Euro

1.

1 2 3 4 5
Wehrsoldgruppe Dienstgrad Wehrsoldgrundbe- Kinderzuschlag Auslandsvergitung
trag e Kind (8 6 Absatz 2)
4 A 1
(8 4 Absatz 1) (§ 4 Absatz 2)
1 Jager, Panzer- 2600 115 495
schitze, Panzergre-
nadier, Kanonier, Pi-
onier, Panzerpio-
nier, Funker,
Schiitze, Flieger,
Sanitatssoldat, Mat-
rose
2 Gefreiter 2 630 495
3 Obergefreiter 2650 542
4 Hauptgefreiter 2670 542“.
Artikel 9

Anderung des Unterhaltssicherungsgesetzes

Das Unterhaltssicherungsgesetz vom 4. August 2019 (BGBI. | S. 1147, 1179), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 370) geéndert
worden ist, wird wie folgt geandert:

Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geandert:

a) Nach der Angabe zu 8§ 4 wird die folgende Angabe eingeflgt:

.8 4a

Uberzahlungen®.

b) Die Uberschrift des Kapitels 3 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.Kapitel 3 Zustandigkeit und Verfahren®.

c) Die Angabe zu § 26 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 26

(weggefallen)“.

d) Die Angabe zu Anlage 2 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

JAnlage 2 (zu den 88 11, 14 und 19 Absatz 2 Satz 1) Pramie, Dienstgeld, Auslandszuschlag".

e) Nach der Angabe zu Anlage 2 wird die folgende Angabe eingeflgt:

+Anlage 3 (zu 8§ 19 Absatz 2 Satz 2) Auslandszuschlag"”.

In 8 1 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Wehrdienst nach dem Vierten Abschnitt des
Soldatengesetzes* durch die Angabe ,Wehrdienst nach Abschnitt 2 des Reservisten-
gesetzes” ersetzt.



-43 - Bearbeitungsstand: 21.05.2026 15:33

Nach § 4 wird der folgende § 4a eingeflgt:

.8 4a
Uberzahlungen

(1) Zu Unrecht empfangene Leistungen nach diesem Gesetz sind zu erstatten,
soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Der Einwand der nicht mehr vorhan-
denen Bereicherung ist ausgeschlossen.

(2) Soweit die Uberzahlung auf einer wesentlichen Anderung der Verhaltnisse be-
ruht, kann der zu Unrecht gezahlte Betrag nur zurtickgefordert werden, wenn der Emp-
fanger wusste oder nicht wusste, weil er die erforderliche Sorgfalt in besonders schwe-
rem Mal3e verletzt hat, dass ihm die gewéhrten Leistungen im Zeitpunkt der Zahlung
nicht oder nicht vollstandig zustanden.

(3) Von der Ruckforderung der zu Unrecht empfangenen Leistungen kann ganz
oder teilweise abgesehen werden, wenn sie fur den Empfanger eine besondere Harte
bedeutet oder wenn aus der Ruckforderung in unverhaltnisméaRigem Umfang Kosten
oder Verwaltungsaufwand entstehen.”

8 5 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Reservistendienst leisten,
wird der Verdienstausfall in Héhe des um die gesetzlichen Abzlige verminderten
Arbeitsentgelts (8 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) ersetzt. Enthalt das
Arbeitsentgelt variable Bestandteile, wird abweichend von Satz 1 der Verdienst-
ausfall in Héhe des um die gesetzlichen Abziige verminderten Arbeitsentgelts
(8 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) ersetzt, das der Arbeitnehmerin oder
dem Arbeitnehmer fur die Zeit des Reservistendienstes im Fall eines Erholungsur-
laubs zugestanden hatte. Zum Arbeitsentgelt gehoren nicht besondere Zuwendun-
gen, die mit Ricksicht auf den Erholungsurlaub gewahrt werden.”

b) In Absatz 3 wird die Angabe ,301" durch die Angabe ,349" ersetzt.
In 8 6 Satz 1 wird die Angabe ,430“ durch die Angabe ,498" ersetzt.

In § 8 Absatz 2 Nummer 2 wird nach der Angabe ,Lander” die Angabe ,einschlielich
entsprechender Unterschiedsbetréage” eingefiigt.

8§ 9 Nummer 1 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:

,b) dem Unterschiedsbetrag nach § 64 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Soldatenversor-
gungsgesetzes, nach § 50 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Beamtenversorgungsgeset-
zes und den Unterschiedsbetragen nach den entsprechenden Vorschriften der
Beamtenversorgungsgesetze der Lander,".

§ 17a wird durch den folgenden § 17a ersetzt:



10.

11.

12.
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.8 17a
Zuschlag fur Fahrtkosten

Reservistendienst Leistende, die aus personlichen oder dienstlichen Griinden von
der Pflicht zum Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft befreit sind und taglich von
der Dienststatte zu ihrer Wohnung zuriickkehren, erhalten pro Tag der Dienstleistung
einen Zuschlag in Hohe von 20 Cent je Kilometer der mit einem privaten Kraftfahrzeug
zurlickgelegten Strecke zwischen Dienststatte und Wohnung. Entstandene Kosten fiir
Fahrten auf dem Land- oder Wasserweg mit regelmafig verkehrenden Beférderungs-
mitteln werden bis zur HOhe der niedrigsten Beférderungsklasse erstattet. Der Zu-
schlag ist je Tag der Dienstleistung an der Dienststatte auf héchstens 29 Euro begrenzt.
Ist die Wohnung auf einer tblicherweise befahrenen Strecke weniger als 30 Kilometer
von der Dienststatte entfernt, wird der Zuschlag nicht gewahrt. Naheres bestimmt das
Bundesministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift”.

§ 19 wird wie folgt geéndert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.8 19
Auslandszuschlag; Verordnungserméchtigung®.
b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Die Hohe des Zuschlags bemisst sich nach Spalte 4 der Tabelle in Anlage 2.
Abweichend von Satz 1 bemisst sich die Hohe des Zuschlags ausschlief3lich nach An-
lage 3, wenn Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen auf Zeit und
Soldaten auf Zeit Auslandsdienstbezlige erhalten. Der Monatsbetrag wird in Anlehnung
an die regelméafigen Anpassungen der Auslandszuschlage nach Anlage VI.1 (zu § 53
Absatz 2 Satz 1 sowie Absatz 3 Satz 1) des Bundesbesoldungsgesetzes angepasst.
Das Bundesministerium der Verteidigung regelt den jeweils geltenden Tagessatz durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates."

Nach § 20 Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefiigt:

»(3) Reservistendienst Leistende, die Reservistendienst von mehr als 12 Tagen
leisten, haben fur die Dauer des Reservistendienstes einen Anspruch auf eine wo-
chentliche Reisebeihilfe. Als Reisebeihilfe werden fur jede Heimfahrt die Kosten bis zur
Hohe des in § 4 Absatz 1 Satz 1 oder 3 oder in 8 5 Absatz 1 des Bundesreisekosten-
gesetzes genannten Betrages erstattet. Der Anspruch auf Reisebeihilfe ist nicht Uber-
tragbar. Bei Reservistendienst im Ausland gelten die Bestimmungen der Auslandstren-
nungsgeldverordnung fur die Reisebeihilfen mit Ausnahme des § 13 Absatz 5 Ausland-
strennungsgeldverordnung entsprechend. Die Reisebeihilfe wird nicht gewahrt bei An-
spruch auf den Zuschlag fur Fahrtkosten nach § 17a. Naheres bestimmt das Bundes-
ministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.”

In § 21 Satz 2 wird die Angabe ,, Abnutzung” durch die Angabe ,besondere Abnutzung*
ersetzt.

§ 25 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Die Leistungen nach den 88 5 bis 9, 17a, 19 und 20 Absatz 3 werden auf An-
trag gewahrt.”
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. 8 26 wird gestrichen.
. 8 27 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Empfangerinnen und Empfanger von Leistungen nach Kapitel 2 Abschnitt 1
und 2 haben dem Bundesamt flr das Personalmanagement der Bundeswehr auf Ver-
langen Uber alle fur die Feststellung des Anspruchs erforderlichen Tatsachen Auskunft
zu erteilen sowie unverziiglich jede Anderung der tatsachlichen oder rechtlichen Ver-
haltnisse mitzuteilen, die der Leistungserbringung zugrunde liegen.”

. In § 28 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,nach 8§ 27 Absatz 2 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes” durch die Angabe ,nach 8§ 26 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes" ersetzt.

. Die Anlage 2 wird durch die folgenden Anlagen 2 und 3 ersetzt:

~<Anlage 2
(zu den 88 11, 14 und 19 Absatz 2 Satz 1)

Pramie, Dienstgeld, Auslandszuschlag

Dienstgrad Tagessatz

1 2 3 4

Pramie nach § 11| Pramie nach § 14| Zuschlag nach § 19 Ab-
satz 2 Satz 1

1 Jager 23,53 € 18,82 € 10,18 €
Panzerschitze
Panzergrenadier
Kanonier
Pionier
Panzerpionier
Funker
Schutze
Flieger
Sanitatssoldat
Matrose
Gefreiter
Grenadier
Panzerjager
Panzerkanonier

Panzerfunker

2 Obergefreiter 25,84 € 20,67 € 11,71 €
Hauptgefreiter

3 Stabsgefreiter 26,99 € 21,59 € 13,25 €

Oberstabsgefreiter
Unteroffizier
Maat
Fahnenjunker
Seekadett

4 Stabsunteroffizier 29,31 € 23,45 € 13,25 €
Obermaat
Korporal
Stabskorporal
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Feldwebel
Bootsmann
Fahnrich
Fahnrich zur See
Oberfeldwebel
Oberbootsmann

30,08 €

24,06 €

13,76 €

Hauptfeldwebel
Hauptbootsmann
Oberfahnrich
Oberfahnrich zur See

30,48 €

24,38 €

14,27 €

Stabsfeldwebel
Stabsbootsmann
Oberstabsfeldwebel
Oberstabsbootsmann
Leutnant
Leutnant zur See

30,85 €

24,68 €

14,27 €

Oberleutnant
Oberleutnant zur See

31,61€

25,29 €

14,78 €

Hauptmann
Kapitanleutnant

32,39 €

2591 €

1529 €

10

Stabsarzt
Stabsapotheker
Stabsveterinar
Stabshauptmann
Stabskapitanleutnant
Major
Korvettenkapitan

33,15 €

26,52 €

15,80 €

11

Oberstabsarzt
Oberstabsapotheker
Oberstabsveterinar
Oberstleutnant
Fregattenkapitan

33,94 €

27,15 €

16,32 €

12

Oberfeldarzt
Flottillenarzt
Oberfeldapotheker
Flottillenapotheker
Oberfeldveterinar

34,71 €

27,77 €

16,32 €

13

Oberst
Kapitan zur See
Oberstarzt
Flottenarzt
Oberstabsapotheker
Flottenapotheker
Oberstveterinar und
hohere Dienstgrade

36,25 €

29,00 €

16,83 €.

Anlage 3
(zu 8§ 19 Absatz 2 Satz 2)

Auslandszuschlag (Monatsbetrag in Euro)
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4 5
berge- |Stabsge- |Stabsun- |Feldwe- |Hauptfeldwe-|Stabsfeldwe- |Oberleut- Haupt- |Stabsarzt, |Oberstabs-
eiter, freiter, teroffizier, |bel, bel, bel, nant, mann, Stabsapo- |arzt,
aupt- |Oberstabs- |Obermaat |Boots- Hauptboots- | Stabsboots- |Oberleut- Kapitan- |theker, Ober-
ofreiter |gefreiter, Korporal |mann, mann, mann, nant zur See |leutnant |Stabsvete- |stabsapo-
Unteroffi- Stabskor- |Fahnrich, |Oberfahn- Oberstabs- rinar, theker,
Zier, poral Fahnrich |rich, feldwebel, Stabs- Oberstabs-
Maat, zur  See, |Oberfahnrich | Oberstabs- hauptmann, | veterinar,
Fahnenjun- Oberfeld- |zur See bootsmann, Stabskapi- |Oberstleut-
ker, webel, Leutnant, tanleutnant, | nant,
Seekadett Ober- Leutnant zur Major, Fregatten-
boots- See Korvetten- |kapitdn
mann kapitan
019,70|1 019,70 1090,98 |1090,98 |1167,46 1167,46 1 253,00 1 345,05 |1 345,05 1 558,88
115,58 |1 115,58 1192,06 |1192,06 |1275,04 1 275,04 1 365,77 1 465,59 |1 465,59 1 695,02
210,23 |1 210,23 1293,19 |1293,19 |1382,61 1382,61 1479,83 1587,44 |1 587,44 1832,41
304,83 |1 304,83 1394,29 |1394,29 |1490,22 1 490,22 1593,91 1707,95|1 707,95 1 968,50
400,78 |1 400,78 1495,41 |149541 |1597,81 1597,81 1707,95 1 828,52 |1 828,52 2 104,61
495,41 |1 495,41 1596,53 |1596,53 |1704,08 1 704,08 1 822,04 1 950,36 |1 950,36 2 240,70
591,321 591,32 1697,61 |1697,61 |1811,67 1 811,67 1 936,07 2 070,92 |2 070,92 2 378,10
685,93 |1 685,93 1798,71 |1798,71 |1919,28 1 919,28 2 050,20 2191,44|2 191,44 2 514,24
781,821 781,82 1899,82 |1899,82 |2 026,82 2 026,82 2 164,22 2 313,30 |2 313,30 2 650,30
876,46 |1 876,46 2 000,91 (200091 |2134,41 2 134,41 2 278,28 2 433,84 |2 433,84 2 786,39




-48 -

Bearbeitungsstand: 21.05.2026 15:33

971,13|1971,13 |2102,00 |2 102,00 |2 240,70 2 240,70 2392,36 |2555,67 (255567 |2923,82
067,022 067,02 |2203,09 |2203,09 |2 348,32 2 348,32 2506,42 |2676,21|2676,21 |3 059,90
161,66 |2 161,66 |2 304,20 |2304,20 |2 455,84 2 455,84 2619,21  |2796,78(2796,78 |3 196,03
257,56 |2 257,56 |2 405,31 |2 405,31 |2 563,46 2 563,46 273326 |2918,62(2918,62 |[3332,10
352,182 352,18 |2506,42 |2506,42 |2 669,77 2 669,77 2847,31 |3039,17[3039,17 |3 469,50
446,79 |2 446,79 |2 607,54 |2607,54 |2777,32 2 777,32 2961,40 |3159,71(3159,71 |3605,61
542,732 542,73 |2708,63 |2708,63 |2884,91 2 884,91 307544 |3281,56(3281,56 |3741,71
637,36 |2 637,36 |2808,42 [2808,42 |2992,49 2 992,49 3189,53  |3402,09 [3402,09 |3879,09
733,262 733,26 |2909,55 |2909,55 |3 100,08 3100,08 330361 |3522,62(3522,62 |4015,20
827,87 |2827,87 |3010,63 |3010,63 |3 206,35 3 206,35 3417,66  |3644,49|3644,49 |4151,30
Artikel 10

Anderung des Soldatenentschadigungsgesetzes mit Wirkung
vom 1. Januar 2025

Das Soldatenentschadigungsgesetz vom 20. August 2021 (BGBI. | S. 3932, 3933), das
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juni 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 143) geandert

worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Nach § 86 Absatz 3 Satz 2 wird der folgende Satz eingeflgt:

.8 13 gilt entsprechend.”

Nach § 88 Satz 4 wird der folgende Satz eingefiigt:

.8 13 gilt entsprechend.”

§ 89 wird wie folgt ge&ndert:

a) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Die monatliche Ausgleichszahlung betragt

fur Witwen und Witwer von geschéadigten Personen mit einem Grad der Sché-
digungsfolgen von unter 100: 500 Euro,

fur Witwen und Witwer von geschadigten Personen mit einem Grad der Sché-

digungsfolgen von 100: 750 Euro.
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§ 13 qilt entsprechend.”
b) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»(3) Die Abfindung betragt das 120-fache der nach Absatz 2 zustehenden mo-
natlichen Ausgleichszahlung.”

Artikel 11

Weitere Anderung des Soldatenentschadigungsgesetzes mit Wir-
kung vom 1. Juli 2025

Das Soldatenentschadigungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes ge-
andert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. 8§88 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Der monatliche Pflegeausgleich betragt fur jedes Jahr der Gber zehn Jahre hinausge-
henden Pflegezeit 21 Euro.”

2. 8§89 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Die monatliche Ausgleichszahlung betragt

1. fOr Witwen und Witwer von geschadigten Personen mit einem Grad der Schadi-
gungsfolgen von unter 100: 519 Euro,

2. far Witwen und Witwer von geschadigten Personen mit einem Grad der Schadi-
gungsfolgen von 100: 778 Euro."

Artikel 12

Weitere Anderung des Soldatenentschadigungsgesetzes mit Wir-
kung vom 1. Juli 2026

Das Soldatenentschadigungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes ge-
andert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. 8§88 Satz 2 wird wie folgt ersetzt:

.Der monatliche Pflegeausgleich betragt fir jedes Jahr der Gber zehn Jahre hinausge-
henden Pflegezeit 22 Euro.”

2. 8§89 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ersetzt:
,Die monatliche Ausgleichszahlung betragt

1. for Witwen und Witwer von geschadigten Personen mit einem Grad der Schadi-
gungsfolgen von unter 100: 541 Euro,
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2. fur Witwen und Witwer von geschadigten Personen mit einem Grad der Schadi-
gungsfolgen von 100: 811 Euro.”

Artikel 13

Weitere Anderung des Soldatenentschadigungsgesetzes zum

[einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 20

Absatz 1 dieses Gesetzes]

Das Soldatenentschadigungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes ge-

andert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 8 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Wahrend des Wehrdienstverhaltnisses soll das Verwaltungsverfahren zur Pri-
fung der Gewahrung von Leistungen nach diesem Gesetz auch von Amts wegen ein-
geleitet werden. Dies gilt auch fur Leistungen an Angehérige und Hinterbliebene.*

§ 18 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(3) Fur die Leistungen zur Mobilitat gilt § 40 Absatz 1 und 2 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch entsprechend.”

§ 20 wird durch den folgenden § 20 ersetzt:

»8 20
Berechnung und Hohe des Krankengeldes der Soldatenentschadigung

(1) Das Krankengeld der Soldatenentschadigung betragt 80 Prozent des erzielten
regelmafigen Entgelts (Regelentgelt) und darf das entgangene regelmaiige Nettoar-
beitsentgelt nicht libersteigen. Das Regelentgelt wird bis zur H6he der jeweils gelten-
den Leistungsbemessungsgrenze berticksichtigt. Leistungsbemessungsgrenze ist der
360. Teil der jahrlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversiche-
rung. Im Ubrigen berechnet sich das Krankengeld der Soldatenentschadigung entspre-
chend den 88 47 bis 47b des Finften Buches Sozialgesetzbuch nach Mal3gabe der
Abséatze 2 bis 6.

(2) Bei geschadigten Personen, die geringfligig beschatftigt sind, entspricht das
zugrunde zu legende Regelentgelt dem Nettoentgelt. Bei geschadigten Personen, die
nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen,
wird das Krankengeld der Soldatenentschadigung auf Grundlage der nachgewiesenen
Einnahmen berechnet. Das Arbeitseinkommen ist bei der Ermittlung des Regelentgelts
mit dem 360. Teil des im Kalenderjahr vor Beginn der Arbeitsunfahigkeit oder der Mal3-
nahmen der Heilbehandlung erzielten Arbeitseinkommens zugrunde zu legen.

(3) Haben geschadigte Personen von einem anderen Rehabilitationstrager Kran-
kengeld, Krankengeld der Sozialen Entschadigung, Verletztengeld oder Ubergangs-
geld bezogen und ist ihnen im Anschluss daran Krankengeld der Soldatenentschadi-
gung zu zahlen, so ist bei dessen Berechnung von dem bisher zugrunde gelegten Ent-
gelt auszugehen.
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(4) Als Regelentgelt gelten die bei der Beendigung des Wehrdienstverhaltnisses
bezogenen Geld- und Sachbeziige, wenn

1. die geschadigte Person im Zeitpunkt der Beendigung des Wehrdienstverhaltnisses
infolge einer anerkannten Wehrdienstbeschadigung arbeitsunfahig und

2. dies fur die Person gunstiger ist.

(5) Ein Anspruch auf Krankengeld der Soldatenentschadigung besteht nicht,
wenn unmittelbar vor der Arbeitsunfahigkeit Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch bezogen wurde.

(6) Die Berechnungsgrundlage, die dem Krankengeld der Soldatenentschadi-
gung zugrunde liegt, wird entsprechend § 70 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
angepasst.”

4. § 38 wird durch den folgenden § 38 ersetzt:

»8 38
Derzeitiges Einkommen

Derzeitiges Einkommen sind die in § 18a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
genannten Einkommensarten, mit Ausnahme der in § 18a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
und Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch genannten Ein-
kommensarten. Die 88 18b und 18c des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gelten ent-
sprechend. Die sich ergebenden Betrage sind bis 0,49 Euro auf volle Euro abzurunden
und ab 0,50 Euro auf volle Euro aufzurunden.”

5. 843 Absatz 3 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
»3. Vvoll erwerbsgemindert nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch ist.”
6. 853 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Geschadigte Personen, Angehorige, Hinterbliebene und berechtigte Perso-
nen nach 8§ 50 haben auf Grund der anerkannten Schadigungsfolge gegen den Bund
nur die auf diesem Gesetz beruhenden Anspriiche.”

7. 861 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
»(2) 859 Absatz 2 gilt mit der MaRgabe entsprechend, dass der Antrag auf Ge-

wahrung der Ausgleichszahlung innerhalb eines Jahres nach dem Tod der geschadig-
ten Person zu stellen ist.”

Artikel 14

Anderung des Soldatenversorgungsgesetzes

Das Soldatenversorgungsgesetz vom 20. August 2021 (BGBI. | S. 3932, 3958), das
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 370) gean-
dert worden ist, wird wie folgt geéandert:
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Die Inhaltsubersicht wird wie folgt geéndert:

a) Die Angabe zu Teil 2 Abschnitt 1 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

LAbschnitt 1 Berufsférderung und Dienstzeitversorgung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf
Zeit; Berufsforderung der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes Leistenden”.

b) Die Angabe zu 8§ 56 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

»8 56 Bezuge fur den Sterbemonat und Sterbegeld fur Hinterbliebene von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit
und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehr-
dienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach 8§ 4 des Reservistengesetzes leisten”.

c) Die Angabe zu § 58 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,8 58 Versorgung der Hinterbliebenen nach einem Einsatzunfall von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und
von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst
nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach 8§ 4 des Reservistengesetzes leisten.

§ 3 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Der Grundwehrdienst wird jedoch mit seiner gesetzlich festgesetzten Dauer, die Pro-
bezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach 8§ 58 des Soldatengesetzes mit sechs Mona-
ten angerechnet.”

Die Uberschrift zu Teil 2 Abschnitt 1 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

LAbschnitt 1

Berufsforderung und Dienstzeitversorgung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf
Zeit; Berufsforderung der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes
Leistenden®.

8 4 Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengeset-
zes leisten, kdnnen als Berufsforderung die Teilnahme an dienstzeitbegleitenden Bil-
dungs- und Eingliederungsmalinahmen (88 6 und 9 Absatz 2) sowie Hilfen zur Einglie-
derung in das zivile Erwerbsleben (8§ 9 Absatz 1 und 7) gewahrt werden.”

8§ 6 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

~Wahrend der Wehrdienstzeit bieten die Karrierecenter der Bundeswehr — Berufs-
foérderungsdienste — interne MafRnahmen der schulischen und beruflichen Bildung
an, an denen nach § 58 des Soldatengesetzes freiwilligen Wehrdienst Leistende
sowie Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit unentgeltlich teilnehmen kénnen.*

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Ist fur freiwilligen Wehrdienst Leistende nach § 58 des Soldatengesetzes
im Forderungsplan im Sinne des § 5 Absatz 2 vorgesehen, dass ein bestimmtes
schulisches oder berufliches Bildungsziel im Rahmen der dienstzeitbegleitenden
Forderung erreicht werden soll, und kann dieses Bildungsziel nicht oder nicht plan-
mafig durch Teilnahme an internen MalBhahmen erreicht werden, so kann im Ein-
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zelfall die Teilnahme an Maflinahmen der schulischen und beruflichen Bildung an-
derer Anbieter gefordert werden.*

8 7 Absatz 10 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,FUr Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die einen Studienabschluss oder ver-
gleichbaren Abschluss an einer staatlichen Hochschule, an einer staatlich anerkannten
Hochschule oder an einer vergleichbaren Bildungseinrichtung auf Kosten des Bundes
erworben haben, betragt die Férderungsdauer zwolf Monate in den Fallen des Absat-
zes 5 Nummer 4 bis 11 und 24 Monate in den Fallen des Absatzes 5 Nummer 12.“

8 9 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des
Soldatengesetzes Leistende werden wahrend der ersten acht Jahre nach dem
Ende ihrer Wehrdienstzeit, Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer
Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren wéahrend der ersten neun Jahre nach
dem Ende ihrer Wehrdienstzeit, dabei unterstitzt, einen Arbeitsplatz zu finden, der
ihrem Qualifikationsprofil entspricht.”

b) Absatz 7 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Fur friihere Soldatinnen auf Zeit und frihere Soldaten auf Zeit und fur freiwilligen
Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes Leistende, die ihre volle berufliche
Leistungsfahigkeit erst nach einer Einarbeitungszeit erlangen kénnen, kann nach
Ablauf ihrer Wehrdienstzeit einem Arbeitgeber ein Einarbeitungszuschuss gewahrt
werden.”

§ 11 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Die Zeit des Grundwehrdienstes, der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach
8§ 58 des Soldatengesetzes oder die nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf
den Grundwehrdienst anrechenbare Zeit des Wehrdienstes als Soldatin auf Zeit oder
Soldat auf Zeit wird bei friheren Soldatinnen auf Zeit und frilheren Soldaten auf Zeit
auf die Berufszugehorigkeit angerechnet.”

§ 12 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Die Zeit der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58 des Sol-
datengesetzes oder die nach 8 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den
Grundwehrdienst anrechenbare Zeit wird auf die bei der Zulassung zu weiterfiih-
renden Prifungen im Beruf nachzuweisende Zeit einer mehrjahrigen Tatigkeit
nach der Berufsabschlussprifung angerechnet, soweit eine Zeit von einem Jahr
nicht unterschritten wird.”

b) Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Dienstzeiten, die Voraussetzung fur eine Beftrderung sind, beginnen fir eine
Richterin oder einen Richter, die oder der unter den dem Satz 1 entsprechenden
Voraussetzungen eingestellt worden ist, mit dem Zeitpunkt, zu dem sie oder er
ohne Ableisten der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58 des Solda-
tengesetzes oder des nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grund-
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wehrdienst anrechenbaren Wehrdienstes als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit
zur Ernennung auf Lebenszeit herangestanden hatte."

10. § 20 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Der Uberbriickungszuschuss nach Satz 3 wird nicht gewahrt, wenn die Soldatin oder
der Soldat im unmittelbaren Anschluss an das nach Satz 1 beendete Dienstverhaltnis
freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes leistet.”

11. 8§ 56 wird wie folgt gedndert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.8 56

Bezuge fur den Sterbemonat und Sterbegeld flr Hinterbliebene von Soldatinnen
auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst
nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst nach 8§ 58 des Soldatenge-
setzes oder Wehrdienst nach § 4 des Reservistengesetzes leisten”.

b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein Soldat auf Zeit, eine Soldatin oder ein
Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehr-
dienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 des Reservis-
tengesetzes leistet, wahrend des Wehrdienstes, sind auf die Hinterbliebenen die
Vorschrift des § 17 des Beamtenversorgungsgesetzes Uber die Bezlige im Ster-
bemonat und auf die Hinterbliebenen einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten
auf Zeit auch die Vorschrift des § 18 des Beamtenversorgungsgesetzes uber das
Sterbegeld entsprechend anzuwenden.

c) Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»Stirbt eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehr-
pflichtgesetz oder nach § 58 des Soldatengesetzes leistet, oder eine Soldatin auf
Zeit oder ein Soldat auf Zeit mit einer Wehrdienstzeit bis zu sechs Monaten wah-
rend des Wehrdienstverhaltnisses an den Folgen einer Wehrdienstbeschadigung,
so erhalten die Eltern, wenn sie mit der oder dem Verstorbenen zur Zeit des Todes
in hauslicher Gemeinschaft gelebt haben, ein Sterbegeld in Héhe von 2 557 Euro.”

12. § 58 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

»8 58

Versorgung der Hinterbliebenen nach einem Einsatzunfall von Soldatinnen auf

Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach

dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes
oder Wehrdienst nach § 4 des Reservistengesetzes leisten".

b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:



13.

14.

15.

16.
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»(1) Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein Soldat auf Zeit oder eine Soldatin oder
ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen
Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 des Re-
servistengesetzes leistet oder sich in einem Wehrdienstverhaltnis besonderer Art
nach 8 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes befindet, an den Folgen eines
Einsatzunfalls nach § 87 Absatz 2, den sie oder er wahrend dieses Wehrdienst-
verhéltnisses oder wahrend eines unmittelbar vorangegangenen Wehrdienstver-
haltnisses der genannten Art erlitten hat, sind die Vorschriften dieses Abschnitts
und des Abschnitts 4 nach MalRgabe der folgenden Abséatze anzuwenden.*

§ 60 Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:

»(6) Die Absétze 2 bis 5 gelten entsprechend, wenn eine Soldatin oder ein Soldat,
die oder der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst
nach 8§ 4 des Reservistengesetzes leistet, wahrend einer besonderen Auslandsver-
wendung nach § 87 Absatz 1 verschollen ist.”

8 80 Absatz 2 Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Lebensjahres auf Antrag gewéahrt, wenn die
Waise vor Ablauf des Monats, in dem sie das 27. Lebensjahr vollendet, einen freiwilli-
gen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes als Probezeit leistet oder sich in einer
Ubergangszeit von hochstens vier Kalendermonaten zwischen einem Ausbildungsab-
schnitt und der Ableistung eines freiwilligen Wehrdienstes nach § 58 des Soldatenge-
setzes befindet; die Satze 2 und 3 gelten entsprechend.”

§ 85a Absatz 2 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,FUr nach 8 58 des Soldatengesetzes und nach § 4 des Reservistengesetzes Wehr-
dienstleistende erhoht sich die Kompensationszahlung fir jeden vor dem Unfall vollen-
deten Dienstmonat um 625 Euro.”

8 90 Absatz 2 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,FUr nach 8 58 des Soldatengesetzes und nach § 4 des Reservistengesetzes Wehr-

dienstleistende erhoht sie sich fir jeden vor dem Einsatzunfall vollendeten Dienstmonat
um 625 Euro.”

Artikel 15

Anderung des Zivildienstgesetzes

Das Zivildienstgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2005 (BGBI. |

S. 1346), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 |
Nr. 370) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 23 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Das Bundesamt darf zum Zweck der Zivildienstiberwachung im automatisier-
ten Abrufverfahren nach den 88 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in § 15 des
Wehrpflichtgesetzes genannten Daten abrufen und weiterverarbeiten. Die Daten dir-
fen auch zur Einberufung und Heranziehung zum Zivildienst verarbeitet werden. Im
Falle der Unmaoglichkeit des Datenabrufs ist § 34 Absatz 2 Satz 5 des Bundesmelde-
gesetzes entsprechend anzuwenden.”
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2. In 8 79 Nummer 1 wird die Angabe ,8§ 4 Absatz 1 Nummer 7 des Wehrpflichtgesetzes*
durch die Angabe ,8 4 Absatz 1 Nummer 4 des Wehrpflichtgesetzes” ersetzt.

Artikel 16

Anderung des Identifikationsnummerngesetzes

Das ldentifikationsnummerngesetz vom 28. Marz 2021 (BGBI | S. 591), das zuletzt
durch Artikel 8f des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 245) geéndert worden
ist, wird wie folgt geandert:

In der Anlage wird nach Nummer 50 die folgende Nummer 51 eingefiigt:

»D1. Register fur der Dienstleistungstiberwachung nach § 22 Absatz 1 und 2 des Reservis-
tengesetzes unterliegende Personen®.

Artikel 17

Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung — in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), das zuletzt
durch Artikel 62 Absatz 4 des Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 33) gean-
dert worden ist, wird wie folgt geéndert:

In § 166 Absatz 1 Nummer la wird die Angabe ,80 Prozent der Bezugsgrol3e* durch die
Angabe ,die BezugsgroRe* ersetzt.

Artikel 18

Folgeadnderungen

(1) Die Soldatinnen- und Soldatenurlaubsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Mai 1997 (BGBI. | S. 1134), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
20. August 2021 (BGBI | S. 3932) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

§ 5 wird wie folgt geandert:

1. InAbsatz 1 wird die Angabe ,§ 58b des Soldatengesetzes"” durch die Angabe ,§ 58 des
Soldatengesetzes"” ersetzt.

2. In Absatz 2 wird die Angabe ,8 60 des Soldatengesetzes" durch die Angabe ,§ 4 Ab-
satz 1 des Reservistengesetzes"” ersetzt.

(2) Die Soldatenlaufbahnverordnung vom 28. Mai 2021 (BGBI. | S. 1228, 5240), die
zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 29. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 370) ge-
andert worden ist, wird wie folgt geandert:
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1. 81 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 2 wird die Angabe ,8 58b des Soldatengesetzes” durch die Angabe
»8 b8 des Soldatengesetzes” ersetzt.

b) In Nummer 4 wird die Angabe ,nach 8 59 Absatz 3 Satz 1 des Soldatengesetzes
eine Dienstleistung erbringen* durch die Angabe ,eine Dienstleistung nach dem
Reservistengesetz erbringen” ersetzt.

c) In Nummer 5 wird die Angabe ,nach § 59 Absatz 1, 2 oder 3 Satz 3 des Soldaten-
gesetzes” durch die Angabe ,nach dem Reservistengesetz” ersetzt.

2. In 848 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe ,8 58b des Soldatengesetzes” durch die An-
gabe ,8 58 des Soldatengesetzes* ersetzt.

(3) Das Einsatz-Weiterverwendungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
4. September 2012 (BGBI. | S. 2070), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom
27. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 72) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 6 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Endet das Wehrdienstverhdltnis einsatzgeschadigter Soldatinnen und Soldaten
(8 1 Nummer 1), die nicht in einem auf Lebenszeit begriindeten Wehrdienstverhaltnis ste-
hen, wahrend der Schutzzeit durch Zeitablauf oder wére es aus diesem Grund zu beenden,
so treten sie zu diesem Zeitpunkt in ein Wehrdienstverhdaltnis besonderer Art ein, wenn sie
dem nicht schriftlich widersprechen. 8§ 66 Absatz 8 des Soldatengesetzes, § 20 Absatz 7
des Reservistengesetzes und § 29a des Wehrpflichtgesetzes sind nicht anzuwenden.”

(4) Das Wehrstrafgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Mai 1974
(BGBI. | S. 1213), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 55) geéndert worden ist, wird wie folgt ge&ndert:

In 8 2 Nummer 2 wird die Angabe ,§ 1 Abs. 3 des Soldatengesetzes* durch die Angabe ,§ 1
Absatz 2 des Soldatengesetzes" ersetzt.

(5) Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch — Arbeitsférderung — (Artikel 1 des Gesetzes
vom 24. Marz 1997, BGBI. | S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 371) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In 8§25 Absatz 2 wird die Angabe ,die nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengeset-
zes Wehrdienst leisten® durch die Angabe ,die nach Abschnitt 2 des Reservistengeset-
zes Wehrdienst leisten” ersetzt.

2. In 8§ 26 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,8 58b des Soldatengesetzes* durch die
Angabe ,8 58 des Soldatengesetzes" ersetzt.

(6) Das Funfte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung — (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBI. | S. 2477, 2482), das zuletzt durch Ar-
tikel 8 des Gesetzes vom 3. Februar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 28) gedndert worden ist, wird
wie folgt geandert:

1. In 810 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe ,8 58b des Soldatengesetzes” durch die
Angabe ,8 58 des Soldatengesetzes” ersetzt.

2. In § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,Dienstleistungen und Ubungen
nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes” durch die Angabe ,Dienstleistun-
gen nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes” ersetzt.
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3. 8193 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

.(4) Die Absatze 1 und 2 gelten fir Personen, die Dienstleistungen nach Ab-
schnitt 2 des Reservistengesetzes erbringen. Die Dienstleistungen gelten nicht als Be-
schaftigungen im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und § 6 Absatz 1 Nummer 3."

4. In 8204 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,Dienstleistung oder Ubung nach dem Vier-
ten Abschnitt des Soldatengesetzes® durch die Angabe ,Dienstleistung nach Ab-
schnitt 2 des Reservistengesetzes" ersetzt.

(7) Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch — Soziale Pflegeversicherung — (Artikel 1 des
Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBI. | S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 371) geandert worden ist, wird wie folgt ge-
andert:

§ 25 wird wie folgt gedndert:

1. InAbsatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe ,,8 58b des Soldatengesetzes" durch die
Angabe ,8 58 des Soldatengesetzes* ersetzt.

2. In Absatz 4 wird die Angabe ,Dienstleistungen oder Ubungen nach dem Vierten Ab-
schnitt des Soldatengesetzes” durch die Angabe ,Dienstleistungen nach Abschnitt 2
des Reservistengesetzes" ersetzt.

(8) Die Berufsférderungsverordnung vom 23. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2336), die zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI 2025 | Nr. 370) geén-
dert wurde, wird wie folgt geandert:

In 8 2 Absatz 9, § 7 Absatz 1 Nummer 3 und § 31 Absatz 4 wird jeweils die Angabe ,8 58b
des Soldatengesetzes” durch die Angabe ,8 58 des Soldatengesetzes” ersetzt.

(9) Die Bundesbeihilfeverordnung vom 13. Februar 2009 (BGBI. | S. 326), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 240) gedndert wor-
den ist, wird wie folgt gedndert:

In 8§ 4 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe ,8 58b des Soldatengesetzes" durch die Angabe
»8 b8 des Soldatengesetzes” ersetzt.

Artikel 19

Aul3erkrafttreten

Am [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die Verkiindung folgenden Kalender-
monats] treten aul3er Kraft:

1. das Reservistengesetz vom 21. Juli 2012 (BGBI. | S. 1583, 1588), das zuletzt durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 7) geandert worden ist,

2. die Verordnung zum Dritten Abschnitt des Arbeitsplatzschutzgesetzes vom 20. Okto-
ber 1980 (BGBI. | S. 2006), die durch Artikel 64 des Gesetzes vom 18. Dezember 1989
(BGBI. I S. 2261) geéndert worden ist.
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Artikel 20

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absétze 2 bis 5 am [einsetzen: Datum des
ersten Tages des auf die Verkiindung folgenden Kalendermonats] in Kraft.

(2) Artikel 10 [Anderung des Soldatenentschadigungsgesetzes] tritt mit Wirkung vom
1. Januar 2025 in Kraft.

(3) Artikel 11 [Weitere Anderung des Soldatenentschadigungsgesetzes] tritt mit Wir-
kung vom 1. Juli 2025 in Kraft.

(4) Artikel 8 Nummer 4 [Anderung des Wehrsoldgesetzes] tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2026 in Kraft.

(5) Artikel 12 [Weitere Anderung des Soldatenentschadigungsgesetzes] tritt mit Wir-
kung vom 1. Juli 2026 in Kraft.

EU-Rechtsakte:

Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz na-
turlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2)
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Das Gesetz hat das Ziel, den rechtlichen Rahmen einer gesicherten und in einem bestimm-
ten Rahmen auch verpflichtenden Heranziehung von Reservistinnen und Reservisten auch
aulRerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls zu schaffen, um den gesteigerten Anfor-
derungen der Streitkrafte u.a. im Hinblick auf den Operationsplan Deutschland gerecht wer-
den zu konnen. Die verlassliche Verfligbarkeit der Reserve ist fur die nationale Sicherheit
und gesellschaftliche Resilienz von hoher Relevanz.

Fur die notwendige Aufwuchs- und Durchhaltefahigkeit der Streitkréfte muss die Einsatz-
bereitschaft der Reserve gesteigert und ihr verlasslicher Einsatz gewahrleistet sein.

Hierzu werden die Mdglichkeiten zur verpflichtenden Heranziehung von Reservistinnen und
Reservisten ausgeweitet.

Maflnahmen im Arbeitsplatzschutzgesetz (ArbPISchG) und im Unterhaltssicherungsgesetz
(USG) sollen die Attraktivitdt des Reservistendienstes und dessen Akzeptanz bei Arbeitge-
bern steigern.

Il Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Mit dem Entwurf wird der bisherige Vierte Abschnitt des Soldatengesetz (SG) in das neu
gefasste Reservistengesetz (ResG) Uberfuhrt. Dieses enthélt kiinftig fir die Dienstleistung
der Reservistinnen und Reservisten alle relevanten Regelungen. Die Zahl der Dienstleis-
tungsarten wird reduziert, kiinftig ist neben dem unbefristeten Wehrdienst im Spannungs-
oder Verteidigungsfall nur noch eine weitere Dienstleistungsart vorgesehen, die Reserve-
dienstleistung. Diese umfasst alle Verwendungen, die der Erfiillung des Verfassungsauftra-
ges der Streitkrafte dienen. Nach der bisherigen Rechtslage konnte auRerhalb des Span-
nungs- oder Verteidigungsfalls nur zu Ubungen verpflichtend herangezogen werden. Nach
der neuen Rechtslage kann die Heranziehung zu Reservedienstleistungen in begrenztem
Umfang zwar auch verpflichtend erfolgen, ist weiterhin aber ebenso freiwillig méglich. Um
die Bereitschaft zur freiwilligen Reservedienstleistung zu erhghen, soll die Attraktivitat der
Reservedienstleistung gesteigert werden. Bestimmte Reservedienstleistungen sollen wei-
terhin nur aufgrund freiwilliger Verpflichtung erfolgen. Auch kurzfristige sowie aufschiebend
bedingte Heranziehungen sind vorgesehen. Die bisherigen Altersgrenzen fiur eine Heran-
ziehung werden angepasst und zur Steigerung der Einsatzféahigkeit der Streitkrafte teilweise
angehoben. Die Hochstdauer einzelner Reservedienstleistungen wird auf bis zu zwdlf Wo-
chen pro Jahr festgesetzt. Auch die Gesamtdauer mehrerer verpflichtender Reservedienst-
leistungen wird, gestaffelt nach der zuvor erbrachten Dienstzeit, gesetzlich festgelegt.

Die bisher im ArbPISchG vorgesehene Moglichkeit, fir die Einstellung einer Ersatzkraft eine
Kostenerstattung beantragen zu kénnen, wird ausgeweitet. Neu vorgesehen ist ein Forder-
betrag fur kleine und mittlere Unternehmen, den diese beantragen konnen, wenn Beschéf-
tigte zu Reservedienstleistungen herangezogen werden.

Im USG wird die Mdglichkeit geschaffen, Reservistinnen und Reservisten einen erhéhten
Zuschlag zu bezahlen, wenn sie an einem Ort eingesetzt werden, flir den aktive Soldatinnen
und Soldaten Auslandsdienstbeziige erhalten. Anders als bisher wird sich der Auslandszu-
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schlag zukunftig auch an der Zonenstufe des Dienstorts bemessen, welche durch die Aus-
landszuschlagsverordnung festgelegt wird.

. Exekutiver FuRabdruck

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht zum
Inhalt des Gesetzentwurfs beigetragen.

V. Alternativen

Die geltende Rechtslage wird den gestiegenen sicherheitspolitischen Herausforderungen
und den geanderten Rahmenbedingungen nicht mehr gerecht. Ihre Beibehaltung ist daher
keine Alternative. Ein Verzicht auf die vorgesehenen Regelungen kommt ebenfalls nicht in
Betracht, da die Erhéhung der Verfligbarkeit von Reservistinnen und Reservisten erforder-
lich ist, um die Verteidigungsfahigkeit Deutschlands zu gewéhrleisten.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die ausschlief3liche Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 73 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes (GG). Danach hat der Bund die ausschlieR3liche Ge-
setzgebungskompetenz fiir die Verteidigung einschlieBlich des Schutzes der Zivilbevélke-
rung.

V1. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vélkerrechtlichen
Vertragen

Der Gesetzentwurf ist sowohl mit dem Recht der Europaischen Union als auch mit volker-
rechtlichen Vertragen, welche die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, verein-
bar.

VIl.  Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Das Recht der Dienstleistungen wird vereinfacht, da kiinftig neben dem unbefristeten Wehr-
dienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall nur noch eine weitere Dienstleistungsart vor-
gesehen ist, die Reservedienstleistung. Auch die Altersgrenzen fiir die Heranziehung wer-
den vereinheitlicht und damit vereinfacht.

Durch die mit § 4a USG eingefiihrte Moglichkeit, Uberzahlungen verwaltungsseitig mittels
Bescheid zuriickfordern zu kbnnen, erfolgt eine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, da
die Verwaltung bei unterbleibender Riickzahlung nicht auf die gerichtliche Geltendmachung
im Rahmen einer Leistungsklage angewiesen ist.

Durch die in 8 5 USG vorgesehene erleichterte Nachweisfihrung bei Gehaltsanteilen im
Rahmen der Beantragung von Verdienstausfall nach dem USG erfolgt ebenfalls eine
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, da der fur die Verwaltung im Einzelfall, wenn das
Arbeitsentgelt variable Bestandteile enthalt, sehr aufwendige Kommunikationsprozess mit
dem Arbeitgeber sowie die diesbezlgliche Klarung einkommensrechtlicher Fragestellun-
gen, entfallt.
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2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf tragt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Er steht im Einklang mit der
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten
Nationen fur nachhaltige Entwicklung dient.

Der Gesetzentwurf bezweckt eine erhebliche Verbesserung der personellen Aufwuchs- und
Durchhaltefahigkeit der Streitkrafte. Damit leistet er einen Beitrag zur Verwirklichung des
Nachhaltigkeitsziels 16 ,Friedliche und inklusive Gesellschaften fir eine nachhaltige Ent-
wicklung férdern, allen Menschen Zugang zur Justiz zu ermdglichen und leistungsfahige,
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen®. Dieses Ziel
enthalt die Zielvorgaben, leistungsfahige, rechenschaftspflichtige und transparente Institu-
tionen auf allen Ebenen aufzubauen (16.6) und daflr zu sorgen, dass die Entscheidungs-
findung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch und reprasentativ ist
(16.7). Der Gesetzentwurf fordert die Erreichung dieser Vorgaben, indem er die Vorausset-
zungen fir die schnelle und verlassliche Verfligbarkeit der Reserve schafft.

Damit wird die Aufwuchsfahigkeit und folglich auch die Einsatzbereitschaft und Verteidi-
gungsfahigkeit gestarkt, was letztlich dem Erhalt der staatlichen Institutionen dient.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Durch die in 8 3 Absatz 1 ResG neu eingefiigte Mdglichkeit, friheren Soldatinnen und
friheren Soldaten unentgeltlich Uniformteile zu Uberlassen, ergeben sich fir den Einzel-
plan 14 Mehrkosten in Hohe von geschéatzten 20 Millionen Euro pro Jahr. Dem liegt die
Annahme zugrunde, dass bis zu 10 000 Personen diese Regelung nutzen kdnnten. Nach
einer groben Kostenschatzung kénnte die Ausstattung mit einem reduziertem Artikelum-
fang der Feldbekleidung pro Person bei ca. 1 000 Euro im Nachbeschaffungswert liegen.
Fir die Dienst- und Ausgehbekleidung mit einem reduziertem Ausstattungssoll liegt die
Kostenschétzung bei ca. 900 Euro Nachbeschaffungswert. Diese Schatzungen missen zu-
zlglich einer entsprechenden jahrlichen Preissteigerung sowie anfallender Prozess- und
Managementkosten in Hohe von ca. 10 — 20 % bericksichtigt werden.

Durch die Anderung der Anlage zum Wehrsoldgesetz (WSG) ergeben sich fir den Einzel-
plan 14 im Haushaltsjahr 2026 Mehrkosten in H6he von rund 251 300 Euro.

Durch die Anderung des ArbPISchG ergeben sich fiir den Einzelplan 14 ab dem Haushalts-
jahr 2027 jahrliche Mehrkosten in Hohe von rund 1,2 Millionen Euro, davon 200 000 Euro
fur die Mdglichkeit der Kostenerstattung bei Einstellung einer Ersatzkraft sowie 1 Million
Euro fur den Forderbetrag fur kleine und mittlere Unternehmen. Durch die Anderung des
Unterhaltssicherungsgesetzes ergeben sich Mehrkosten in Hohe von jahrlich rund 15,4 Mil-
lionen Euro, davon entfallen 400 000 Euro auf die Leistungen fur frihere Landes- und Bun-
desbeamte, weitere 6 Millionen Euro auf die erweiterte Erstattungsmaoglichkeit von Fahrt-
kosten, 1,5 Millionen Euro auf die Gewahrung eines erhdhten Auslandszuschlags, wenn
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit an dem entsprechenden Dienstort Auslandsdienstbe-
zlige erhalten, schlief3lich entfallen 7,5 Millionen Euro auf die Gewéahrung von Reisebeihil-
fen.

Durch die Anderung des § 88 des Soldatenentschadigungsgesetzes (SEG) ergibt sich fur
das Jahr 2026 ein haushalterischer Mehrbedarf in Hohe von rund 280 Euro, ab 2027 steigt
dieser auf rund 600 Euro jahrlich an.

Durch die Anderung des § 89 SEG ergibt sich fiir das Jahr 2026 ein haushalterischer Mehr-
bedarf in H6he von rund 14 600 Euro, ab 2027 steigt dieser auf rund 32 000 Euro jahrlich
an.
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Durch die Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ergibt sich ab 2027 ein haus-

halterischer Mehrbedarf in H6he von rund 6,5 Millionen Euro jahrlich.

4.

Erfallungsaufwand

4.1. Erfallungsaufwand fiur Burgerinnen und Burger

Den Burgerinnen und Burgern entsteht weder einmaliger noch laufender Erfullungsauf-

wand.
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Durch die erleichterte Nachweisfiihrung bei Gehaltsanteilen (§ 5 USG-E) reduziert sich der

jahrliche Erfullungsaufwand fiir die Wirtschaft geringfiigig.
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5. Weitere Kosten

Kosten fir die Wirtschaft und die sozialen Sicherungssysteme sowie Auswirkungen auf die
Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind

nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Gleichstellungspolitische und demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf die
Wahrung und Forderung gleichwertiger Lebensverhaltnisse sind nicht zu erwarten.

Das Kernanliegen des Gesetzes, den rechtlichen Rahmen fiir eine gesicherte Verflgbarkeit
der Reserve zur Starkung der Einsatzfahigkeit der Streitkrafte zu schaffen, ist einer Experi-
mentierklausel nicht zugéanglich.
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VIIl.  Befristung; Evaluierung

Eine Befristung ist nicht vorgesehen, da die Regelungen dauerhaft bendtigt werden. Die
veranderte sicherheitspolitische Lage fuhrt zu gestiegenen Anforderungen an die Verteidi-
gungs- und Bundnisfahigkeit Deutschlands, an die Einsatzbereitschaft der Streitkrafte und
damit zugleich an eine einsatzbereite und schnell verfiigbare Reserve. Befristete und damit
nur zeitweise wirkende Lésungen wiirden dem Ziel des Gesetzes nicht gerecht werden. Es
ist vielmehr nur mit dauerhaft geltenden Regelungen zu erreichen.

Angesichts des zu erwartenden zusatzlichen jahrlichen Erfullungsaufwands ist das Rege-
lungsvorhaben nicht evaluierungspflichtig.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz Uber die Rechtsstellung der Reservistinnen und Reservisten)
Zu Abschnitt 1 (Allgemeines)
Zu 8 1 (Begriffsbestimmung)

Die Vorschrift Gbernimmt mit sprachlichen Anpassungen die Regelungen des bisherigen
§ 1 und berucksichtigt, dass die Regelungen zu Dienstleistungen aus dem bisherigen Vier-
ten Abschnitt des Soldatengesetzes in das Reservistengesetz tberfihrt werden.

Zu 8§ 2 (Fuhren des Dienstgrades aufR3erhalb eines Wehrdienstverhéltnisses)

Die Vorschrift knlpft an die Regelungen des bisherigen § 2 ResG an. Eine Regelung fir
das Fuhren des Dienstgrades in einem Wehrdienstverhaltnis (bisheriger Absatz 2) ist nicht
mehr vorgesehen, da sie durch die Erganzung ,aul3erhalb eines Wehrdienstverhaltnisses*
nicht mehr erforderlich ist. Entsprechend der Regelung in § 3 wird auch in § 2 die Einschréan-
kung aufgenommen, dass die Soldatin oder der Soldat den Dienstgrad nicht verloren haben
darf. Nur ein in der Bundeswehr erworbener Dienstgrad darf weitergefiihrt werden.

Zu 8§ 3 (Tragen der Uniform aul3erhalb eines Wehrdienstverhaltnisses;
Verordnungsermachtigung)

Die Vorschrift Gbernimmt mit sprachlichen Anpassungen die Regelungen des bisherigen
§ 3 ResG. Neu eingefiigt wird eine Rechtsgrundlage zur unentgeltlichen Uberlassung von
Uniformteilen an friihere Soldatinnen und friihere Soldaten. Diese Uberlassung dient einer
Starkung der gesellschaftlichen Verankerung der Reserve durch eine héhere Sichtbarkeit
u.a. bei repréasentativen Veranstaltungen der Bundeswehr, zum Beispiel dem Veteranen-
tag.

Zu Abschnitt 2 (Dienstleistungspflicht)

Zu Unterabschnitt 1 (Umfang und Arten der Dienstleistungen)
Zu 8 4 (Dienstleistungen, Altersgrenzen)

Zu Absatz 1

Anknupfend an den bisherigen 8 60 SG nennt die Vorschrift in Absatz 1 die Arten der
Dienstleistungen. Abweichend vom bisherigen Recht wird eine deutliche Vereinfachung
vorgenommen, nach der es kinftig neben dem unbefristeten Wehrdienst im Spannungs-
oder Verteidigungsfall nur noch eine weitere Dienstleistungsart, die Reservedienstleistung,
gibt.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 bildet die Rechtsgrundlage fiir die Heranziehung von Reservistinnen und Reser-
visten zu den in Absatz 1 genannten Dienstleistungen.

Die Heranziehung zu Dienstleistungen ist dabei sowohl verpflichtend als auch aufgrund
freiwilliger Verpflichtung maoglich. Damit wird die bisherige Rechtslage, nach der lediglich
zu Ubungen verpflichtend herangezogen werden konnte, ausgeweitet. Dies ist erforderlich,
um bereits vor dem Spannungs- oder Verteidigungsfall den geéanderten sicherheitspoliti-
schen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Die bisherige Rechtslage in § 59 Ab-
satz 3 Satz 3 SG fortfiihrend, sollen nur diejenigen Reservistinnen und Reservisten ver-
pflichtend herangezogen werden kénnen, denen ein hoherer Dienstgrad endgiltig verliehen
worden ist.

Zu Absatz 3

Absatz 3 beriicksichtigt, dass fur den Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbuirger-
liches Engagement geman 8§ 58 Absatz 2 SG eine Probezeit von sechs Monaten gesetzlich
vorgesehen ist. Wird das Dienstverhaltnis wahrend dieser Probezeit beendet, soll aus Grin-
den der VerhaltnismaRigkeit aus diesem keine verpflichtende Heranziehung zu Dienstleis-
tungen erwachsen. Dies gilt unabhangig davon, ob die Probezeit durch den Dienstherrn
oder durch die Soldatin oder den Soldaten beendet wird.

Zu den Abséatzen 4 bis 6

In den Absatzen 4 bis 6 werden die Altersgrenzen fir die Heranziehung festgelegt. Absatz 4
differenziert dabei fur die verpflichtenden Heranziehungen zu Reservedienstleistungen
nach dem Status und der Dauer des die nachwirkenden Dienstleistungspflichten begrin-
denden Wehrdienstverhéaltnisses. In Absatz 5 wird fir die verpflichtende Heranziehung zum
unbefristeten Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall eine einheitliche Alters-
grenze von 60 Jahren fir alle Reservistinnen und Reservisten festgelegt, unabhéngig da-
von, wie lange und in welchem Status sie zuvor Wehrdienst geleistet haben. In Absatz 6
wird fur Heranziehungen zu Dienstleistungen aufgrund freiwilliger Verpflichtung eine Alters-
grenze von 65 Jahren festgelegt. Um im Einzelfall besondere Qualifikationen oder Fach-
wissen von Reservistinnen und Reservisten langer nutzen zu kénnen, ist bei Vorliegen drin-
gender dienstlicher Griinde ein Uberschreiten dieser Altersgrenze maglich. Mit Zustimmung
der Reservistin oder des Reservisten kann eine Heranziehung dann auch bis zum Alter von
68 Jahren erfolgen. Da es sich um Ausnahmefalle handelt, wird die Entscheidung ber die
Heranziehung dem BMVg oder einer von ihm bestimmten Stelle Ubertragen.

Zu 8 5 (Reservedienstleistungen)
Zu Absatz 1

Die Vorschrift definiert in Absatz 1 die Reservedienstleistung. In Abkehr von der Regelungs-
systematik der bisherigen 88 60 bis 63b SG, in der die verschiedenen Verwendungen frihe-
rer Soldatinnen und Soldaten jeweils gesondert definiert wurden, wird kiinftig eine tUbergrei-
fende Kategorie der Reservedienstleistung geschaffen. Hierunter fallen alle Verwendun-
gen, die unmittelbar oder mittelbar der Erfullung des Verfassungsauftrags der Streitkrafte
dienen. Dazu zahlen die Tatigkeiten, die Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der den
Streitkraften zugewiesenen Auftrage wahrzunehmen haben. Bei Reservistinnen und Reser-
visten, die nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst regelmafig nur fur einen kir-
zeren Zeitraum in die Streitkrafte zurtickkehren, dient dies zugleich dem Erhalt, der Verbes-
serung und dem Neuerwerb ihrer militdrischen Kenntnisse und Fahigkeiten. Die Angabe
.im Geschaftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung” wurde eingefiigt, um den
entsprechenden Regelungsgehalt der bisherigen 88 72 und 73 SG an einer besser dafr
geeigneten Stelle zu verankern.
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Zu Absatz 2

Grundsatzlich kann gemal § 4 Absatz 2 zu Reservedienstleistungen verpflichtend heran-
gezogen werden. Abweichend hiervon regelt Absatz 2 die Falle, in denen eine Heranzie-
hung ausnahmsweise Freiwilligkeit voraussetzt. Dies sind zum einen Hilfeleistungen im In-
nern (z.B. Hochwasserhilfe), weil es sich hierbei verfassungsrechtlich um eine subsidiare
Aufgabe der Streitkrafte handelt. Zum anderen sind dies aus Griinden der Verhaltnisma-
Bigkeit Reservedienstleistungen, die im Ausland erfolgen.

Zu Absatz 3

Ausgehend von dem Grundsatz, dass bei einem kirzeren aktiven Dienstverhéaltnis auch die
nachwirkenden Dienstpflichten weniger umfangreich ausfallen sollen, regelt Absatz 3, dass
nur bei einer aktiven Dienstzeit von mehr als einem Jahr auch verpflichtend zu solchen
Reservedienstleistungen im Ausland herangezogen werden kann, die innerhalb des Staats-
gebietes eines Mitgliedsstaates der Européischen Union oder der Organisation des Nord-
atlantikvertrages oder an Bord von Schiffen, Booten und Luftfahrzeugen erfolgen sollen.
Satz 2 regelt, dass unabhéngig von der Dauer der aktiven Dienstzeit eine Heranziehung zu
einer Reservedienstleistung im Ausland, die im Rahmen des Einsatzes bewaffneter deut-
scher Streitkrafte nach § 2 Absatz 1 des Parlamentsbeteiligungsgesetzes erfolgen soll, wei-
terhin Freiwilligkeit voraussetzt. Da es sich hierbei um besonders gefahrliche und belas-
tende Einsatze aulRerhalb des Kernbereichs der Landes- und Biindnisverteidigung handelt,
soll hier an dem Grundsatz der Freiwilligkeit festgehalten werden.

Zu 8 6 (Dauer der Reservedienstleistung)

8 6 trifft Festlegungen zur Dauer von Reservedienstleistungen. In Absatz 1 Satz 2 wird die
Hochstdauer freiwilliger Reservedienstleistungen auf zehn Monate im Kalenderjahr be-
schrankt. Damit wird eine dauerhafte Dienstleistung, die auf ein atypisches, berufsgleiches
Sonderstatusverhaltnis aufRerhalb der haushaltsplanmafRigen Starke der Streitkréfte hin-
auslaufen wirde, verhindert. Ist eine langere Dienstleistung erforderlich, wére eine Einstel-
lung als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit das geeignete Mittel.

Absatz 2 trifft Regelungen fir die Dauer einzelner verpflichtender Reservedienstleistungen
sowie fur die Gesamtdauer mehrerer verpflichtender Reservedienstleistungen. Dabei wird
jeweils an die Dauer des Wehrdienstverhaltnisses angeknipft, das die nachwirkenden
Dienstpflichten begrindet. Dies folgt dem Grundsatz, dass bei einem langeren aktiven
Dienstverhaltnis auch die nachwirkenden Dienstpflichten umfangreicher ausfallen kénnen.

Absatz 3 erweitert den Anwendungsbereich des bisherigen § 61 Absatz 3 SG, der nur fir
Ubungen galt, auf Reservedienstleistungen. Auf den missverstandlichen Begriff des ,Be-
reitschaftsdienstes” wird verzichtet, ihm kommt im Hinblick auf die Rechtsfolge ohnehin
keine Bedeutung zu. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage soll die Vorschrift nur nach
MalRgabe von Artikel 80a GG anwendbar sein. Das bedeutet, dass die Anwendung von
Absatz 3 von einem Tatigwerden des Bundestages in einer Krisenlage abhéngt. Die An-
wendung eines Gesetzes nach MalRgabe des Artikels 80a GG bedeutet, dass entweder der
Verteidigungsfall, der Spannungsfall oder der sog. Zustimmungsfall vorliegt. Fur die Fest-
stellung des Spannungsfalles ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich, wahrend fur den Zustim-
mungsfall eine einfache Stimmenmehrheit ausreicht. Da im Spannungs- oder Verteidi-
gungsfall aber ohnehin der unbefristete Wehrdienst nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 gilt, wird
im Zusammenhang mit dieser Bestimmung in erster Linie der sog. Zustimmungsfall nach
Artikel 80a Absatz 1 GG von Bedeutung sein, womit eine einfache Mehrheit ausreichend
ist. Artikel 80a GG ist Bestandteil der Notstandsverfassung und ermdéglicht verteidigungs-
vorbereitende MaRnahmen (sog. ,Notstands-Vorsorge*) auf der Grundlage bereits erlasse-
ner, aber mit einem Anwendbarkeits-Junktim versehener bundesgesetzlicher Notstandsre-
gelungen (vgl. von Kielmannsegg, in: von Minch/Kunig, GG-Kommentar, 8. Auflage 2025,
Art. 80a Rn. 5f). Die Regelung fugt sich in die bestehenden Vorsorgegesetze ein und er-
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moglicht es, auf eine Krisenlage durch einen ggf. unbefristeten Einsatz der Reserve zur
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Streitkrafte reagieren zu kénnen.

Zu Unterabschnitt 2 (Dienstleistungsausnahmen)
Zu 8§ 7 (Dienstunfahigkeit)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 64 SG.
Zu 8 8 (Ausschluss von Dienstleistungen)

Die Vorschrift Ubernimmt mit einer sprachlichen Anpassung die Regelung des bisherigen
8§ 65 Satz 1 SG.

Zu 8 9 (Befreiung von Dienstleistungen)

Die Vorschrift Gbernimmt mit sprachlichen Anpassungen die Regelungen des bisherigen
8§ 66 SG.

Zu 8 10 (Zurtckstellung von Dienstleistungen)

Die Vorschrift tbernimmt mit redaktionellen Anderungen und sprachlichen Anpassungen
die Regelungen des bisherigen § 67 SG. Der bisherige Absatz 1a wird in Absatz 1 integriert,
die Absatze 4 bis 6 werden neu strukturiert. Die bisher in Absatz 4 enthaltene Sonderrege-
lung fur den Bereitschafts-, Spannungs- oder Verteidigungsfall wird in den neuen § 41 auf-
genommen. Zudem wird auf die bisher enthaltene Aufzahlung der Regelbeispiele verzich-
tet.

In Absatz 6 wird auf das Zustimmungserfordernis der Reservistin oder des Reservisten bei
der Zurlckstellung verzichtet, da kein subjektives Recht auf eine Dienstleistung besteht.

Zu 8§ 11 (Unabkdmmlichstellung; Verordnungserméchtigung)

Die Vorschrift ibernimmt mit sprachlichen Anpassungen und redaktionellen Anderungen
die Regelungen des bisherigen § 68 SG. Die Uberschrift wird um die Verordnungserméch-
tigung erganzt. In Absatz 3 werden die im bisherigen § 93 Absatz 1 Nummer 9 und Absatz 5
SG enthaltenen Zustandigkeitsregelungen fiir den Erlass der Rechtsverordnung aufgenom-
men und um Vorgaben zum Inhalt der Rechtsverordnung ergéanzt.

Zu Unterabschnitt 3 (Heranziehungsverfahren)
Zu 8§ 12 (Zustandigkeit)

Die Vorschrift tbernimmt mit sprachlichen Anpassungen die Regelung des bisherigen § 69
SG.

Zu 8 13 (Freiwillige Verpflichtung zu Dienstleistungen)
Zu Absatz 1
Die Vorschrift regelt in Absatz 1 die Form der freiwilligen Verpflichtung zu Dienstleistungen.

Fiur eine Reservedienstleistung im Ausland nach 8 5 Absatz 2 Nummer 2 ist eine geson-
derte Verpflichtungserklarung vorgesehen.
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Zu den Absétzen 2 und 3

Die Absétze 2 und 3 Ubernehmen die bisher in § 59 Absatz 4 und 5 SG enthaltenen Rege-
lungen zum Widerruf von freiwilligen Verpflichtungserklarungen, erganzt um Regelungen
zur neu eingefiihrten aufschiebend bedingten Heranziehung nach § 18. Die im bisherigen
§ 59 Absatz 5 SG enthaltene Sonderregelung fur den Bereitschafts-, Spannungs- oder Ver-
teidigungsfall wird in den neuen § 41 aufgenommen.

Zu § 14 (Verfahrensvorschriften; Verordnungserméchtigung)

Die Vorschrift Gbernimmt mit sprachlichen Anpassungen die Regelungen des bisherigen
§ 70 SG. Die Uberschrift wird sprachlich angepasst und um die Verordnungsermachtigung
erganzt. In Absatz 1 wird die bisher in § 93 Absatz 1 Nummer 8 SG enthaltene Zusténdig-
keitsregelung fur den Erlass der Rechtsverordnung aufgenommen.

Zu § 15 (Arztliche Untersuchung und Begutachtung; Anhérung)

Die Vorschrift Gbernimmt die Regelungen des bisherigen § 71 SG. In den Fallen, in denen
eine arztliche Untersuchung nicht erforderlich ist, soll zur Verfahrensvereinfachung und -
beschleunigung eine Begutachtung nach Aktenlage erfolgen kénnen.

Zu 8 16 (Heranziehung)

Die Vorschrift fuhrt Regelungen der bisherigen 88 72 und 73 SG Uber die Heranziehung
von ungedienten und gedienten Reservistinnen und Reservisten zusammen.

In Absatz 1 ist in Anlehnung an den Rechtsgedanken des § 28 Absatz 1 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes die Anhérung des Arbeitgebers vor Erlass des Heranziehungsbeschei-
des vorgesehen.

Durch die Verlangerung der Frist fur die Zustellung des Heranziehungsbescheids sowie die
Aufnahme des Hinweises auf § 1 Absatz 3 ArbPISchG wird dem Arbeitgeber ausreichend
Zeit gewahrt, sich auf eine mogliche Abwesenheit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitneh-
mers einzustellen sowie gegebenenfalls eine Zurickstellung zu beantragen.

Zu 8§ 17 (Heranziehung ohne Einhaltung einer Frist)

Die Vorschrift ibernimmt mit redaktionellen Anpassungen die bisher in § 72 Absatz 3 Satz 2
SG enthaltene Regelung Uber eine kurzfristige Heranziehung zu Dienstleistungen. Diese
Regelung ist erforderlich, um in den im Einzelnen aufgefiihrten Fallen den nétigen schnellen
Personalaufwuchs zur Starkung der Einsatzbereitschaft der Streitkrafte zu erreichen. Neu
aufgenommen wird die Mdéglichkeit, der Heranziehung ohne Einhaltung einer Frist vorab
zustimmen zu kdnnen.

Zu 8 18 (Aufschiebend bedingte Heranziehung)

Mit dieser Vorschrift wird fir die bisher bereits nach den allgemeinen Grundsatzen des § 36
Absatz 2 Nummer 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes mdglichen aufschiebend beding-
ten Heranziehungen eine spezielle Rechtsgrundlage im ResG geschaffen, die die ausl6-
senden Bedingungen ausdricklich benennt. Fir den notwendigen schnellen Aufwuchs der
Streitkrafte in den unter Absatz 1 Nummern 1 bis 3 genannten Szenarien ist es erforderlich,
dass der Heranziehungsbescheid schon im Vorfeld der Dienstleistung ergeht und mit dem
Eintritt der genannten Bedingungen wirksam wird, damit die betroffenen Reservistinnen und
Reservisten umgehend ihren Dienst antreten kénnen.
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Zu Unterabschnitt 4 (Beendigung der Dienstleistungen; Verlust des Dienstgrades)
Zu 8§ 19 (Beendigung der Dienstleistungen)

Die Vorschrift ibernimmt die Regelungen des bisherigen § 74 SG lber die Beendigung von
Dienstleistungen.

Zu 8§ 20 (Entlassung aus den Dienstleistungen)

Die Vorschrift tbernimmt die Regelungen des bisherigen § 75 SG. In Absatz 3 neu aufge-
nommen wird eine Entlassungsmaoglichkeit fir den Fall eines festgestellten Sicherheitsrisi-
kos.

Zu 8 21 (Ausschluss von Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades)

Die Vorschrift Gbernimmt die Regelungen des bisherigen § 76 SG. Aus rechtssystemati-
schen Grinden werden die bisher in Absatz 3 Satz 2 und 3 enthaltenen Regelungen in den
neuen Absatz 4 Gberfihrt.

Zu Unterabschnitt 5 (Uberwachung und Durchsetzung der Dienstleistungspflicht)
Zu § 22 (Dienstleistungstberwachung; Datenabruf)

Die Vorschrift tbernimmt die Regelungen des bisherigen 8§ 77 Absatz 1 bis 3. Der in Ab-
satz 3 geregelte Datenabruf wird in die Uberschrift aufgenommen.

Zu Absatz 1

Der Regelungsgehalt des bisherigen komplex formulierten 8§ 77 Absatz 1 SG wird mit Blick
auf die in 8 1 und § 4 gewahlten Formulierungen vereinfacht.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird der bisherige § 77 Absatz 2 SG tbernommen und sprachlich angepasst.
Zu Absatz 3

Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 77 Absatz 3 SG.

Zu 8 23 (Pflichten wahrend der Dienstleistungsiiberwachung)

§ 23 knupft an die Regelungen des bisherigen 8§ 77 Absatz 4 und 6 SG an. Aus Grinden
der Ubersichtlichkeit werden diese in einen eigenen Paragrafen uberfiihrt.

Absatz 1 Gbernimmt, mit Ausnahme der Verpflichtung, sich impfen zu lassen, die Regelun-
gen des bisherigen 8 77 Absatz 4 SG. In Nummer 1 wird die Frist zur Meldung eines Woh-
nungswechsels entsprechend dem Melderecht auf zwei Wochen ausgedehnt. In Nummer 5
und Nummer 6 sind zwei neue Verpflichtungen aufgenommen. Wer als vortibergehend
dienstunfahig zurickgestellt worden ist, soll nhach Nummer 5 nach Ablauf von zwdlf Mona-
ten darauf hin untersucht werden kénnen, ob die vortibergehende Dienstunfahigkeit noch
fortbesteht.

Die in Nummer 6 genannte Verpflichtung, eine Verfassungstreueprifung zu dulden, folgt
aus der Regelung in § 1 des Bundeswehr-Schutz-Gesetzes (Artikel 2 des Gesetzes zur
Starkung der Militarischen Sicherheit in der Bundeswehr vom 9. Januar 2026, BGBI 2026 |
Nr. 7).
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Zu § 24 (Haftung fur Bekleidungs- und Ausristungsgegensténde)

Die Vorschrift ibernimmt aus Griinden der Ubersichtlichkeit die Regelung des bisherigen
8§ 77 Absatz 5 SG in einen eigenen Paragrafen.

Zu 8 25 (Register fur der Dienstleistungstiberwachung unterliegende Personen)
Die Vorschrift ibernimmt die Regelungen des bisherigen § 69a SG.

Zu 8§ 26 (Aufenthaltsfeststellungsverfahren)

Die Vorschrift tibernimmt die Regelungen des bisherigen § 78 SG.

Zu Unterabschnitt 6 (Verhaltnis zur Wehrpflicht; Rechtsschutz)

Zu § 27 (Konkurrenzregelung)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift tbernimmt in Absatz 1 die Regelung des bisherigen § 80 SG.

Zu Absatz 2

Die Regelung in Absatz 2 greift den im bisherigen 8 98 SG enthaltenen Rechtsgedanken
auf, wonach diejenigen Reservisten, die zum Zeitpunkt der Aussetzung der verpflichtenden
Einberufung zum Grundwehrdienst durch das Wehrrechtsanderungsgesetz 2011 aus-
schlielich Grundwehrdienst geleistet hatten, von der Dienstleistungspflicht nach dem Vier-
ten Abschnitt des SG ausgenommen sein sollten (vgl. BT-Drs. 17/5239, S. 14). Dies tragt
dem Umstand Rechnung, dass eine verpflichtende Heranziehung dieser der Wehrpflicht
unterliegenden Reservisten nur auf Grundlage der Regelungen im Wehrpflichtgesetz erfol-
gen soll.

Zu Absatz 3

Absatz 3 berticksichtigt unter dem Aspekt der Rickwirkung, dass Dienstleistungspflichten
ihren Grund in einer freiwilligen Verpflichtungserklarung haben. Ist diese vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes abgegeben worden, stellten sich die Dienstleistungspflichten zu diesem
Zeitpunkt in Teilen anders dar. Dies trifft insbesondere auf FWDL zu. Nach friherer Rechts-
lage konnten FWDL gemal § 59 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 und 2 SG zum unbefristeten
Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall oder zu Ubungen aus Griinden der Ein-
satz- und Funktionsféahigkeit der Streitkréfte verpflichtend herangezogen werden. Die mit
diesem Gesetz vorgesehene Mdglichkeit zur verpflichtenden Heranziehung zu einer ein-
heitlichen Reservedienstleistung geht tiber die bisherige im Gegensatz zu SaZ und BS sehr
beschrankte Ubungsverpflichtung von FWDL deutlich hinaus. Daher sollen FWDL, die sich
in Ansehung der alten Rechtslage verpflichtet haben, aus Griinden der Verhaltnismafigkeit
davon nicht erfasst werden. Unberthrt bleibt die bisher schon bestehende Verpflichtung
zum unbefristeten Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

Zu § 28 (Besondere Vorschriften fur das Vorverfahren)

Die Vorschrift Gbernimmt die Regelungen des bisherigen 8§ 83 SG, die zum Zwecke eines
schnellen und effektiven Heranziehungsverfahrens den allgemeinen Regeln fur das Wider-
spruchsverfahren nach den 88 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung vorgehen.

Zu 8§ 29 (Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts)

Die Vorschrift tibernimmt die Regelungen des bisherigen § 84 SG.
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Zu 8 30 (Besondere Vorschriften fur die Anfechtungsklage)

Die Vorschrift tUbernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 85 SG.

Zu Abschnitt 3 (Reservewehrdienstverhaltnis)

Zu 8 31 (Reservewehrdienstverhaltnis)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 4 ResG.

Zu § 32 (Begrundung und Beginn des Reservewehrdienstverhaltnisses)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen 8 5 Absatz 1 und 2 ResG. Der bisherige Absatz 3
wird inhaltsgleich in § 70 Absatz 2 SG uberfuhrt.

Zu 8§ 33 (Diensteid)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 6 ResG.

Zu 8 34 (Sachmittel und Entschadigungen)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen 8 7 ResG. Die bisherige Bezeichnung ,,Bundesmi-
nisterium des Innern, fir Bau und Heimat" wird durch die gegenwaértige Bezeichnung ,Bun-
desministerium des Innern“ ersetzt.

Zu 8 35 (Aktivierung fur eine Dienstleistung nach § 4)

Die Vorschrift Gbernimmt mit redaktionellen Anpassungen die Regelungen des bisherigen
8§ 8 ResG.

Zu 8 36 (Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen)

Die Vorschrift tbernimmt die Regelungen des bisherigen 8 9 ResG. Der dort bisher enthal-
tene Verweis auf § 1 Absatz 6 des Wehrsoldgesetzes wird gestrichen, da der Gesetzgeber
diese Vorschrift, nach der die zu einer dienstlichen Veranstaltung hinzugezogenen Solda-
tinnen und Soldaten keinen Anspruch auf Geldbeziige nach dem Wehrsoldgesetz haben,
aufgehoben hat.

Zu 8 37 (Benachteiligungsverbot)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen 8§ 10 ResG.

Zu 8§ 38 (Versorgung)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 11 ResG.

Zu 8 39 (Beendigungsgriinde)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 12 ResG, die Verweisung in Nummer 5 wird an-
gepasst.

Zu 8 40 (Entlassung)

Die Vorschrift ibernimmt die Regelungen des bisherigen 8§ 13 ResG.
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Zu Abschnitt 4 (Schlussvorschriften)
Zu 8§ 41 (Unbefristete Reservedienstleistungen, Spannungs- oder Verteidigungsfall)

Die personelle Aufwuchsfahigkeit ist fiir die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Bun-
deswehr von erheblicher Bedeutung. Bei Anordnung von unbefristeten Reservedienstleis-
tungen durch die Bundesregierung und im Spannungs- oder Verteidigungsfall steigt die Be-
deutung der personellen Aufwuchsfahigkeit fur die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr.
Reservistinnen und Reservisten leisten hierzu einen wichtigen Beitrag und missen zahlen-
malfig in grolierem Umfang sowie schneller als im Frieden verflgbar sein.

Das Wehrpflichtgesetz enthalt zu diesem Zweck in 8§ 48 vereinfachende Verfahrensvor-
schriften, welche der Verfahrensbeschleunigung und der schnelleren Verfligbarkeit des fur
eine Einberufung zum Wehrdienst in Betracht kommenden Personenkreises dienen.

Entsprechende Vorschriften sind auch in Bezug auf die Heranziehung von Reservistinnen
und Reservisten geboten.

Zu 8§ 42 (BuBgeldvorschriften)

Die Vorschrift kntpft an die Regelungen des bisherigen § 86 SG an und erganzt diese um
die Verpflichtung aus 8§ 23 Absatz 1 Nummer 6.

Zu 8 43 (Einschrankung von Grundrechten)

Die Vorschrift benennt, angelehnt an § 51 des Wehrpflichtgesetzes, diejenigen Grund-
rechte, die durch das Reservistengesetz eingeschrankt werden.

Zu Artikel 2 (Anderung des Wehrpflichtgesetzes)

Zu Nummer 1 (Anderung von § 2)

Im Hinblick auf seine rein formale Funktion ist der in § 51 verortete Hinweis auf die Grund-
rechtseinschrankungen einer Anwendungsbestimmung entzogen, er ist daher aus dem An-
wendungsbereich des § 2 Absatz 2 heraus zu nehmen. Da § 50 auch bereits au3erhalb des
Spannungs- und Verteidigungsfalls nutzbar gemacht werden soll, ist diese Bestimmung
auch in Absatz 3 aufzunehmen.

In Absatz 3 wird der Verweis auf § 3 Absatz 2 und § 44 Absatz 2 bis 4 gestrichen. Aul3er-
halb des Spannungs- oder Verteidigungsfalles werden die Regelungen nicht fir erforderlich
gehalten.

Zu Nummer 2 (Anderung von § 13)

Zu Buchstabe a

Die Uberschrift wird um die Verordnungserméchtigung erganzt.

Zu Buchstabe b

Im Gleichlauf mit 8 11 ResG wird die Vorschrift um Vorgaben zum Inhalt der Rechtsverord-
nung erganzt.

Zu Nummer 3 (Anderung von § 51)

Das Grundrecht auf Freizligigkeit wird von den Regelungen des Wehrpflichtgesetzes nicht
eingeschrankt und ist in § 51 folgerichtig nicht aufzufihren.
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Zu Artikel 3 (Anderung des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes)
Zur Aufgabenstraffung und Beschleunigung der Verwaltungsablaufe wird kiinftig das Bun-
desamt fir das Personalmanagement der Bundeswehr fur die Entgegennahme von Antréa-
gen auf Kriegsdienstverweigerung von ungedienten Personen zustandig sein. Fir die Kar-
rierecenter der Bundeswehr verbleibt es bei der entsprechenden Zustandigkeit fir gediente
Personen. Zusatzlich erfolgt die Klarstellung, dass die Richtigkeit der zwingend im Rahmen
der Antragstellung zu machenden personenbezogenen Daten &mterseitig durch die Vor-
lage eines entsprechenden Ausweises oder einer Kopie davon uberprift werden kann. Die
Anderung in § 2 Absatz 6 stellt eine Folgeanderung zur Anderung von § 2 Absatz 2 dar.
Zu Artikel 4 (Anderung des Soldatengesetzes)
Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)
Zu Buchstabe a
Beseitigung eines redaktionellen Versehens. Bei der Einfigung des § 31c im Rahmen des
Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 370) ist
die Aufnahme in das Inhaltsverzeichnis versehentlich unterblieben.
Zu den Buchstaben b bis f
Folgeanderungen zu Anderungen im Regelungsteil.
Zu Nummer 2 (Anderung von § 1)
Zu Buchstabe a
Absatz 1 wird vereinfacht und bestimmt den Begriff des Soldaten.
Zu Buchstabe b
Absatz 2 enthielt redundante Regelungen und kann entfallen.
Zu Buchstabe c
Folgeanderungen zum Wegfall des bisherigen Absatz 2.

Zu Nummer 3 (Anderung von § 2)

Folgeanderung zur Uberfiihrung der Vorschriften des bisherigen Vierten Abschnitts in das
ResG.

Zu Nummer 4 (Anderung von § 20)

Folgeanderung zur Umnummerierung des § 58b und zur Uberfiihrung der Vorschriften des
bisherigen Vierten Abschnitts in das ResG.

Zu Nummer 5 (Anderung von § 28)

Die Vorschrift stellt klar, dass der Rechtsanspruch auf Elternzeit lediglich fir Wehrdienst-
verhaltnisse mit Berufscharakter (Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen
auf Zeit und Soldaten auf Zeit) vorgesehen ist. Dem berechtigten Interesse von Reservis-
tinnen und Reservisten an der Erflillung von Elternpflichten kann aber durch eine Zurick-
stellung wegen besonderer Harte Rechnung getragen werden.
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Zu Nummer 6 (Anderung von § 29)

Die Neufassung der Vorschrift 10st die aus rechtstechnischen Griinden unterbliebene Um-
setzung von Anderungsbefehlen infolge des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBI |
S. 1626) auf und stellt nunmehr klar, was der vom Gesetzgeber gewollte Regelungsinhalt
ist.

Zu Nummer 7 (Anderung von § 29d)

Die Anderung von Absatz 4 dient der Verfahrensvereinfachung. Fiir Reservistinnen und
Reservisten, die zu Dienstleistungen nach dem ResG herangezogen werden kdnnen, ver-
bleiben die Gesundheitsakte und die Gesundheitsteilakten bei den zustandigen Stellen des
Sanitatsdienstes der Bundeswehr und mussen nicht mehr - wie bisher - vor einer Heranzie-
hung eigens beim Institut fir Praventivmedizin der Bundeswehr angefordert werden.

Zu Nummer 8 (Anderung von § 29¢)

Die Erganzung ist notwendig, da die Personalakten von Reservistinnen und Reservisten
auch Uber das 65. Lebensjahr hinaus aufbewahrt werden miissen, wenn und solange diese
zu Dienstleistungen nach dem Reservistengesetz herangezogen werden kénnen.

Zu Nummer 9 (Anderung von § 31)

Zu Buchstabe a)

Folgeanderung zur Umnummerierung des § 58b und zur Uberfiihrung der Vorschriften des
Vierten Abschnitts in das ResG.

Zu Buchstabe b

Durch Artikel 7 Nummer 2 Buchstabe ¢ des Gesetzes zur Modernisierung des Sicherheits-
Uberprifungsgesetzes und zur Anderung beamtenrechtlicher Vorschriften vom 11. Januar
2026 (BGBI. | Nr. 6) wurde § 80a mit Wirkung vom 16. Januar 2026 in das Bundesbeam-
tengesetz (BBG) eingefuigt, um tUberlangen Zeiten der Beihilfebearbeitung entgegenzuwir-
ken. Die unbeabsichtigt unterbliebene Folgeanpassung des § 31 Absatz 2, welcher nur auf
§ 80 BBG verweist, wird nachgeholt durch eine Ergdnzung des Verweises auf § 80a BBG.
Zu Nummer 10 (Anderung von § 37)

Zu Buchstabe a

Als neuer Absatz 1 werden die bisher in § 1 Absatz 2 Satz 1 und 2 enthaltenen Regelungen
eingefugt. Diese sind in § 37, der die Berufung von Berufssoldatinnen und Berufssoldaten
sowie von Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit regelt, inhaltlich zutreffender verortet.

Zu Buchstabe b
Redaktionelle Folgednderung zur Einfligung eines neuen Absatz 1.
Zu Nummer 11 (Anderung von 88 51 und 54)

Redaktionelle Folgeanderungen zur Uberfithrung der Vorschriften des bisherigen Vierten
Abschnitts in das ResG.
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Zu Nummer 12 (Anderung der Uberschrift des Dritten Abschnitts)

Im Dritten Abschnitt sollen kunftig nur die Regelungen flr den Freiwilligen Wehrdienst als
besonderes staatsbirgerliches Engagement enthalten sein. Die Uberschrift wird daher an-
gepasst.

Zu Nummer 13 (Streichung der Unterabschnitte 1 und 2)

Die bisherigen Unterabschnitte 1 und 2 werden gestrichen, da im Dritten Abschnitt kiinftig
nur Regelungen fur den Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbiirgerliches Enga-
gement enthalten sein sollen. Die Inhalte der bisherigen 88 58 und 58a werden in den neu-
gefassten Vierten Abschnitt verschoben.

Zu Nummer 14 (Streichung der Uberschrift des Unterabschnitts 3)

Die Uberschrift des bisherigen Unterabschnitts 3 wird gestrichen, da im Dritten Abschnitt
kunftig nur noch die Regelungen fir den Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbuir-
gerliches Engagement enthalten sein sollen.

Zu Nummer 15 (Umnummerierung und Anderung des bisherigen § 58b)

Mit dem Wegfall der Unterabschnitte 1 und 2 kénnen die Regelungen fir den Freiwilligen
Wehrdienst als besonderes staatsbirgerliches Engagement aufriicken und fortlaufend
ohne Buchstabenzusatz nummeriert werden. Der bisherige § 58b wird dadurch zu § 58. Die
Uberschrift wird an den Inhalt angepasst.

Zu Nummer 16 (Umnummerierung des bisherigen § 58c)

Notwendige Umnummerierung des bisherigen § 58c.

Zu Nummer 17 (Umnummerierung und Anderung des bisherigen § 58d)

Notwendige Umnummerierung des bisherigen § 58d sowie redaktionelle Folgednderung
aufgrund der Umnummerierung des bisherigen § 58b.

Zu Nummer 18 (Umnummerierung und Anderung des bisherigen § 58e)

Zu Buchstabe a

Notwendige Umnummerierung des bisherigen § 58e sowie sprachliche Anderung, da der
Begriff der ,besonderen Auslandsverwendung” im SG entféllt. Klnftig ist fir jede Verwen-
dung im Ausland eine gesonderte schriftliche Verpflichtungserklarung erforderlich.

Zu Buchstabe b

Folgeanderung zur Anderung in Absatz 1.

Zu Nummer 19 (Umnummerierung und Anderung des bisherigen § 58f)

Die Vorschrift wird redaktionell angepasst.

Zu Nummer 20 (Umnummerierung und Anderung des bisherigen § 58g)

Die Vorschrift wird redaktionell angepasst.



- 80 - Bearbeitungsstand: 21.05.2026 15:33

Zu Nummer 21 (Streichung der bisherigen 88 58h und 58i)

Der Regelungsinhalt des bisherigen § 58h wird in § 66 Ubertragen. Dies ist erforderlich, weil
der bisherige § 58h die entsprechende Anwendbarkeit der bisherigen 88 75 und 76 ange-
ordnet hat und die entsprechenden Entlassungstatbesténde kuinftig nicht mehr im SG, son-
dern im ResG geregelt sein werden.

Der Regelungsinhalt des bisherigen § 58h Absatz 2 wird in § 66 Absatz 4 aufgenommen.

Der Regelungsinhalt des bisherigen 8§ 58h Absatz 3 wird in 8 66 Absatz 3 Nummer 4 auf-
genommen.

Zu Nummer 22 (Einfligen der 88 64 bis 68)
Zu 8 64 (Form der Beforderung)

8§ 64 entspricht dem bisherigen 8 58 Absatz 2, soweit dieser die Beforderung von Soldaten,
die Freiwilligen Wehrdienst nach § 58 leisten, regelt.

Zu 8 65 (Beendigungsgriinde)

§ 65 fasst zusammen, aus welchen Griinden der Freiwillige Wehrdienst nach 8§ 58 endet.
Dabei wird die Systematik der 88 43 und 54 fir die dort behandelten Dienstverhaltnisse
tbernommen. Die angefihrten Beendigungsgriinde waren teilweise im bisherigen § 58h
aufgefuhrt. Erganzend wird in Absatz 1 auch der Regelfall der Beendigung des Dienstver-
haltnisses aufgefiihrt.

Zu 8 66 (Entlassung aus dem freiwilligen Wehrdienst nach 8 58)

§ 66 stellt den Katalog der Grunde auf, aus denen Freiwilligen Wehrdienst Leistende ent-
lassen sind oder zu entlassen sind. Bisher waren fur diesen Personenkreis tUber 8 58h Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 die fur andere Dienstverhaltnisse geschaffenen Entlassungsvor-
schriften der § 46 Absatz 1 und 8 75 entsprechend anzuwenden. Aufgrund der Streichung
des bisherigen Vierten Abschnitts werden die Entlassungsvorschriften nunmehr in einer ei-
gens fir das Dienstverhéaltnis nach § 58 geschaffenen Vorschrift geregelt.

Zu Absatz 1

Absatz 1 entspricht dem bisher Uber 58h Absatz 1 Nummer 1 anwendbaren § 46 Absatz 1.
Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 1 Nummer 1.
Zu Nummer 2

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 1 Nummer 2.

Zu Nummer 3

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 1 Nummer 3.
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Zu Nummer 4

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 1 Nummer 4
Alternative 2.

Zu Nummer 5

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 1 Nummer 4
Alternative 3.

Zu Nummer 6

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 1 Nummer 5.
Zu Nummer 7

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 1 Nummer 6.
Zu Nummer 8

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 1 Nummer 7.
Zu Nummer 9

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 1 Nummer 8.
Zu Nummer 10

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 1 Num-
mer 11.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Ubernimmt tGiberwiegend den Katalog der im bisherigen § 75 Absatz 2 enthaltenen
Griinde, aus denen der Soldat entlassen werden kann. Die dort in Nummer 4 Alternative 1
sowie in den Nummern 9, 10 und 12 geregelten und auf Wehrdienstverhéltnisse nach § 58
nicht anwendbaren Entlassungsgriinde wurden nicht tibernommen.

Zu Nummer 1

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 3 Nummer 1
mit Ausnahme der dort fiir den Spannungs- und Verteidigungsfall vorgesehenen Regelung.

Zu Nummer 2

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 3 Nummer 2.
Zu Nummer 3

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 3 Nummer 3.
Zu Nummer 4

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 58h Absatz 3.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 58h Absatz 2.
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Zu Absatz 5

Die Vorschrift legt die Zustandigkeit fir die Entscheidung Uber die Entlassung nach § 66
fest.

Zu Absatz 6
Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 4.
Zu Absatz 7
Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 5.
Zu Absatz 8
Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 75 Absatz 6.

Zu 8 67 (Ausschluss vom freiwilligen Wehrdienst nach § 58 und Verlust des
Dienstgrades)

Bisher waren die fur Dienstleistungspflichtige nach dem bisherigen Vierten Abschnitt ge-
schaffenen Vorschriften ber den Ausschluss von Dienstleistungen und Uber den Verlust
des Dienstgrades (§ 76) Uber 8§ 58h Absatz 1 Nummer 3 SG auf Dienstverhaltnisse nach
§ 58 SG entsprechend anzuwenden. Aufgrund der Streichung des bisherigen Vierten Ab-
schnitts bedarf es einer eigenstandigen Regelung fir die Dienstverhaltnisse nach § 58 SG.
Zu Absatz 1

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 76 Absatz 1.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 76 Absatz 2.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift entspricht dem bisher entsprechend anwendbaren § 76 Absatz 3 mit Aus-
nahme der Séatze 2 und 3, die auf Dienstverhaltnisse nach 8§ 58 nicht anwendbar sind.

Zu 8§ 68 (Freiwillige Bereitschaftserklarung; Datenverarbeitung)
Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 58i.
Zu Nummer 23 (Neufassung des Vierten Abschnitts)

Im Vierten Abschnitt sind kinftig nur die Sondervorschriften fur weitere Wehrdienstverhalt-
nisse geregelt.

Zu 8 69 (Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen 8 58 mit Ausnahme des bisherigen § 58 Absatz 3.
Die dort enthaltenen Regelungen sind nunmehr Teil der 88 64 und 70 Absatz 2.
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Zu 8§ 70 (Wehrdienst nach dem Reservistengesetz)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift verweist hinsichtlich der Begrindung der Pflicht und der Heranziehung zu
Dienstleistungen sowie deren Beendigung auf das Reservistengesetz. Bisher waren die
entsprechenden Vorschriften Teil des bisherigen Vierten Abschnittes des Soldatengeset-
zes.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Ubernimmt die im bisherigen § 58 Absatz 2 enthaltenen Regelungen fir die Be-
férderung von Personen, die zu Dienstleistungen nach dem ResG herangezogen werden.

Zu 8 71 (Reservewehrdienstverhaltnis)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 58a.
Zu Absatz 2

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen 8§ 5 Absatz 3 des Reservistengesetzes. Aus sys-
tematischen Griinden wird sie nun Teil des Soldatengesetzes.

Zu Nummer 24 (Streichung der Uberschrift des bisherigen Unterabschnitts 1)

Da im Sechsten Abschnitt der Unterabschnitt 2 entféllt, bedarf es auch der Uberschrift des
Unterabschnitts 1 nicht mehr.

Zu Nummer 25 (Streichung des bisherigen Unterabschnitts 2)

Der Unterabschnitt entféllt. Die bisherigen 88 83 bis 85 enthielten Vorschriften Uber Rechts-
behelfe und Rechtsmittel gegen Verwaltungsakte nach dem bisherigen Vierten Abschnitt
des Soldatengesetzes. Diese Vorschriften werden in das ResG berfiihrt.

Zu Nummer 26 (Neufassung der Uberschrift des Siebten Abschnitts)

Folgeanderung zur Streichung des bisherigen § 86.

Zu Nummer 27 (Streichung des bisherigen § 86)

Der bisherige § 86 enthielt Bul3geldvorschriften fir Verstol3e gegen die den Dienstleistungs-
pflichtigen nach dem bisherigen Vierten Abschnitt auferlegten gesetzlichen Pflichten. Auch
diese Vorschrift wird in das ResG uberfuhrt.

Zu Nummer 28 (Anderung des § 93)

Zu Buchstabe a

Folgeanderung zur Uberfiihrung der bisherigen 88 68 und 70 aus dem SG in das ResG.
Zu Buchstabe b

Die Anderung ist Folge der Streichung des § 1 Absatz 2.
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Zu Buchstabe c
Die Regelung wird in 8 11 Absatz 3 ResG Ubernommen.
Zu Nummer 29 (Streichung von § 98)

Der bisherige 8§ 98 Absatz 1 regelt die Anwendbarkeit der Vorschriften des bisherigen Vier-
ten Abschnitts auf bestimmte Soldatinnen und Soldaten. Mit dem Wegfall der Vorschriften
des Vierten Abschnitts entféllt der Regelungsgegenstand des bisherigen § 98. Den Kreis
der zu Dienstleistungen heranziehbaren Personen regelt kiinftig das Reservistengesetz.

Zu Artikel 5 (Anderung der Uniformverordnung)

Mit dem Ubergang der beorderungsunabhéngigen Reservistenarbeit auf das Streitkréafte-
amt ist eine einheitliche Zustandigkeit fur die Genehmigung von Antragen auf Tragen der
Uniform aufRerhalb eines Wehrdienstverhaltnisses erforderlich, was zudem einer effektiven
Bearbeitung dienlich ist.

Zu Artikel 6 (Anderung der Wehrbeschwerdeordnung)

Mit dem in § 23a Absatz 2 neu eingefligten Satz 2 wird klargestellt, dass im elektronischen
Rechtsverkehr in den Verfahren nach der Wehrbeschwerdeordnung eine Pflicht zur Uber-
mittlung elektronischer Dokumente nach § 55d der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
nicht besteht. Geman 8 55d VwGO sind im Rechtsverkehr mit den Gerichten u.a. vorberei-
tende Schriftsatze sowie schriftlich einzureichende Antrage und Erklarungen durch eine
Behdrde oder eine juristische Person des offentlichen Rechts zwingend als elektronisches
Dokument zu tbermitteln. Militdrische Stellen, die als Behdrde oder juristische Person des
offentlichen Rechts im Sinne dieser Vorschrift gelten, miissen nicht zuletzt in krisenhaften
Situationen auch standortungebunden agieren kdénnen. Ein Zugang zu elektronischen
Ubermittlungswegen kann daher nicht gewéhrleistet werden. Da aber zugleich ein rechts-
sicherer Fortgang der Verfahren sichergestellt werden muss, bedarf es der Ausnahme.

Zu Artikel 7 (Anderung des Arbeitsplatzschutzgesetzes)

Zu Nummer 1 (Anderung von § 1)

Die Erhéhung des Zuschusses fir eine Ersatzkraft sowie die diesbeziigliche Antragsfrist-
verlangerung in 8 1 Absatz 6 setzt starkere Anreize fur Arbeitgeber, ihre Beschéftigten fur
die Ableistung von Reservistendienst freizustellen.

Die Einfuhrung eines Zuschusses fur kleine und mittlere Unternehmen in Absatz 7 dient
deren Unterstitzung, da diese die Heranziehung einzelner Personen zum Reservisten-
dienst oftmals schwerer kompensieren kdnnen (so etwa im Falle der Heranziehung des
Meisters in einem Handwerksbetrieb).

Zu Nummer 2 (Anderung von § 14)

Redaktionelle Folgeanderung zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.
Zu Nummer 3 (Anderung von § 14a)

§ 3 der Verordnung zum Dritten Abschnitt des Arbeitsplatzschutzgesetzes wird zwecks

Klarstellung Uber die erforderlichen Angaben im Wesentlichen inhaltsgleich in Absatz 5
Ubernommen.
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Zu Nummer 4 (Anderung von § 14b)
Zu Buchstabe a

Durch die Verschiebung des fur die Mitgliedschaft mal3geblichen Tages auf den Tag des
Beginns des Wehrdienstverhaltnisses wird der Anwendungsbereich auf Berufsgruppen er-
weitert, deren Versorgungseinrichtungen die Mitgliedschaft an den Beginn des Wehrdiens-
tes knupfen. In derartigen Féllen ist eine Erstattung — trotz vergleichbarer Interessenlage —
derzeit nicht mdglich. Schlielich erfolgt entlang der diesbeziglichen verwaltungsgerichtli-
chen Rechtsprechung eine Klarstellung hinsichtlich der Einbeziehung von Wehrpflichtigen,
die Uberhaupt nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Diese
konnen sich schon begrifflich nicht von einer Pflicht befreien lassen. Nach der Ratio der
Vorschrift sind sie jedoch erst recht vom Anwendungsbereich erfasst, wenn bereits Wehr-
pflichtige erfasst sind, die sich zun&chst von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen
mussen.

Zu Buchstabe b

8 4 der Verordnung zum Dritten Abschnitt des Arbeitsplatzschutzgesetzes wird zwecks
Klarstellung Uber die erforderlichen Angaben im Wesentlichen inhaltsgleich in Absatz 4
ubernommen.

Zu Nummer 5 (Anderung von § 14c)

Zu Buchstabe a

Die Ubernahme aus der Verordnung zum Dritten Abschnitt des Arbeitsplatzschutzgesetzes
in den neuen Absatz 1 erweitert den Handlungsspielraum der Verwaltung, um rechtmani-
ges Handeln sicherzustellen.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgednderungen.

Zu Nummer 6 (Anderung von § 15)

Die veraltete Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten wird nunmehr, u.a. mit
Blick auf die Definition des Begriffs ,Arbeitnehmer” in 8§ 611a des Birgerlichen Gesetzbu-
ches, auch im ArbPISchG aufgegeben.

Zu Nummer 7 (Anderung von § 16)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgednderung zur Einfligung von 8 1 Absatz 7.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgednderung zum mit diesem Gesetz neugefassten 8 5 ResG.

Zu Buchstabe c

Folgeanderung zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.
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Zu Artikel 8 (Anderung des Wehrsoldgesetzes)

Zu Nummer 1

Folgeanderung zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.
Zu Nummer 2

Folgeanderung zur Neuregelung der Entlassungsgriinde fur Freiwilligen Wehrdienst Leis-
tende in § 66 SG.

Zu Nummer 3

Die Vorschrift wurde mit dem Bundeswehr-Einsatzbereitschaftsstarkungsgesetz vom 4. Au-
gust 2019 (BGBI. | S. 1147) neu eingefiihrt und sollte die fur Soldatinnen auf Zeit und Sol-
daten auf Zeit sowie Berufssoldatinnen und -soldaten geltende Regelung nach § 69 Ab-
satz 5 des Bundesbesoldungsgesetzes auf Freiwilligen Wehrdienst Leistende erstrecken.
Mit der vorgenommenen Einfligung wird der urspringlich intendierte Gleichlauf mit der be-
soldungsrechtlichen Regelung im Wehrsoldgesetz klargestellt.

Zu Nummer 4

Anderung zur Vermeidung einer unbeabsichtigten gesetzlichen Regelungsliicke dergestalt,
dass eine Beendigung des Anspruchs auf Fortzahlung eines angemessenen Wehrsold-
grundbetrages an Soldatinnen und Soldaten im Dienstgrad Hauptgefreiter mit der Anderung
des Wehrsoldgesetzes aus Anlass der Verkiirzung der Wehrdienstzeit fir den Freiwilligen
Wehrdienst nicht beabsichtigt war.

Mit dem Wehrdienst-Modernisierungsgesetz vom 22. Dezember 2025 wurde die Dienstzeit
im Freiwilligen Wehrdienst nach dem bisherigen § 58b SG von bisher maximal 23 Monaten
auf maximal elf Monate herabgesetzt. In der Folge wurde von der Ausbringung eines Wehr-
soldanspruches fir den Dienstgrad Hauptgefreiter abgesehen, da dieser erst ab einer
Dienstzeit von mindestens zwélf Monaten erlangt werden kann. Aufgrund der Ubergangs-
regelung in 8 101 Absatz 2 SG kénnen Personen, die am 1. Januar 2026 Freiwilligen Wehr-
dienst Leistende waren, ihre Restdienstzeit im Wehrdienstverhaltnis nach dem bisherigen
8§ 58b Soldatengesetz in der bis zum 31. Dezember 2025 geltenden Fassung abschlie3en.
In der Folge wird es weiterhin Freiwilligen Wehrdienst Leistende im Dienstgrad Hauptge-
freiter mit Anspruch auf Zahlung eines angemessenen Wehrsolds geben. Dessen Hohe
wird mit der Ergdnzung festgeschrieben.

Zu Artikel 9 (Anderung des Unterhaltssicherungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (Anderung des Inhaltsverzeichnisses)

Anpassung des Inhaltsverzeichnisses an die Anderungen im Regelungsteil.

Zu Nummer 2 (Anderung von § 1)

Redaktionelle Folgeanderung zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.
Zu Nummer 3 (Einfigung von 8§ 4a)

Die neue Vorschrift ermdglicht der Verwaltung die einfachere spezialgesetzliche Geltend-
machung der Ruckforderung von Geldbetragen durch Leistungsbescheid. Bislang muss der

oftmals unpraktikable Weg Uber eine Leistungsklage im Rahmen des allgemeinen. &ffent-
lich-rechtlichen Erstattungsanspruch gegangen werden.
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Zu Nummer 4 (Anderung von § 5)
Zu Buchstabe a

Die bisherige Fassung zur Ermittlung des Verdienstausfalls tragt den Strukturen der in der
modernen Arbeitswelt vorhandenen Gehaltsmodelle nicht mehr in ausreichendem Malie
Rechnung. Félle, in denen den Arbeitnehmern ein verhaltnismaflig geringes monatliches
Fixum gewahrt wird, und dartber hinaus teils hohe variable Gehaltsbestandteile vereinbart
wurden, werden vom starren Tatbestand des 8§ 5 Absatz 1 USG nicht erfasst. Dies fuhrt in
der Praxis immer haufiger zur Ablehnung von Leistungsantragen, da sogenannte fiktive
Gehaltsbestandteile — in Einklang mit der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung — nicht
erstattungsfahig sind. Dies fuhrt zu erheblichem Verwaltungsaufwand im BAPersBw und
bei den Arbeitgebenden sowie zu groRer Unzufriedenheit bei den betroffenen Reservisten-
dienst Leistenden. Diese kénnen dann lediglich die Mindestleistung erhalten.

Zu Buchstabe b

Der Hochstbetrag ist seit dem Jahr 2020 unverandert. Er wird in Anlehnung an die seithe-
rige Entwicklung des Nominallohnindex um rund 16 Prozent angehoben.

Zu Nummer 5 (Anderung von § 6)

Der bisherige Hochstbetrag von 430 Euro gilt seit dem Jahr 2015 unverandert. Die Anpas-
sung erfolgt in Anlehnung an die Anpassung des Héchstbetrags fur Leistungen an Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 5 USG.

Zu Nummer 6 (Anderung von § 8)

Die Anderung erfolgt zur Behebung eines redaktionellen Versehens bzw. zur Klarstellung.
Bei Landesbeamten sollen die Unterschiedsbetrage wie bei Soldaten und Bundesbeamten
zur Anrechnung kommen.

Zu Nummer 7 (Anderung von § 9)

Der Anspruch nach § 9 fur Versorgungsempfangerinnen und Versorgungsempfanger wird
auf frihere Landes- und Bundesbeamte erweitert.

Zu Nummer 8 (Anderung von § 17a)

Die Anderung begrenzt den Zuschlag kiinftig nicht mehr auf die einfache Entfernung und
hebt gleichzeitig den Hochstbetrag des Zuschlags je Tag der Dienstleistung an der Dienst-
statte auf 29 Euro an. Durch die veranderte Satzreihung erfolgt eine Klarstellung bzgl. der
Geltung des Hochstbetrags. AuRerdem erfolgt die Ermachtigung zum Erlass einer Verwal-
tungsvorschrift.

Zu Nummer 9 (Anderung von § 19)

Zu Buchstabe a

Erganzung der Uberschrift um die Verordnungserméachtigung.

Zu Buchstabe b

Mit Blick auf die Bezeichnung der maRRgeblichen Spalte erfolgt die redaktionelle Korrektur
eines gesetzgeberischen Versehens.
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Um Reservistendienst Leistenden (RDL) einen héheren Auslandszuschlag gewéhren zu
kdnnen, wenn Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit an diesem Dienstort Auslanddienstbe-
zlige erhalten (Voraussetzung: fir einen Zeitraum von mehr als drei Monaten vom Inland
ins Ausland oder im Ausland abgeordnet oder kommandiert), wird eine neue Anlage 3 (zu
§ 19 Absatz 2 Satz 2) in das USG eingefiigt. Damit wird eine deutliche finanzielle Verbes-
serung fir RDL im Rahmen einer Angleichung erreicht. Derzeit erhalten RDL fiir die Ableis-
tung von einem langer als drei Monate dauernden Reservistendienst an einem Dienstort im
Ausland, an dem BS/SaZ Auslandsdienstbeziige erhalten, lediglich den dienstgradbezoge-
nen Auslandszuschlag nach Anlage 2 (zu den 88 11, 14 und 19 Absatz 2) USG. Die kinfti-
gen Anpassungen erfolgen in Gestalt einer Verordnungserméchtigung entsprechend der
Regelung fir die Mindestleistung nach 8 8 Absatz 1 USG.

Zu Nummer 10 (Anderung von § 20)

Mit der Anderung wird eine neue gesetzliche Rechtsgrundlage fiir die Ubernahme der Kos-
ten fur Familienheimfahrten als Reisebeihilfe geschaffen.

Zu Nummer 11 (Anderung von § 21)

Die Vorschrift wurde mit dem Bundeswehr-Einsatzbereitschaftsstarkungsgesetz vom 4. Au-
gust 2019 (BGBI. | S. 1147) neu eingefuhrt und sollte die fur Soldatinnen auf Zeit und Sol-
daten auf Zeit sowie Berufssoldatinnen und -soldaten geltende Regelung nach 8§ 69 Ab-
satz 5 des Bundesbesoldungsgesetzes auf Reservistendienst Leistende erstrecken, wo-
nach es fir die Entschadigung auf eine besondere Abnutzung ankommt, die sich durch den
vorzeitigen oder UbermaRigen Verschleil? manifestiert, der durch die Besonderheiten des
ublichen militarischen, soldatischen Dienstes hervorgerufen wird. Mit der Anderung wird der
urspringlich intendierte Gleichlauf mit der besoldungsrechtlichen Regelung im Unterhalts-
sicherungsgesetz klargestellt.

Zu Nummer 12 (Anderung von § 25)

Im Rahmen des Birokratieabbaus kann das Antragserfordernis fir das Dienstgeld entfal-
len.

Zu Nummer 13 (Streichung von § 26)

Fur die Regelung gibt es in der Verwaltungspraxis keinen Anwendungsbereich mehr. Die
Vorschrift kann ersatzlos entfallen.

Zu Nummer 14 (Anderung von § 27)

Durch die Erganzung wird die Auskunftspflicht der Antragstellerinnen und Antragsteller in
angemessener Weise bereits auf die originare Antragstellung, nicht erst auf ggf. eintretende
Anderungen erstreckt.

Zu Nummer 15 (Anderung von § 28)

Korrektur eines redaktionellen Versehens.

Zu Nummer 16 (Anderung von Anlage 2 und Einfiigung von Anlage 3)

Redaktionelle Anderungen in Anlage 2.

Die neue Anlage 3 (zu § 19 Absatz 2 Satz 2) enthalt die dienstgradbezogenen Monatsbe-
trdge in Euro. Das Unterhaltssicherungsgesetz ist kein Alimentationsgesetz. Fur die Be-

messung des Auslandszuschlags in den maf3geblichen Fallen, in denen BS und SaZ Aus-
landsdienstbeziige erhalten, erfolgt ausgehend vom Grundgehalt der entsprechenden
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Dienstgrade, Erfahrungsstufe 1, eine Zuordnung in die entsprechende Spalte der Anlage
VI (zu 8 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4) Bundesbesoldungsgesetz.

Zu Artikel 10 (Anderung des Soldatenentschadigungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (Anderung von § 86)

Aufnahme des Verweises auf die Dynamisierungsregelung in § 13 SEG. Die gesicherten
Pflege-Geldleistungen nach 8§ 86 Absatz 3 sollen der jahrlichen Anpassung aufgrund der
Rentenanpassung unterfallen, um fir alle Berechtigten nach diesem Gesetz eine gleichlau-
tende Erh6hung der Geldleistungen zu gewahrleisten.

Zu Nummer 2 (Anderung von § 88)

Aufnahme des Verweises auf die Dynamisierungsregelung in § 13 SEG. Der Pflegeaus-
gleich nach 8§ 88 soll der jahrlichen Anpassung aufgrund der Rentenanpassung unterfallen,
um fir alle Berechtigten nach diesem Gesetz eine gleichlautende Erhéhung der Geldleis-
tungen zu gewabhrleisten.

Zu Nummer 3 (Anderung von § 89)

Zu Buchstabe a

Aufnahme des Verweises auf die Dynamisierungsregelung in 8 13 SEG. Die Ausgleichs-
zahlung fur Witwen und Witwer bei nicht schadigungsbedingtem Tod nach § 89 soll der
jahrlichen Anpassung aufgrund der Rentenanpassung unterfallen, um fiir alle Berechtigten
nach diesem Gesetz eine gleichlautende Erh6hung der Geldleistungen zu gewéhrleisten.
Zu Buchstabe b

Dynamisierung des Abfindungsbetrages zwecks Vereinfachung der Regelung.

Zu Artikel 11 (Weitere Anderung des Soldatenentschadigungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (Anderung von § 88)

Da der Verweis auf die Dynamisierungsregelung in 8 13 SEG erst jetzt aufgenommen wird,
wird die Rentenanpassung zum 1. Juli 2025 mit dieser Regelung nachgeholt.

Zu Nummer 2 (Anderung von § 89)

Da der Verweis auf die Dynamisierungsregelung in § 13 SEG erst jetzt aufgenommen wird,
wird die Rentenanpassung zum 1. Juli 2025 mit dieser Regelung nachgeholt.

Zu Artikel 12 (Weitere Anderung des Soldatenentschadigungsgesetzes)
Zu Nummer 1 (Anderung von § 88)

Da der Verweis auf die Dynamisierungsregelung in § 13 SEG erst jetzt aufgenommen wird,
wird die Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 mit dieser Regelung nachgeholt.

Zu Nummer 2 (Anderung von § 89)

Da der Verweis auf die Dynamisierungsregelung in § 13 SEG erst jetzt aufgenommen wird,
wird die Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 mit dieser Regelung nachgeholt.
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Zu Artikel 13 (Weitere Anderung des Soldatenentschadigungsgesetzes)
Zu Nummer 1 (Anderung von § 8)

Nicht nur das WDB-Verfahren der Soldatinnen und Soldaten im Wehrdienstverhéltnis, son-
dern auch das Verfahren zur Prifung von Leistungen an Angehdrige und Hinterbliebene ist
von Amts wegen einzuleiten, soweit sich die verstorbene Person zum Zeitpunkt des Ver-
sterbens im laufenden Wehrdienstverhdltnis befand.

Zu Nummer 2 (Anderung von § 18)

Die Verweisung auf 8§ 40 SGB VII bedarf einer Konkretisierung. Fir die Umsetzung des
Gesetzes ist nur die entsprechende Anwendung des § 40 Absatz 1 und 2 erforderlich. Die
Ubrigen Absétze 3 bis 5 haben keine Relevanz.

Zu Nummer 3 (Anderung von § 20)

Bei der Vorbereitung zur Umsetzung des 8§ 20 SEG sind Ungenauigkeiten in der Formulie-
rung des § 20 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 SEG identifiziert worden.

Die Verweisung lediglich auf 8 47 des Flinften Buches Sozialgesetzbuch greift zu kurz. Da-
mit sind weitere relevante Regelungen zur Berechnung, beispielsweise in § 47b des Fiunf-
ten Buches Sozialgesetzbuch, nach dem aktuellen Wortlaut nicht anwendbar. Dies soll
durch eine konkretisierende Verweisung bereinigt werden.

Bei der vorliegenden Formulierung in Absatz 2 Satz 2 wirden fur Personen, die gesetzlich
krankenversichert sind, und fur Personen, die nicht der Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Krankenversicherung unterliegen, verschiedene Bemessungsgrundlagen herange-
zogen werden:

In Absatz 1 Satz 3 ist geregelt, dass die Leistungsbemessungsgrenze auf den 360. Teil der
jahrlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung beschrankt ist.

In Absatz 2 Satz 2, letzter Halbsatz ist dagegen der Wortlaut so formuliert, dass als An-
spruchsgrundlage die ,beitragspflichtigen Einnahmen“ zugrunde zu legen sind. Die bei-
tragspflichtigen Einnahmen bilden die Grundlage fir die Berechnung der Beitragszahlung
an die gesetzliche Krankenkasse und weichen von der Beitragsbemessungsgrenze der in
Absatz 1 Satz 3 geregelten allgemeinen Rentenversicherung ab.

Das Auseinanderfallen der Leistungsbhemessungsgrenzen entspricht nicht dem Willen des
Gesetzgebers, vielmehr sollte der Personenkreis, der nicht der Versicherungspflicht unter-
liegt, gleichermal3en behandelt werden, wie die Personen, die unter die gesetzliche Versi-
cherungspflicht fallen.

Durch den neu eingebrachten Absatz 3 wird eine weitere Klarstellung zu Berechnungs-
grundlage fur das Krankengeld der Soldatenentsch&digung vorgenommen. Diese Regelung
soll eine Kontinuitat in der Leistungsgewahrung gewahrleisten.

In Absatz 5 wird die sprachliche Anpassung an die aktuelle unterhaltssichernde Leistung
vorgenommen, da die bisherige Leistung des Birgergeldes nicht mehr existiert.

Zu Nummer 4 (Anderung von § 38)

Neu eingefligt wird der Satz 3, mit dem eine Rundungsvorschrift fir den Erwerbsschaden-
sausgleich eingefuhrt wird.
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Zu Nummer 5 (Anderung von § 43)

§ 43 Absatz 3 Nummer 3 enthalt noch den veralteten Begriff der ,Erwerbsunfahigkeit”. Das
Sechste Buch Sozialgesetzbuch enthalt nur noch den Begriff der teilweisen oder vollen Er-
werbsminderung. Mit der Anderung wird die Korrektur des Fachbegriffs nachvollzogen.

Zu Nummer 6 (Anderung von § 53)

In der Vorgangerregelung des 8 91a des Soldatenversorgungsgesetzes in der bis zum
31. Dezember 2024 geltenden Fassung wurde auf Versorgungsberechtigte abgestellt. Da-
mit waren sowohl die geschadigten Personen als auch deren Hinterbliebenen sowie weitere
anspruchsberechtigte Personen erfasst.

Aufgrund eines redaktionellen Versehens sind in 8 53 Absatz 1 nur die geschadigten Per-
sonen benannt worden, so dass die Vorschrift nach dem aktuellen Wortlaut nicht auf Hin-
terbliebene und Angehdrige anwendbar ist. Sinn und Zweck der Vorschrift ist jedoch, alle
anspruchsberechtigte Personen zu erfassen.

Zu Nummer 7 (Anderung von § 61)

In den 88 88 und 89 sind Anspriiche enthalten, die auch bei nicht schadigungsbedingtem
Versterben an Hinterbliebene gewahrt werden. § 61 Absatz 2 regelt dem Wortlaut nach den
Beginn der Leistungen nur bei schadigungsbedingtem Versterben. Die Vorschrift des § 61
Absatz 2 gilt zugunsten der Hinterbliebenen und soll auch fur diejenigen Anwendung finden,
die ihre Anspriche auch bei nicht schadigungsbedingtem Versterben erhalten.

Zu Artikel 14 (Anderung des Soldatenversorgungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (Anderung der Inhaltsiibersicht)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folge&anderungen zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG und redak-
tionelle Folgeanderungen zur Uberfilhrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Folgeanderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8 58b SG und redak-
tionelle Folgeéanderungen zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.

Zu Nummer 2 (Anderung von § 3)

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.
Zu Nummer 3 (Anderung der Uberschrift von Teil 2 Abschnitt 1)
Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8§ 58b SG.
Zu Nummer 4 (Anderung von § 4)

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8§ 58b SG.
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Zu Nummer 5 (Anderung von § 6)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8§ 58b SG.

Zu Nummer 6 (Anderung von § 7)

Im Rahmen des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes wurde fir SaZ mit einer Wehrdienst-
zeit von einem bis unter 4 Jahren erstmals eine Forderungsdauer in § 7 Absatz 5 Satz 1
SVG ausgewiesen. Daraus ergab sich eine Neunummerierung der dortigen Tabelle. Der
Verweis aus § 7 Absatz 10 Satz 1 auf Absatz 5 Satz 1 wurde nicht angepasst. Es handelt
sich daher um die Korrektur dieses gesetzgeberischen Versehens.

Zu Nummer 7 (Anderung von § 9)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8§ 58b SG.

Zu Nummer 8 (Anderung von § 11)

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8§ 58b SG.

Zu Nummer 9 (Anderung von § 12)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Nummer 10 (Anderung von § 20)

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8§ 58b SG.

Zu Nummer 11 (Anderung von § 56)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgeanderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8 58b SG und redak-
tionelle Folgeanderungen zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeanderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8 58b SG und redak-
tionelle Folgeéanderungen zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.



-93 - Bearbeitungsstand: 21.05.2026 15:33

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8§ 58b SG.
Zu Nummer 12 (Anderung von § 58)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgeanderungen zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG und redak-
tionelle Folgeanderungen zur Uberfilhrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folge&anderungen zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG und redak-
tionelle Folgeanderungen zur Uberfilhrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.

Zu Nummer 13 (Anderung von § 60)

Redaktionelle Folgeanderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8 58b SG und redak-
tionelle Folgeéanderungen zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.

Zu Nummer 14 (Anderung von § 80)
Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.
Zu Nummer 15 (Anderung von § 85a)

Redaktionelle Folgeanderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8 58b SG und redak-
tionelle Folgeanderungen zur Uberflihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.

Zu Nummer 16 (Anderung von § 90)

Redaktionelle Folgeanderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8 58b SG und redak-
tionelle Folgeanderungen zur Uberflihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.

Zu Artikel 15 (Anderung des Zivildienstgesetzes)
Zu Nummer 1 (Anderung von § 23)

Redaktionelle Anpassung des Verweises. Vereinfachung dahingehend, dass das Bundes-
amt fur Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben die Befugnis erhalt, durch einen Daten-
abruf selbst die fur die Zivildienstiiberwachung nétigen Daten abzurufen, ohne Vorschal-
tung des Bundesamts fur das Personalmanagement der Bundeswehr. Der unmittelbare Ab-
ruf dient der Entbirokratisierung.

Zu Nummer 2 (Anderung von § 79)
Notwendige Anpassung des Verweises an die geltende Fassung des WPfIG.
Zu Artikel 16 (Anderung des Identifikationsnummerngesetzes)

Durch die Anderung wird das Register der Dienstleistungspflichtigen Bestandteil des Iden-
tifikationsnummerngesetzes (IDNrG). Das Bundesamt fir das Personalmanagement der
Bundeswehr ist als offentliche Stelle des Bundes registerfiihrende Stelle im Sinne von § 2
IDNrG und kann neben der Einzelmeldedatenabfrage nach § 22 Absatz 3 ResG Uber die
Registermodernisierungsbehorde eine konstante Aktualisierung der Meldedaten der
Dienstleistungspflichtigen sicherstellen. Hierdurch wird ein effektiver Beitrag zu einer ver-
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licht die Nutzung der Identifikationsnummer fir die Zuordnung der Datensatze zu einer Per-
son und damit eine weitgehende Datenrichtigkeit auch in Féllen von Namenséanderungen,
Geschlechtséanderungen oder vergleichbaren die Grunddaten verandernden Ereignissen.
Zu Artikel 17 (Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch)

Mit der Anderung wird eine deutlich verbesserte Absicherung von Reservistendienst Leis-
tenden in der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht. Beitragspflichtige Einnahme wird
kinftig mindestens die Bezugsgrolie nach § 18 Viertes Buch Sozialgesetzbuch sein.

Zu Artikel 18 (Folgeadnderungen)

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1

Redaktionelle Folgeanderung zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Nummer 2

Redaktionelle Folgeanderung zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.
Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgeanderung zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeanderungen zur Uberfilhrung des Vierten Abschnitts des SG in das
ResG.

Zu Buchstabe ¢

Redaktionelle Folgeanderungen zur Uberfilhrung des Vierten Abschnitts des SG in das
ResG.

Zu Nummer 2

Redaktionelle Folgeanderung zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Absatz 3

Redaktionelle Folgeanderung zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.
Zu Absatz 4

Redaktionelle Folgeanderung zur Anderung des § 1 SG.

Zu Absatz 5

Zu Nummer 1

Redaktionelle Folgeanderung zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.
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Zu Nummer 2

Redaktionelle Folgeanderung zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Absatz 6

Zu Nummer 1

Redaktionelle Folgeanderung zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Nummer 2

Redaktionelle Folgeanderung zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.
Zu Nummer 3

Redaktionelle Folgeanderung zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.
Zu Nummer 4

Redaktionelle Folgeanderung zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.
Zu Absatz 7

Redaktionelle Folgeanderung zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.
Zu Nummer 1

Redaktionelle Folgeanderung zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Nummer 2

Redaktionelle Folgeanderung zur Uberfiihrung des Vierten Abschnitts des SG in das ResG.
Zu Absatz 8

Redaktionelle Folgednderungen zur Umnummerierung des bisherigen 8§ 58b SG.

Zu Absatz 9

Redaktionelle Folgednderung zur Umnummerierung des bisherigen § 58b SG.

Zu Artikel 19 (AulBerkrafttreten)

Artikel 19 regelt das AuRerkrafttreten des Reservistengesetzes vom 21. Juli 2012 (BGBI. |
S. 1583, 1588), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBI. 2026 |
Nr. 7) geédndert worden ist, sowie der Verordnung zum Dritten Abschnitt des Arbeitsplatz-
schutzgesetzes vom 20. Oktober 1980 (BGBI. | S. 2006), die durch Artikel 64 des Gesetzes
vom 18. Dezember 1989 (BGBI. | S. 2261) geéndert worden ist.

Zu Artikel 20 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
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Zu Absatz 2

Die Aufnahme der Verweise auf die Dynamisierungsregelung in 8§ 13 SEG soll riickwirkend
ab 1. Januar 2025 ins Gesetz aufgenommen werden. Rechtliche Auswirkungen ergeben
sich erst durch die Anderungen in Artikel 11 bis 13.

Zu Absatz 3

Mit dem Artikel wird die Rentenanpassung zum 1. Juli 2025 der 88 88 und 89 SEG nach-
geholt.

Zu Absatz 4

Durch das ruickwirkende Inkrafttreten der Anderung des WSG mit Wirkung zum 1. Januar
2026 wird eine unbeabsichtigte gesetzliche Regelungsliicke vermieden, die sich aus der
Anderung des WSG mit dem Wehrdienst-Modernisierungsgesetz vom 22. Dezember 2025
ergeben hat.

Zu Absatz 5

Mit dem Artikel wird die Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 der 88 88 und 89 SEG nach-
geholt.
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	Allgemeines
	§ 1
	Begriffsbestimmung
	Reservistin oder Reservist ist, wer
	1. als frühere Soldatin oder früherer Soldat der Bundeswehr ihren oder seinen Dienstgrad nicht verloren hat oder
	2. aufgrund einer vom Bund angenommenen Verpflichtung zu einer Wehrdienstleistung herangezogen werden kann.


	§ 2
	Führen des Dienstgrades außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses
	Eine frühere Soldatin oder ein früherer Soldat, die oder der den Dienstgrad nicht verloren hat, darf außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses den in der Bundeswehr erworbenen Dienstgrad mit dem Zusatz „der Reserve“ oder „d. R.“ weiterführen, wenn
	1. der Dienstgrad nicht nur vorläufig oder nicht nur zeitweilig verliehen worden ist und
	2. sie oder er nicht als frühere Berufssoldatin oder früherer Berufssoldat berechtigt ist, den Dienstgrad mit dem Zusatz „außer Dienst“ oder „a. D.“ zu führen.


	§ 3
	Tragen der Uniform außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses; Verordnungsermächtigung
	(1) Einer früheren Soldatin oder einem früheren Soldaten, die oder der den Dienstgrad nicht verloren hat, kann erlaubt werden, die Uniform außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses zu tragen. Die Uniform ist mit dem Abzeichen des Dienstgrades zu tragen,...
	(2) Näheres bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung ohne Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung. In der Rechtsverordnung ist insbesondere Folgendes zu regeln:
	1. die Anlässe, zu denen die Uniform nicht getragen werden darf, und
	2. die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1.



	Abschnitt 2
	Dienstleistungspflicht
	Unterabschnitt 1
	Umfang und Arten der Dienstleistungen
	§ 4
	Dienstleistungen, Altersgrenzen
	(1) Dienstleistungen im Sinne dieses Gesetzes sind
	1. Reservedienstleistungen nach § 5 und
	2. unbefristeter Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

	(2) Zu Dienstleistungen nach Absatz 1 kann eine Reservistin oder ein Reservist, der oder dem ein höherer Dienstgrad nicht nur für die Dauer der Verwendung verliehen worden ist, herangezogen werden.
	(3) Hat die Reservistin oder der Reservist weniger als sechs Monate Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement geleistet, erfolgt keine verpflichtende Heranziehung zu Dienstleistungen nach Absatz 1.
	(4) Hat die Reservistin oder der Reservist
	1. weniger als ein Jahr in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden oder Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement geleistet, kann eine verpflichtende Heranziehung zu einer Reservedienstleistung bis zum Ablauf d...
	2. ein Jahr oder länger in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis als Berufssoldatin oder Berufssoldat oder als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit gestanden, kann eine verpflichtende Heranziehung zu einer Reservedienstleistung bis zum Ablauf ...

	(5) Eine verpflichtende Heranziehung zum unbefristeten Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall kann bis zum Ablauf des Monats erfolgen, in dem die Reservistin oder der Reservist 60 Jahre alt wird.
	(6) Eine Heranziehung zu Dienstleistungen aufgrund freiwilliger Verpflichtung kann bis zum Ablauf des Monats erfolgen, in dem sie oder er 65 Jahre alt wird. Abweichend von Satz 1 kann eine Heranziehung im Einzelfall mit Zustimmung der Reservistin oder...

	§ 5
	Reservedienstleistungen
	(1) Reservedienstleistungen sind Verwendungen von Reservistinnen und Reservisten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung, die der Erfüllung des Verfassungsauftrages der Streitkräfte dienen.
	(2) Zu einer Reservedienstleistung der folgenden Art kann eine Reservistin oder ein Reservist nur aufgrund freiwilliger Verpflichtung herangezogen werden:
	1. im Inland im Rahmen der Amtshilfe oder der Hilfe in besonderen Gefahrenlagen nach Artikel 35 des Grundgesetzes (Hilfeleistung im Innern) oder
	2. im Ausland.

	(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 2 kann eine Reservistin oder ein Reservist, die oder der länger als ein Jahr in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden hat, zu einer Reservedienstleistung im Ausland auch ohne freiwillige Verpflichtung...

	§ 6
	Dauer der Reservedienstleistung
	(1) Die Gesamtdauer mehrerer verpflichtender Reservedienstleistungen und die Höchstdauer der einzelnen verpflichtenden Reservedienstleistung bestimmt sich nach Maßgabe des folgenden Absatzes. Erfolgen Reservedienstleistungen aufgrund freiwilliger Verp...
	(2) Hat die Reservistin oder der Reservist
	1. weniger als ein Jahr in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden, beträgt die Gesamtdauer höchstens sechs Monate; die Dauer der einzelnen Reservedienstleistung darf drei Wochen pro Jahr nicht überschreiten,
	2. weniger als vier Jahre in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden, beträgt die Gesamtdauer höchstens sechs Monate; die Dauer der einzelnen Reservedienstleistung darf vier Wochen pro Jahr nicht überschreiten,
	3. weniger als 13 Jahre in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden, beträgt die Gesamtdauer höchstens neun Monate; die Dauer der einzelnen Reservedienstleistung darf sechs Wochen pro Jahr nicht überschreiten, und
	4. 13 Jahre oder länger in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden, beträgt die Gesamtdauer höchstens zwölf Monate; die Dauer der einzelnen Reservedienstleistung darf zwölf Wochen pro Jahr nicht überschreiten.

	(3) Die Bundesregierung kann nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes unbefristete Reservedienstleistungen anordnen. Auf die Gesamtdauer der Reservedienstleistungen nach Absatz 1 werden sie nicht angerechnet; das Bundesministerium der Verteidig...


	Unterabschnitt 2
	Dienstleistungsausnahmen
	§ 7
	Dienstunfähigkeit
	Zu einer Dienstleistung wird nicht herangezogen, wer dienstunfähig ist.

	§ 8
	Ausschluss von Dienstleistungen
	Eine Reservistin oder ein Reservist ist von Dienstleistungen ausgeschlossen, wenn gegen sie oder ihn durch ein deutsches Gericht auf die in § 38 Absatz 1 des Soldatengesetzes bezeichneten Strafen, Nebenfolgen oder Maßregeln erkannt worden ist; es sei ...

	§ 9
	Befreiung von Dienstleistungen
	Von Dienstleistungen sind befreit
	1. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses,
	2. Geistliche römisch-katholischen Bekenntnisses, die die Diakonatsweihe empfangen haben,
	3. hauptamtlich tätige Geistliche anderer Bekenntnisse, deren Amt dem einer in Nummer 1 oder Nummer 2 genannten Personen entspricht,
	4. schwerbehinderte Menschen und
	5. Reservistinnen und Reservisten, die aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages für die Dauer einer Tätigkeit in einer internationalen Behörde eine entsprechende Befreiung genießen.


	§ 10
	Zurückstellung von Dienstleistungen
	(1) Von Dienstleistungen wird zurückgestellt, wer
	1. vorübergehend nicht dienstfähig ist,
	2. abgesehen von den Fällen des § 8 Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugendstrafe oder Jugendarrest verbüßt, sich in Untersuchungshaft befindet oder nach § 63 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, oder
	3. aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages für die Dauer einer Tätigkeit in einer internationalen Behörde nicht zum Wehrdienst herangezogen werden kann.

	(2) Auf Antrag wird von Dienstleistungen zurückgestellt, wer sich auf ein geistliches Amt im Sinne von § 9 Nummer 1 bis 3 vorbereitet. Dem Antrag sind beizufügen:
	1. der Nachweis eines ordentlichen theologischen Studiums oder einer ordentlichen theologischen Ausbildung und
	2. eine Erklärung des zuständigen Landeskirchenamtes, der bischöflichen Behörde, des Ordensoberen oder der entsprechenden Oberbehörde einer anderen Religionsgemeinschaft, dass sich die Reservistin oder der Reservist auf das geistliche Amt vorbereitet.

	(3) Wer seiner Aufstellung für die Wahl zum Deutschen Bundestag, zu einem Landtag oder zum Europäischen Parlament zugestimmt hat, ist bis zur Wahl zurückzustellen. Hat die Reservistin oder der Reservist die Wahl angenommen, so kann sie oder er für die...
	(4) Auf eigenen Antrag soll eine Reservistin oder ein Reservist von Dienstleistungen zurückgestellt werden, wenn und solange eine Heranziehung zur Dienstleistung für sie oder ihn wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, wirtschaftlicher oder beruf...
	(5) Von Dienstleistungen kann eine Reservistin oder ein Reservist zurückgestellt werden, wenn
	1. gegen sie oder ihn ein Strafverfahren anhängig ist, in dem Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugendstrafe oder eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung zu erwarten ist, oder
	2. ihre oder seine Heranziehung die militärische Ordnung oder das Ansehen der Bundeswehr ernstlich gefährden würde.

	(6) Von Dienstleistungen soll eine Reservistin oder ein Reservist auf Antrag auch zurückgestellt werden, wenn sie oder er unentbehrlich ist für
	1. die Erhaltung und Fortführung des elterlichen Betriebes oder des Betriebes ihres oder seines Arbeitgebers oder
	2. die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ihrer oder seiner Dienstbehörde.


	§ 11
	Unabkömmlichstellung; Verordnungsermächtigung
	(1) Zum Ausgleich des personellen Kräftebedarfs für die Aufgaben der Bundeswehr und andere Aufgaben kann eine Reservistin oder ein Reservist im Spannungs- oder Verteidigungsfall im öffentlichen Interesse für Dienstleistungen unabkömmlich gestellt werd...
	(2) Über die Unabkömmlichstellung entscheidet die Wehrersatzbehörde auf Vorschlag der zuständigen Verwaltungsbehörde. Das Vorschlagsrecht steht auch den Kirchen und Religionsgemeinschaften, sofern sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für i...
	(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Zuständigkeit und das Verfahren zur Unabkömmlichstellung. In der Rechtsverordnung können Vorgaben für Dienstherrn und Arbeitgeber sowie Auskunftspflichten zur G...
	(4) Die Dienstbehörde oder der Arbeitgeber der Reservistin oder des Reservisten ist verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die Unabkömmlichstellung unverzüglich der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. Eine Reservistin oder ein Reservi...


	Unterabschnitt 3
	Heranziehungsverfahren
	§ 12
	Zuständigkeit
	Zuständig für die Heranziehung zu Dienstleistungen sind die Wehrersatzbehörden.

	§ 13
	Freiwillige Verpflichtung zu Dienstleistungen
	(1) Die Erklärung der freiwilligen Verpflichtung zu einer Dienstleistung bedarf der Schriftform. Für Reservedienstleistungen im Ausland nach § 5 Absatz 2 Nummer 2 ist eine gesonderte Verpflichtungserklärung erforderlich.
	(2) Vor Ablauf der Frist für den Widerspruch gegen einen Heranziehungsbescheid oder vor Eintritt der Bedingung nach § 18 kann die abgegebene freiwillige Verpflichtung allgemein oder für den Einzelfall jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen w...
	(3) Nach dem Ablauf der Frist für den Widerspruch gegen einen Heranziehungsbe-scheid oder nach dem Eintritt der Bedingung nach § 18 ist der Widerruf der Verpflichtungserklärung ausgeschlossen. Bis zum Beginn des Wehrdienstverhältnisses nach § 2 Absatz...

	§ 14
	Verfahrensvorschriften; Verordnungsermächtigung
	(1) Für das Verfahren nach diesem Abschnitt werden keine Kosten erhoben. Notwendige Auslagen sind zu erstatten. Zu den notwendigen Auslagen gehören die Kosten für die Beschaffung von Unterlagen, deren Beibringung der Reservistin oder dem Reservisten a...
	(2) Anträge nach diesem Abschnitt sind schriftlich oder elektronisch zu stellen. Bescheide nach diesem Abschnitt ergehen schriftlich oder in elektronischer Form.
	(3) Ein Bescheid, der in Ausführung dieses Abschnittes ergeht, ist zuzustellen. Dies gilt nicht für begünstigende Verwaltungsakte. Ein Heranziehungsbescheid zu Hilfeleistungen im Innern nach § 5 Absatz 2 Nummer 1, zu einer unbefristeten Reservedienstl...

	§ 15
	Ärztliche Untersuchung und Begutachtung; Anhörung
	(1) Eine ungediente Person, die sich freiwillig zu Dienstleistungen nach § 4 Absatz 1 verpflichten will, ist vor der Annahme ihrer Verpflichtung auf ihre Dienstfähigkeit ärztlich zu untersuchen.
	(2) Eine ungediente Reservistin oder ein ungedienter Reservist, die oder der nicht innerhalb von drei Jahren nach der Untersuchung nach Absatz 1 oder nach einer erneuten ärztlichen Untersuchung oder einer Begutachtung zu einer Dienstleistung herangezo...
	1. sie oder er dies beantragt,
	2. Anhaltspunkte für eine Veränderung des Gesundheitszustandes vorliegen oder
	3. dies für eine vorgesehene Verwendung erforderlich ist.

	(3) Das Ergebnis der Untersuchung oder Begutachtung und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen sind durch einen schriftlichen Bescheid mitzuteilen. Das gilt auch dann, wenn eine Überprüfung der Dienstfähigkeit auf Antrag (Absatz 2 Satz 2 Nummer 1) oh...
	(4) Eine Reservistin oder ein Reservist, die oder der bereits in der Bundeswehr gedient hat, wird nach Feststellung ihrer oder seiner Verfügbarkeit durch die Wehrersatzbehörden zu Dienstleistungen herangezogen. Sie oder er ist anzuhören, wenn seit dem...

	§ 16
	Heranziehung
	(1) Die Heranziehung einer Reservistin oder eines Reservisten erfolgt nach Feststellung ihrer oder seiner Verfügbarkeit durch die Wehrersatzbehörde. Vor der Heranziehung soll die Wehrersatzbehörde den Arbeitgeber anhören. Ort und Zeitpunkt des Dienste...
	(2) Der Heranziehungsbescheid soll grundsätzlich acht Wochen vor dem Beginn der Dienstleistung zugestellt sein.
	(3) Die Pflicht zur unverzüglichen Vorlage des Heranziehungsbescheids beim Arbeitgeber nach § 1 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 des Arbeitsplatzschutzgesetzes bleibt unberührt.
	(4) Die Reservistin oder der Reservist hat sich gemäß dem Heranziehungsbescheid zu der Dienstleistung zu stellen.

	§ 17
	Heranziehung ohne Einhaltung einer Frist
	Eine Reservistin oder ein Reservist kann ohne Einhaltung einer Frist herangezogen werden, wenn
	1. der Spannungs- oder Verteidigungsfall festgestellt ist,
	2. unbefristete Reservedienstleistungen durch die Bundesregierung nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes auf der Grundlage des § 6 Absatz 4 angeordnet sind,
	3. das Bundesministerium der Verteidigung oder eine von ihm bestimmte Stelle die Heranziehung anordnet für
	4. sie oder er der Heranziehung ohne Einhaltung einer Frist schriftlich oder elektronisch zugestimmt hat.


	§ 18
	Aufschiebend bedingte Heranziehung
	(1) Der Heranziehungsbescheid nach § 16 kann mit einer Bedingung erlassen werden, wonach die Heranziehung davon abhängig ist, dass
	1. der Spannungs- oder Verteidigungsfall festgestellt ist,
	2. die Bundesregierung nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes unbefristete Reservedienstleistungen auf der Grundlage des § 6 Absatz 4 anordnet,
	3. das Bundesministerium der Verteidigung oder eine von ihm bestimmte Stelle die Heranziehung anordnet für

	(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 wird die Heranziehung mit dem Eintritt der Bedingung wirksam. In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 wird sie wirksam, wenn der Reservistin oder dem Reservisten der Eintritt der Bedingung durch das Bundes...
	(3) Im Heranziehungsbescheid ist zu bestimmen, dass sich die Reservistin oder der Reservist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 nach Eintritt der Bedingung ohne weitere Aufforderung unverzüglich und in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 nach d...
	(4) Als Zeitpunkt des Diensteintritts ist festzusetzen:
	1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 der Tag des Eintritts der Bedingung und
	2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 der Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung.



	Unterabschnitt 4
	Beendigung der Dienstleistungen; Verlust des Dienstgrades
	§ 19
	Beendigung der Dienstleistungen
	Die Dienstleistungen enden
	1. durch Entlassung nach § 20,
	2. durch Ablauf der festgesetzten Zeit, wenn der Endzeitpunkt kalendermäßig bestimmt ist, oder
	3. durch Ausschluss nach § 21.


	§ 20
	Entlassung aus den Dienstleistungen
	(1) Die Soldatin oder der Soldat ist mit Ablauf des Monats, in dem sie oder er das nach § 4 Absatz 4 bis 6 festgesetzte Höchstalter für eine Heranziehung erreicht hat aus der Dienstleistung entlassen.
	(2) Die Soldatin oder der Soldat ist zu entlassen, wenn
	1. die für die Dienstleistung festgesetzte Zeit abgelaufen ist, es sei denn, durch die Bundesregierung sind nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes auf Grundlage des § 6 Absatz 4 unbefristete Reservedienstleistungen angeordnet worden oder der ...
	2. die Anordnung unbefristeter Reservedienstleistungen nach § 6 Absatz 4 aufgehoben wird, es sei denn, dass der Spannungsfall festgestellt oder der Verteidigungsfall verkündet oder eingetreten ist,
	3. ihre oder seine Verwendung während des Spannungs- oder Verteidigungsfalles endet,
	4. der Heranziehungsbescheid aufgehoben wird, eine zwingende Dienstleistungsausnahme vorliegt, in den Fällen des § 9 erst nach Befreiung durch das Karrierecenter der Bundeswehr, oder wenn innerhalb des ersten Monats der Dienstleistung im Rahmen der Ei...
	5. nach ihrem oder seinem bisherigen Verhalten durch ihr oder sein Verbleiben in der Bundeswehr die militärische Ordnung oder die Sicherheit der Truppe ernstlich gefährdet würde,
	6. die Voraussetzungen des § 46 Absatz 2a des Soldatengesetzes vorliegen,
	7. sie oder er als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist,
	8. sie oder er der Aufstellung für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag oder zu der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes zugestimmt hat,
	9. sie oder er nach § 11 unabkömmlich gestellt ist,
	10. der mit der Dienstleistung verfolgte Zweck entfallen ist und eine andere Verwendung der Soldatin oder des Soldaten nicht erfolgen kann,
	11. sie oder er dienstunfähig ist oder die Wiederherstellung der Dienstfähigkeit innerhalb der Wehrdienstzeit nicht zu erwarten ist, wobei § 44 Absatz 4 Satz 1 und 3 des Soldatengesetzes entsprechend gilt, oder
	12. sie oder er nach § 10 Absatz 6 zurückgestellt ist.

	(3) Die Soldatin oder der Soldat kann entlassen werden, wenn
	1. das Verbleiben in der Bundeswehr für sie oder ihn wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, beruflicher oder wirtschaftlicher Gründe eine besondere Härte bedeuten würde und sie oder er die Entlassung beantragt hat,
	2. gegen sie oder ihn auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von drei Monaten oder mehr oder auf eine nicht zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe erkannt ist,
	3. die Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewährung widerrufen wird, oder
	4. die Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz ergibt, dass er oder sie eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit nicht oder nicht mehr ausüben kann.

	(4) Die Entlassung wird von der Stelle verfügt, die nach § 4 Absatz 2 des Soldatengesetzes für die Ernennung der Soldatin oder des Soldaten zuständig wäre.
	(5) Wer sich schuldhaft von der Truppe oder der Dienststelle fernhält, gilt mit dem Tag als entlassen, an dem sie oder er hätte entlassen werden müssen, wenn sie oder er Dienst geleistet hätte.
	(6) Ist eine Soldatin oder ein Soldat im Entlassungszeitpunkt wegen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, so ist die Entlassung bis zum Ablauf des auf di...
	(7) Befindet sich eine Soldatin oder ein Soldat im Entlassungszeitpunkt in stationärer truppenärztlicher Behandlung, endet der Wehrdienst, zu dem sie oder er herangezogen wurde, wenn
	1. die stationäre truppenärztliche Behandlung beendet ist, spätestens jedoch drei Monate nach dem Entlassungszeitpunkt, oder
	2. sie oder er innerhalb der drei Monate nach Nummer 1 schriftlich erklärt, mit der Fortsetzung des Wehrdienstverhältnisses nicht einverstanden zu sein, mit dem Tag der Abgabe der Erklärung.


	§ 21
	Ausschluss von Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades
	(1) Eine Soldatin oder ein Soldat ist von Dienstleistungen ausgeschlossen, wenn gegen sie oder ihn durch ein deutsches Gericht auf die in § 38 Absatz 1 des Soldatengesetzes bezeichneten Strafen, Nebenfolgen oder Maßregeln erkannt worden ist. Sie oder ...
	(2) Wird ein Urteil mit der Folge des Dienstgradverlustes nach Absatz 1 Satz 2 im Wiederaufnahmeverfahren durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, so gilt der Verlust des Dienstgrades als nicht eingetreten.
	(3) Eine Reservistin oder ein Reservist verliert den Dienstgrad, wenn sie oder er als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer anerkannt worden ist, im Fall der Entlassung nach § 20 Absatz 2 Nummer 7 mit Beendigung des Wehrdienstverhältnis...
	(4) Eine Reservistin oder ein Reservist verliert den Dienstgrad auch, wenn gegen sie oder ihn durch ein deutsches Gericht auf eine der in § 38 Absatz 1 des Soldatengesetzes bezeichneten Strafen, Maßregeln und Nebenfolgen erkannt worden ist. Die §§ 53 ...


	Unterabschnitt 5
	Überwachung und Durchsetzung der Dienstleistungspflicht
	§ 22
	Dienstleistungsüberwachung; Datenabruf
	(1) Der Dienstleistungsüberwachung unterliegt, wer nach § 4 Absatz 2 bis 6 zu Dienstleistungen herangezogen werden kann.
	(2) Der Dienstleistungsüberwachung unterliegt nicht, wer
	1. dauerhaft nicht dienstfähig nach § 7 ist,
	2. von Dienstleistungen nach § 8 dauerhaft ausgeschlossen ist,
	3. von Dienstleistungen nach § 9 befreit ist oder
	4. als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist.

	(3) Die Wehrersatzbehörden dürfen zum Zweck der Dienstleistungsüberwachung im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in § 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten abrufen und weiterverarbeiten. Im ...
	1. Familienname,
	2. Vornamen und
	3. letzte bekannte Anschrift.


	§ 23
	Pflichten während der Dienstleistungsüberwachung
	(1) Während der Dienstleistungsüberwachung hat die Reservistin oder der Reservist
	1. der Wehrersatzbehörde jede Änderung der Wohnung innerhalb von zwei Wochen zu melden,
	2. Vorsorge zu treffen, dass Mitteilungen der Wehrersatzbehörde sie oder ihn unverzüglich erreichen,
	3. sich auf Aufforderung der Wehrersatzbehörde persönlich zu melden,
	4. ausgehändigte Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände ohne Entschädigung jederzeit erreichbar sorgfältig aufzubewahren und zu pflegen, sie nicht ohne Erlaubnis außerhalb des Wehrdienstes zu verwenden, ihre missbräuchliche Benutzung durch Dritte aus...
	5. sich im Fall einer Zurückstellung nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 nach Ablauf einer Frist von zwölf Monaten und nach erneuter Anhörung ärztlich untersuchen oder begutachten zu lassen,
	6. sich auf Aufforderung der Wehrersatzbehörde einer unterstützten Verfassungstreueprüfung nach dem Bundeswehr-Schutz-Gesetz zu unterziehen, für die es einer Zustimmung der Reservistin oder des Reservisten nicht bedarf,
	7. sich auf Aufforderung der Wehrersatzbehörde im Hinblick auf eine für sie oder ihn vorgesehene sicherheitsempfindliche Tätigkeit in der Bundeswehr einer erstmaligen Sicherheitsüberprüfung und weiteren Sicherheitsüberprüfungen nach dem Sicherheitsübe...

	(2) Während der Dienstleistungsüberwachung hat die Reservistin oder der Reservist der Wehrersatzbehörde unverzüglich schriftlich, elektronisch oder mündlich zu melden:
	1. den Eintritt von Tatsachen, die eine Dienstleistungsausnahme nach den §§ 7 bis 9 begründen,
	2. den Eintritt von Tatsachen, die eine vorübergehende Unfähigkeit zur Erfüllung der Dienstpflichten von voraussichtlich mindestens neun Monaten begründen,
	3. auf Aufforderung Erkrankungen und Verletzungen sowie Verschlimmerungen von Erkrankungen und Verletzungen seit der Untersuchung oder Begutachtung nach § 15, der Prüfung der Verfügbarkeit oder der Entlassungsuntersuchung, die für die Dienstfähigkeit ...
	4. den vorzeitigen Wegfall der Voraussetzungen für eine Zurückstellung,
	5. den Abschluss und einen Wechsel der beruflichen Ausbildung, einen Wechsel des Berufes sowie eine weitergehende berufliche Qualifikation; hierüber in ihrem oder seinem Besitz befindliche Nachweise hat die Reservistin oder der Reservist auf Aufforder...


	§ 24
	Haftung für Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände
	Die Reservistin oder der Reservist hat Geldersatz zu leisten, wenn sie oder er die Pflicht, die ihr oder ihm ausgehändigten Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sorgfältig aufzubewahren und zu pflegen, grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt und ...

	§ 25
	Register für der Dienstleistungsüberwachung unterliegende Personen
	(1) Zur Aktualisierung der für die Zwecke der Dienstleistungsüberwachung nach § 22 Absatz 1 und 2 aus den Melderegistern abgerufenen Daten führt das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr ein Register.
	(2) In dem Register werden folgende personenbezogene Daten der Person, die der Dienstleistungsüberwachung unterliegt, gespeichert:
	1. Familienname,
	2. frühere Namen,
	3. Vornamen,
	4. Doktorgrad,
	5. Tag und Ort der Geburt,
	6. Geschlecht,
	7. Staatsangehörigkeiten,
	8. gegenwärtige oder letzte Anschrift,
	9. Tag des Einzugs und des Auszugs sowie
	10. Sterbetag.

	(3) Hinsichtlich der datenverarbeitenden Regelungen zu Abruf- und Zugriffsrechten, zu Speicher- und Löschfristen sowie zu technisch-organisatorischen Maßnahmen sind § 29b Absatz 5 Satz 1 sowie die §§ 29d und 29e des Soldatengesetzes entsprechend anzuw...

	§ 26
	Aufenthaltsfeststellungsverfahren
	(1) Kann die für die Dienstleistungsüberwachung zuständige Wehrersatzbehörde (ausschreibende Behörde) den ständigen Aufenthaltsort einer Reservistin oder eines Reservisten nicht feststellen, so übermittelt sie dem Bundesverwaltungsamt zum Zweck der Fe...
	1. Familiennamen, frühere Namen, Vornamen,
	2. Geburtsdatum und Geburtsort,
	3. letzte, der ausschreibenden Behörde bekannte Anschrift und
	4. das Geschäftszeichen.

	(2) Das Bundesverwaltungsamt hat die Daten zu dem in Absatz 1 genannten Zweck in regelmäßigen Abständen in einer Datei zusammengefasst folgenden Stellen zu übermitteln:
	1. den Wehrersatzbehörden,
	2. dem Auswärtigen Amt,
	3. den Behörden, die für die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs zuständig sind.

	(3) Die ausschreibende Behörde unterrichtet das Bundesverwaltungsamt rechtzeitig, wenn für eine Reservistin oder einen Reservisten die Dienstleistungspflicht nach § 4 Absatz 2 endet. Das Bundesverwaltungsamt hat die personenbezogenen Daten spätestens ...
	(4) Sobald das Bundesverwaltungsamt eine Datei nach Absatz 2 Satz 1 übermittelt, haben die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Stellen die ihnen zuvor übermittelte Datei zu löschen.


	Unterabschnitt 6
	Verhältnis zur Wehrpflicht; Rechtsschutz
	§ 27
	Konkurrenzregelung
	(1) Für Wehrpflichtige nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes ist im Spannungs- oder Verteidigungsfall das Wehrpflichtgesetz vorrangig anzuwenden.
	(2) Die Vorschriften über Dienstleistungspflichten nach Abschnitt 2 gelten nicht für Personen, die bis zum 30. Juni 2011 ausschließlich Grundwehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz geleistet haben. Diese können nur aufgrund freiwilliger Verpflichtung zu...
	(3) Die Vorschriften über die verpflichtende Heranziehung zu Reservedienstleistungen nach § 5 gelten nicht für Reservistinnen und Reservisten, die sich vor dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] zu einem Freiwilligen Wehrdienst als ...

	§ 28
	Besondere Vorschriften für das Vorverfahren
	(1) Der Widerspruch gegen Verwaltungsakte, die aufgrund des Abschnitts 2 durch die Wehrersatzbehörden ergehen, ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde zu erheben, die den Verwaltu...
	(2) Über den Widerspruch gegen den Heranziehungsbescheid nach § 16 Absatz 1, den Widerspruch gegen die Aufhebung eines Heranziehungsbescheides sowie den Widerspruch gegen den Untersuchungsbescheid nach § 15 Absatz 3 entscheidet das Bundesamt für das P...

	§ 29
	Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts
	Die Berufung gegen ein Urteil und die Beschwerde gegen eine andere Entscheidung des Verwaltungsgerichts sind ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision nach § 135 in Verbindung mit § 133 der Verwaltungsgeri...

	§ 30
	Besondere Vorschriften für die Anfechtungsklage
	Die Anfechtungsklage gegen den Bescheid nach § 15 Absatz 3, die Anfechtungsklage gegen den Heranziehungsbescheid nach § 16 Absatz 1 und die Anfechtungsklage gegen die Aufhebung des Heranziehungsbescheides haben keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht...


	Abschnitt 3
	Reservewehrdienstverhältnis
	§ 31
	Reservewehrdienstverhältnis
	Eine Reservistin oder ein Reservist, die oder der sich freiwillig verpflichtet hat, ehrenamtlich eine Funktion in der Reserveorganisation der Bundeswehr wahrzunehmen, kann längstens bis zum Ablauf des Monats, in dem sie oder er 65 Jahre alt wird, in e...

	§ 32
	Begründung und Beginn des Reservewehrdienstverhältnisses
	(1) Für die Berufung in ein Reservewehrdienstverhältnis gelten die Vorschriften über die Berufung in das Dienstverhältnis einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit entsprechend mit der Maßgabe, dass die Ernennungsurkunde anstelle der Wörter...
	(2) Das Reservewehrdienstverhältnis beginnt mit der Ernennung.

	§ 33
	Diensteid
	Bei der Berufung in ein Reservewehrdienstverhältnis ist ein Diensteid nach § 9 Absatz 1 des Soldatengesetzes zu leisten.

	§ 34
	Sachmittel und Entschädigungen
	(1) Für die Wahrnehmung des Ehrenamts erforderliche Sachmittel und Dienstkleidung können unentgeltlich bereitgestellt werden.
	(2) Soweit der Haushaltsplan Mittel zur Verfügung stellt, können gewährt werden
	1. für den zeitlichen Aufwand der Soldatin oder des Soldaten eine Entschädigung von bis zu 160 Euro je Kalendermonat und
	2. Aufwandsentschädigungen, soweit aus dem Reservewehrdienstverhältnis finanzielle Aufwendungen entstehen, deren Übernahme der Soldatin oder dem Soldaten nicht zugemutet werden kann.

	(3) Entschädigungen nach Absatz 2 Nummer 1 und pauschale Aufwandsentschädigungen nach Absatz 2 Nummer 2 legt das Bundesministerium der Verteidigung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern fest.

	§ 35
	Aktivierung für eine Dienstleistung nach § 4
	(1) Eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhältnis kann für eine in § 4 genannte Dienstleistung aktiviert werden, wenn sie oder er über das Ehrenamt hinausgehende oder andersartige militärische Aufgaben wahrnehmen soll. Sie oder er soll ...
	1. das Reservewehrdienstverhältnis für eine Führungsfunktion in der Reserveorganisation der Bundeswehr begründet wird und andere Reservistinnen und Reservisten in einem Unterstellungsverhältnis zu ihr oder ihm zu einer Dienstleistung nach § 4 herangez...
	2. sie oder er in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis steht und während der Arbeits- oder Dienstzeit dienstliche Aufgaben der Streitkräfte wahrnehmen oder an militärischen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen soll.

	(2) Für die Aktivierung gelten die Vorschriften über die Heranziehung zu einer Dienstleistung nach Abschnitt 2 entsprechend.
	(3) Die Aktivierung erfolgt durch
	1. die Wehrersatzbehörden oder
	2. die Kommandobehörden bei Soldatinnen und Soldaten, die für eine Funktion in deren Kommandobereich in ein Reservewehrdienstverhältnis berufen worden sind, jedoch nur für Dienstleistungen im Sinne des § 5 Absatz 2 Nummer 1.

	(4) Für die Dauer der Aktivierung gelten die aktivierten Soldatinnen und Soldaten im Reservewehrdienstverhältnis als Soldatinnen und Soldaten, die eine Reservedienstleistung nach § 5 erbringen.
	(5) Während einer Aktivierung werden keine Leistungen nach § 34 gewährt. Soweit solche Leistungen im Voraus gewährt worden sind, gilt § 12 des Bundesbesoldungsgesetzes entsprechend.

	§ 36
	Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen
	Eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhältnis kann entsprechend § 81 des Soldatengesetzes zu dienstlichen Veranstaltungen zugezogen werden.

	§ 37
	Benachteiligungsverbot
	Für die in ein Reservewehrdienstverhältnis Berufenen gelten die §§ 5 und 9 Absatz 7 des Arbeitsplatzschutzgesetzes entsprechend.

	§ 38
	Versorgung
	Erleidet eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhältnis bei der Verrichtung des Wehrdienstes eine gesundheitliche Schädigung, richtet sich die Versorgung nach dem Soldatenversorgungsgesetz und dem Soldatenentschädigungsgesetz.

	§ 39
	Beendigungsgründe
	Ein Reservewehrdienstverhältnis endet
	1. mit dem Ablauf der Zeit, für welche das Reservewehrdienstverhältnis begründet worden ist,
	2. durch Umwandlung in das Dienstverhältnis einer Soldatin auf Zeit, eines Soldaten auf Zeit, einer Berufssoldatin oder eines Berufssoldaten,
	3. im Spannungs- oder Verteidigungsfall durch Heranziehung oder Einberufung zu einem unbefristeten Wehrdienst,
	4. durch den Verlust der Rechtsstellung einer Soldatin oder eines Soldaten im Reservewehrdienstverhältnis entsprechend § 48 des Soldatengesetzes oder
	5. durch Entlassung nach § 40.


	§ 40
	Entlassung
	(1) Eine Soldatin oder ein Soldat ist mit Ablauf des Monats, in dem sie oder er 65 Jahre alt wird, aus dem Reservewehrdienstverhältnis entlassen.
	(2) § 46 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 7, 8 und Absatz 2a des Soldatengesetzes gilt entsprechend.
	(3) Aus dem Reservewehrdienstverhältnis ist zu entlassen, wer
	1. dienstunfähig ist oder
	2. aus persönlichen oder familiären Gründen nicht in der Lage ist, die übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß wahrzunehmen.

	(4) Aus dem Reservewehrdienstverhältnis soll entlassen werden, wer die deutsche Staatsangehörigkeit verloren hat. Das Bundesministerium der Verteidigung kann Ausnahmen zulassen, wenn dafür ein dienstliches Bedürfnis besteht.
	(5) Eine Soldatin oder ein Soldat kann aus dem Reservewehrdienstverhältnis entlassen werden, wenn
	1. sie oder er Dienstpflichten schuldhaft verletzt und ihr oder sein Verbleib im Dienstverhältnis die militärische Ordnung oder das Ansehen der Bundeswehr gefährden könnte,
	2. sie oder er die mit der übertragenen Funktion verbundenen Anforderungen nicht erfüllt oder
	3. ihre oder seine Funktion in der Reserveorganisation der Bundeswehr wegfällt.

	(6) Eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhältnis kann jederzeit die Entlassung verlangen. Soweit sie oder er für eine in § 4 genannte Dienstleistung aktiviert worden ist, erfolgt die Entlassung zu dem Zeitpunkt, der sich bei entspreche...
	(7) Die Entlassung wird von der Stelle verfügt, die für die Berufung in das Reservewehrdienstverhältnis zuständig ist. Außer in den Fällen des Absatzes 5 Nummer 1 ist die Entlassungsverfügung spätestens einen Monat vor dem Entlassungstag zuzustellen.


	Abschnitt 4
	Schlussvorschriften
	§ 41
	Unbefristete Reservedienstleistungen, Spannungs- oder Verteidigungsfall
	(1) Sind unbefristete Reservedienstleistungen durch die Bundesregierung nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes auf der Grundlage des § 6 Absatz 4 angeordnet worden, so
	1. können Zurückstellungen nach § 10 Absatz 2 bis 4 widerrufen werden, es sei denn, dass die Heranziehung zum Wehrdienst für die Reservistin oder den Reservisten eine unzumutbare Härte bedeuten würde;
	2. ist § 13 Absatz 3 Satz 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Heranziehung eine unzumutbare Härte bedeuten würde;
	3. hat der Widerspruch gegen den Bescheid nach § 15 Absatz 3 keine aufschiebende Wirkung;
	4. ist bei der Heranziehung einer Reservistin oder eines Reservisten, die oder der bereits in den Streitkräften gedient hat, § 15 Absatz 2 bis 4 nicht anzuwenden; als Untersuchung gilt die Einstellungsuntersuchung;
	5. hat eine Reservistin oder ein Reservist auf Anordnung der Bundesregierung

	(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 gilt nicht für Personen, die
	1. ihren ständigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben,
	2. außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei einer deutschen Dienststelle oder einer über- oder zwischenstaatlichen Organisation beschäftigt sind, oder
	3. mit Genehmigung einer obersten Bundes- oder Landesbehörde oder einer von ihr bestimmten Stelle

	(3) Im Spannungs- oder Verteidigungsfall gelten Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 und Folgendes:
	1. eine Änderung der Wohnung ist innerhalb von 48 Stunden der Wehrersatzbehörde zu melden;
	2. § 8 gilt mit der Maßgabe, dass die verhängte Freiheitsstrafe wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat, Gefährdung der äußeren Sicherheit ...
	3. eine Zurückstellung nach § 10 Absatz 2, 4, 5 oder 6 wird unwirksam, und eine Zurückstellung nach § 10 Absatz 4 ist nur zulässig, wenn die Heranziehung zum Wehrdienst für die Reservistin oder den Reservisten eine unzumutbare Härte bedeuten würde;
	4. Personen, bei denen die Voraussetzungen für eine Zurückstellung nach § 10 Absatz 2 vorliegen, werden auf Antrag zum Sanitätsdienst herangezogen;
	5. wer sich zum freiwilligen Eintritt in die Bundeswehr meldet, kann von einer Bataillonskommandeurin oder einem Bataillonskommandeur oder einer Offizierin oder einem Offizier von dieser Dienststellung an aufwärts oder von einer Offizierin oder einem ...
	6. § 20 Absatz 3 Nummer 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Verbleiben in der Bundeswehr eine unzumutbare Härte bedeuten würde.


	§ 42
	Bußgeldvorschriften
	(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
	1. entgegen § 15 Absatz 2 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4 Satz 3, sich nicht oder nicht rechtzeitig begutachten lässt oder vorstellt und untersuchen lässt,
	2. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,
	3. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 2 Vorsorge nicht trifft,
	4. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 3 sich nicht oder nicht rechtzeitig meldet,
	5. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 6 oder 7 sich einer dort genannten Prüfung oder Überprüfung nicht oder nicht rechtzeitig unterzieht.

	(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.
	(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Karrierecenter der Bundeswehr.

	§ 43
	Einschränkung von Grundrechten
	Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maßg...



	Artikel 2
	Änderung des Wehrpflichtgesetzes
	Das Wehrpflichtgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. August 2011 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 370) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 2 Absatz 2 und 3 wird durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt:
	(2) „ Die §§ 3 bis 50 und 52 gelten im Spannungs- oder Verteidigungsfall.
	(3) Außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls gelten § 3 Absatz 1 und 3 bis 5, sowie die §§ 8a bis 20b, 25, 32 bis 35, § 44 Absatz 1, §§ 45 und 50.“

	2. § 13 wird wie folgt geändert:
	§ 13 „
	Unabkömmlichstellung; Verordnungsermächtigung“.

	3. In § 51 wird die Angabe „, der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes)“ gestrichen.


	Artikel 3
	Änderung des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes
	Das Kriegsdienstverweigerungsgesetz vom 9. August 2003 (BGBl. I S. 1593), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 370) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 2 wird wie folgt geändert:
	1. Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
	(2) „ Der Antrag ungedienter Personen ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zu stellen. Der Antrag gedienter Personen ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Karrierecenter der Bundeswehr z...

	2. In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr“ durch die Angabe „Die nach Absatz 2 zuständige Stelle“ ersetzt.


	Artikel 4
	Änderung des Soldatengesetzes
	Das Soldatengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 7) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. § 1 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Soldat ist, wer in einem Wehrdienstverhältnis steht. Staat und Soldaten sind durch gegenseitige Treue miteinander verbunden.“

	3. § 2 Absatz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
	4. § 20 Absatz 8 wird durch den folgenden Absatz 8 ersetzt:
	(8) „ Einem Soldaten, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 oder Wehrdienst nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes leistet, darf die Ausübung einer Nebentätigkeit nur untersagt werden, wenn sie seine Dienstfähigkeit gefährdet oder den dienstlichen Erfor...

	5. Nach § 28 Absatz 7 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:
	6. § 29 wird durch den folgenden § 29 ersetzt:
	§ 29 „
	Personalakte
	(1) Über jeden Soldaten ist eine Personalakte zu führen.
	(2) Sie ist vertraulich zu behandeln und durch technische und organisatorische Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen.
	(3) Sofern in den §§ 29a bis 29e nichts anderes bestimmt ist, gelten die §§ 106 bis 112, 113 Absatz 2 bis 4 und § 114 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend. § 112 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbeamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass § 8 der Wehrdiszip...


	7. § 29d Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
	(4) „ Das Institut für Präventivmedizin der Bundeswehr führt

	8. § 29e Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
	9. § 31 wird wie folgt geändert:
	10. § 37 wird wie folgt geändert:
	(1) „ In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten kann berufen werden, wer sich freiwillig verpflichtet, auf Lebenszeit Wehrdienst zu leisten. In das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit kann berufen werden, wer sich freiwillig verpflichtet, für ...

	11. In § 51 Absatz 6 und § 54 Absatz 4 wird jeweils die Angabe „Dienstleistungen nach § 60“ durch die Angabe „Dienstleistungen nach dem Reservistengesetz“ ersetzt.
	12. Die Überschrift des Dritten Abschnitts wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Dritter Abschnitt
	Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement“.

	13. Im Dritten Abschnitt werden die Unterabschnitte 1 und 2 gestrichen.
	14. Im Dritten Abschnitt wird die Überschrift des Unterabschnitts 3 gestrichen.
	15. § 58b wird zu § 58 und die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	§ 58 „
	Voraussetzungen, Dauer und Hindernisse“.

	16. Der bisherige § 58c wird zu § 59.
	17. § 58d wird zu § 60 und in den Absätzen 1 und 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe „freiwilligen Wehrdienst nach § 58b“ durch die Angabe „freiwilligen Wehrdienst nach § 58“ ersetzt.
	18. § 58e wird zu § 61 und wie folgt geändert:
	(1) „ Die Verpflichtungserklärung nach § 58 Absatz 1 bedarf der Schriftform. Für eine Verwendung im Ausland ist eine gesonderte schriftliche Verpflichtungserklärung erforderlich.“

	19. § 58f wird zu § 62 und die Angabe „freiwilligen Wehrdienst nach § 58b“ wird durch die Angabe „freiwilligen Wehrdienst nach § 58“ ersetzt.
	20. § 58g wird zu § 63 und in Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „freiwilligen Wehrdienst nach § 58b“ wird durch die Angabe „freiwilligen Wehrdienst nach § 58“ ersetzt.
	21. Die §§ 58h und 58i werden gestrichen.
	22. Nach § 63 werden die folgenden §§ 64 bis 68 eingefügt:
	§ 64 „
	Form der Beförderung
	Die Beförderung eines Soldaten, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 leistet, wird mit der dienstlichen Bekanntgabe an den Soldaten, jedoch nicht vor dem in der Ernennungsurkunde bestimmten Tag wirksam. § 42 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

	§ 65
	Beendigungsgründe
	(1) Der freiwillige Wehrdienst nach § 58 endet durch Ablauf der festgesetzten Dienstzeit, wenn der Endzeitpunkt kalendermäßig bestimmt ist.
	(2) Er endet ferner durch

	§ 66
	Entlassung aus dem freiwilligen Wehrdienst nach § 58
	(1) Ein Soldat ist entlassen, wenn er die Eigenschaft als Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes verliert. Das Bundesministerium der Verteidigung entscheidet darüber, ob diese Voraussetzung vorliegt, und stellt den Tag der Beendigung de...
	(2) Ein Soldat ist zu entlassen, wenn
	(3) Ein Soldat kann entlassen werden, wenn
	(4) Während der Probezeit kann der Soldat zum 15. oder zum Letzten eines Monats entlassen werden. Die Entlassungsverfügung ist spätestens zwei Wochen vor dem Entlassungstermin bekanntzugeben. Auf schriftlichen Antrag des Soldaten ist dieser während de...
	(5) Die Entlassung wird durch das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr verfügt.
	(6) Ein Soldat, der sich schuldhaft von seiner Truppe oder Dienststelle fernhält, gilt mit dem Tag als entlassen, an dem er hätte entlassen werden müssen, wenn er Dienst geleistet hätte.
	(7) Ist ein Soldat im Entlassungszeitpunkt wegen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, so ist die Entlassung bis zum Ablauf des auf die Beendigung dieses...
	(8) Befindet sich ein Soldat im Entlassungszeitpunkt in stationärer truppenärztlicher Behandlung, endet der Wehrdienst, wenn

	§ 67
	Ausschluss vom freiwilligen Wehrdienst nach § 58 und Verlust des Dienstgrades
	(1) Ein Soldat ist vom freiwilligen Wehrdienst ausgeschlossen, wenn gegen ihn durch ein deutsches Gericht auf die in § 38 Absatz 1 bezeichneten Strafen, Nebenfolgen oder Maßregeln erkannt wird. Er verliert seinen Dienstgrad; dies gilt auch, wenn er we...
	(2) Wird ein Urteil mit der Folge des Dienstgradverlustes nach Absatz 1 Satz 2 im Wiederaufnahmeverfahren durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, gilt der Verlust des Dienstgrades als nicht eingetreten.
	(3) Ein Soldat verliert seinen Dienstgrad ferner, wenn er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt wird, im Fall der Entlassung nach § 66 Absatz 2 Nummer 8 mit Beendigung des Wehrdienstverhältnisses.

	§ 68
	Freiwillige Bereitschaftserklärung; Datenverarbeitung
	(1) Die Bereitschaftserklärung nach § 15a des Wehrpflichtgesetzes kann freiwillig abgegeben werden.
	(2) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf für den Hinweis auf die Möglichkeit der freiwilligen Abgabe einer in Absatz 1 genannten Bereitschaftserklärung und für einen Hinweis auf gesetzlich geregelte Freiwilligendienste im autom...
	(3) Die in einer freiwillig abgegebenen Bereitschaftserklärung angegebenen Daten können nur für folgende Zwecke verarbeitet werden:


	23. Der Vierte Abschnitt wird durch den folgenden Vierten Abschnitt ersetzt:
	„Vierter Abschnitt
	Sondervorschriften für weitere Wehrdienstverhältnisse
	§ 69
	Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz
	(1) Die Begründung der Wehrpflicht, die Heranziehung der Wehrpflichtigen zum Wehrdienst und die Beendigung ihres Wehrdienstes regelt das Wehrpflichtgesetz.
	(2) Die Beförderung eines Soldaten, der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz leistet, wird mit der dienstlichen Bekanntgabe an den Soldaten, jedoch nicht vor dem in der Ernennungsverfügung bestimmten Tag wirksam. Der Tag der dienstlichen Bekanntgabe ...

	§ 70
	Wehrdienst nach dem Reservistengesetz
	(1) Die Begründung der Pflicht und die Heranziehung zu Dienstleistungen sowie deren Beendigung regelt das Reservistengesetz.
	(2) Für die Beförderung von Personen, die zu Dienstleistungen nach dem Reservistengesetz herangezogen werden, gilt § 64 entsprechend.

	§ 71
	Reservewehrdienstverhältnis
	(1) Die Rechtsstellung der Soldaten in einem Reservewehrdienstverhältnis regelt das Reservistengesetz.
	(2) Für die Beförderung von Personen in einem Reservewehrdienstverhältnis gilt § 42 entsprechend.“



	24. Im Sechsten Abschnitt wird die Überschrift des Unterabschnitts 1 gestrichen.
	25. Im Sechsten Abschnitt wird der Unterabschnitt 2 gestrichen.
	26. Die Überschrift des Siebten Abschnitts wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Siebter Abschnitt
	Sonderregelungen, Übergangs- und Schlussvorschriften“.

	27. § 86 wird gestrichen.
	28. § 93 wird wie folgt geändert:
	29. § 98 wird gestrichen.


	Artikel 5
	Änderung der Uniformverordnung
	Die Uniformverordnung vom 25. April 2008 (BGBl. I S. 778), die durch Artikel 9 des Gesetzes vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 5 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.

	Artikel 6
	Änderung der Wehrbeschwerdeordnung
	Die Wehrbeschwerdeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 2009 (BGBl. I S. 81), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 424) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	Nach § 23a Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:

	Artikel 7
	Änderung des Arbeitsplatzschutzgesetzes
	Das Arbeitsplatzschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 2055), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 370) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 1 Absatz 6 wird durch die folgenden Absätze 6 und 7 ersetzt:
	(6) „ Auf Antrag erstattet der Bund einem Arbeitgeber, der kein Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes ist, die zusätzlichen Kosten für die Einstellung einer Ersatzkraft auf Grund einer Wehrübung im Kalenderjahr. Die Erstattung erfolgt im Rahmen verfüg...
	(7) Auf Antrag erhält ein Arbeitgeber, der eine natürliche oder eine juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft des Privatrechts ist und höchstens 249 Arbeitnehmer beschäftigt, im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel für jeden Arbeitnehme...

	2. In § 14 Absatz 3 wird die Angabe „dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „Abschnitt 2 des Reservistengesetzes“ ersetzt.
	3. § 14a Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:
	(5) „ Der vom Arbeitgeber einzureichende Antrag muss Angaben enthalten über

	4. § 14b wird wie folgt geändert:
	(4) „ Der vom Wehrpflichtigen einzureichende Antrag muss Angaben enthalten über

	5. § 14c wird wie folgt geändert:
	(1) „ Der Bundesminister der Verteidigung oder die von ihm beauftragte Stelle sowie der Bundesrechnungshof können beim Antragsteller zu den Erstattungsanträgen Auskünfte einholen und Unterlagen anfordern.“

	6. § 15 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind auch die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.“

	7. § 16 wird wie folgt geändert:
	(3) „ Dieses Gesetz ist ferner anzuwenden auf Arbeits- und Dienstverhältnisse von Personen, die zu Dienstleistungen nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes herangezogen werden, mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über Wehrübungen entsprechend anzu...



	Artikel 8
	Änderung des Wehrsoldgesetzes
	Das Wehrsoldgesetz vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147, 1158), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 370) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „§ 58b des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 58 des Soldatengesetzes“ ersetzt.
	2. § 8 Absatz 3 und 4 wird durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt:
	(3) „ Bei der Berechnung des Entlassungsgeldes bleibt die Zeit der Verlängerung des Wehrdienstes wegen stationärer truppenärztlicher Behandlung (§ 66 Absatz 8 des Soldatengesetzes) unberücksichtigt.
	(4)  Soldatinnen und Soldaten erhalten kein Entlassungsgeld, wenn sie

	3. In § 15 Absatz 2 wird die Angabe „Abnutzung“ durch die Angabe „besondere Abnutzung“ ersetzt.
	4. Die Anlage wird durch die folgende Anlage ersetzt:
	„Anlage
	Wehrsoldgrundbetrag, Kinderzuschlag, Auslandsvergütung



	Artikel 9
	Änderung des Unterhaltssicherungsgesetzes
	Das Unterhaltssicherungsgesetz vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147, 1179), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 370) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. In § 1 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Wehrdienst nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „Wehrdienst nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes“ ersetzt.
	3. Nach § 4 wird der folgende § 4a eingefügt:
	„§ 4a
	Überzahlungen
	(1) Zu Unrecht empfangene Leistungen nach diesem Gesetz sind zu erstatten, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Der Einwand der nicht mehr vorhandenen Bereicherung ist ausgeschlossen.
	(2) Soweit die Überzahlung auf einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse beruht, kann der zu Unrecht gezahlte Betrag nur zurückgefordert werden, wenn der Empfänger wusste oder nicht wusste, weil er die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem M...
	(3) Von der Rückforderung der zu Unrecht empfangenen Leistungen kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn sie für den Empfänger eine besondere Härte bedeutet oder wenn aus der Rückforderung in unverhältnismäßigem Umfang Kosten oder Verwaltungsau...


	4. § 5 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Reservistendienst leisten, wird der Verdienstausfall in Höhe des um die gesetzlichen Abzüge verminderten Arbeitsentgelts (§ 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) ersetzt. Enthält das Arbeitsentgelt vari...

	5. In § 6 Satz 1 wird die Angabe „430“ durch die Angabe „498“ ersetzt.
	6. In § 8 Absatz 2 Nummer 2 wird nach der Angabe „Länder“ die Angabe „einschließlich entsprechender Unterschiedsbeträge“ eingefügt.
	7. § 9 Nummer 1 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:
	8. § 17a wird durch den folgenden § 17a ersetzt:
	„§ 17a
	Zuschlag für Fahrtkosten
	Reservistendienst Leistende, die aus persönlichen oder dienstlichen Gründen von der Pflicht zum Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft befreit sind und täglich von der Dienststätte zu ihrer Wohnung zurückkehren, erhalten pro Tag der Dienstleistung ei...


	9. § 19 wird wie folgt geändert:
	§ 19 „
	Auslandszuschlag; Verordnungsermächtigung“.
	(2) „ Die Höhe des Zuschlags bemisst sich nach Spalte 4 der Tabelle in Anlage 2. Abweichend von Satz 1 bemisst sich die Höhe des Zuschlags ausschließlich nach Anlage 3, wenn Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen auf Zeit und Soldaten ...


	10. Nach § 20 Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefügt:
	(3) „ Reservistendienst Leistende, die Reservistendienst von mehr als 12 Tagen leisten, haben für die Dauer des Reservistendienstes einen Anspruch auf eine wöchentliche Reisebeihilfe. Als Reisebeihilfe werden für jede Heimfahrt die Kosten bis zur Höhe...

	11. In § 21 Satz 2 wird die Angabe „Abnutzung“ durch die Angabe „besondere Abnutzung“ ersetzt.
	12. § 25 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Die Leistungen nach den §§ 5 bis 9, 17a, 19 und 20 Absatz 3 werden auf Antrag gewährt.“

	13. § 26 wird gestrichen.
	14. § 27 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
	(2) „ Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach Kapitel 2 Abschnitt 1 und 2 haben dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr auf Verlangen über alle für die Feststellung des Anspruchs erforderlichen Tatsachen Auskunft zu erteilen s...

	15. In § 28 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „nach § 27 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes“ durch die Angabe „nach § 26 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes“ ersetzt.
	16. Die Anlage 2 wird durch die folgenden Anlagen 2 und 3 ersetzt:
	„Anlage 2
	Prämie, Dienstgeld, Auslandszuschlag
	Anlage 3
	Auslandszuschlag (Monatsbetrag in Euro)



	Artikel 10
	Änderung des Soldatenentschädigungsgesetzes mit Wirkung vom 1. Januar 2025
	Das Soldatenentschädigungsgesetz vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932, 3933), das zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juni 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 143) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Nach § 86 Absatz 3 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:
	2. Nach § 88 Satz 4 wird der folgende Satz eingefügt:
	3. § 89 wird wie folgt geändert:
	(2) „ Die monatliche Ausgleichszahlung beträgt
	(3) „ Die Abfindung beträgt das 120-fache der nach Absatz 2 zustehenden monatlichen Ausgleichszahlung.“



	Artikel 11
	Weitere Änderung des Soldatenentschädigungsgesetzes mit Wirkung vom 1. Juli 2025
	Das Soldatenentschädigungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 88 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	2. § 89 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	„Die monatliche Ausgleichszahlung beträgt



	Artikel 12
	Weitere Änderung des Soldatenentschädigungsgesetzes mit Wirkung vom 1. Juli 2026
	Das Soldatenentschädigungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 88 Satz 2 wird wie folgt ersetzt:
	2. § 89 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ersetzt:
	„Die monatliche Ausgleichszahlung beträgt



	Artikel 13
	Weitere Änderung des Soldatenentschädigungsgesetzes zum [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 20 Absatz 1 dieses Gesetzes]
	Das Soldatenentschädigungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 8 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
	(2) „ Während des Wehrdienstverhältnisses soll das Verwaltungsverfahren zur Prüfung der Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz auch von Amts wegen eingeleitet werden. Dies gilt auch für Leistungen an Angehörige und Hinterbliebene.“

	2. § 18 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(3) „ Für die Leistungen zur Mobilität gilt § 40 Absatz 1 und 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.“

	3. § 20 wird durch den folgenden § 20 ersetzt:
	§ 20 „
	Berechnung und Höhe des Krankengeldes der Soldatenentschädigung
	(1) Das Krankengeld der Soldatenentschädigung beträgt 80 Prozent des erzielten regelmäßigen Entgelts (Regelentgelt) und darf das entgangene regelmäßige Nettoarbeitsentgelt nicht übersteigen. Das Regelentgelt wird bis zur Höhe der jeweils geltenden Lei...
	(2) Bei geschädigten Personen, die geringfügig beschäftigt sind, entspricht das zugrunde zu legende Regelentgelt dem Nettoentgelt. Bei geschädigten Personen, die nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, wird ...
	(3) Haben geschädigte Personen von einem anderen Rehabilitationsträger Krankengeld, Krankengeld der Sozialen Entschädigung, Verletztengeld oder Übergangsgeld bezogen und ist ihnen im Anschluss daran Krankengeld der Soldatenentschädigung zu zahlen, so ...
	(4) Als Regelentgelt gelten die bei der Beendigung des Wehrdienstverhältnisses bezogenen Geld- und Sachbezüge, wenn
	(5) Ein Anspruch auf Krankengeld der Soldatenentschädigung besteht nicht, wenn unmittelbar vor der Arbeitsunfähigkeit Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezogen wurde.
	(6) Die Berechnungsgrundlage, die dem Krankengeld der Soldatenentschädigung zugrunde liegt, wird entsprechend § 70 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch angepasst.“


	4. § 38 wird durch den folgenden § 38 ersetzt:
	§ 38 „
	Derzeitiges Einkommen
	Derzeitiges Einkommen sind die in § 18a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch genannten Einkommensarten, mit Ausnahme der in § 18a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch genannten Einkommensarten. Die ...


	5. § 43 Absatz 3 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
	6. § 53 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Geschädigte Personen, Angehörige, Hinterbliebene und berechtigte Personen nach § 50 haben auf Grund der anerkannten Schädigungsfolge gegen den Bund nur die auf diesem Gesetz beruhenden Ansprüche.“

	7. § 61 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
	(2) „ § 59 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Antrag auf Gewährung der Ausgleichszahlung innerhalb eines Jahres nach dem Tod der geschädigten Person zu stellen ist.“



	Artikel 14
	Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes
	Das Soldatenversorgungsgesetz vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932, 3958), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 370) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. § 3 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	3. Die Überschrift zu Teil 2 Abschnitt 1 wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Abschnitt 1
	Berufsförderung und Dienstzeitversorgung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit; Berufsförderung der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes Leistenden“.

	4. § 4 Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	5. § 6 wird wie folgt geändert:
	(2) „ Ist für freiwilligen Wehrdienst Leistende nach § 58 des Soldatengesetzes im Förderungsplan im Sinne des § 5 Absatz 2 vorgesehen, dass ein bestimmtes schulisches oder berufliches Bildungsziel im Rahmen der dienstzeitbegleitenden Förderung erreich...

	6. § 7 Absatz 10 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	7. § 9 wird wie folgt geändert:
	8. § 11 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	9. § 12 wird wie folgt geändert:
	(2) „ Die Zeit der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58 des Soldatengesetzes oder die nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehrdienst anrechenbare Zeit wird auf die bei der Zulassung zu weiterführenden Prüfungen im Beruf...

	10. § 20 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	11. § 56 wird wie folgt geändert:
	§ 56 „
	Bezüge für den Sterbemonat und Sterbegeld für Hinterbliebene von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdiens...
	(1) „ Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein Soldat auf Zeit, eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 des Reservistengesetzes leiste...


	12. § 58 wird wie folgt geändert:
	§ 58 „
	Versorgung der Hinterbliebenen nach einem Einsatzunfall von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nac...
	(1) „ Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein Soldat auf Zeit oder eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 des Reservistengesetzes le...


	13. § 60 Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:
	(6) „ Die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend, wenn eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 des Reservistengesetzes leistet, während einer besonderen Auslandsverwendun...

	14. § 80 Absatz 2 Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	15. § 85a Absatz 2 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	16. § 90 Absatz 2 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:


	Artikel 15
	Änderung des Zivildienstgesetzes
	Das Zivildienstgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2005 (BGBl. I S. 1346), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 370) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 23 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
	(3) „ Das Bundesamt darf zum Zweck der Zivildienstüberwachung im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in § 15 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten abrufen und weiterverarbeiten. Die Daten dürfen auch zur...

	2. In § 79 Nummer 1 wird die Angabe „§ 4 Absatz 1 Nummer 7 des Wehrpflichtgesetzes“ durch die Angabe „§ 4 Absatz 1 Nummer 4 des Wehrpflichtgesetzes“ ersetzt.


	Artikel 16
	Änderung des Identifikationsnummerngesetzes
	Das Identifikationsnummerngesetz vom 28. März 2021 (BGBl I S. 591), das zuletzt durch Artikel 8f des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In der Anlage wird nach Nummer 50 die folgende Nummer 51 eingefügt:

	Artikel 17
	Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
	Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 62 Absatz 4 des Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 33) geän...
	In § 166 Absatz 1 Nummer 1a wird die Angabe „80 Prozent der Bezugsgröße“ durch die Angabe „die Bezugsgröße“ ersetzt.

	Artikel 18
	Folgeänderungen
	(1) Die Soldatinnen- und Soldatenurlaubsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1997 (BGBl. I S. 1134), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl I S. 3932) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 5 wird wie folgt geändert:
	1. In Absatz 1 wird die Angabe „§ 58b des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 58 des Soldatengesetzes“ ersetzt.
	2. In Absatz 2 wird die Angabe „§ 60 des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 4 Absatz 1 des Reservistengesetzes“ ersetzt.

	(2) Die Soldatenlaufbahnverordnung vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1228, 5240), die zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 29. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 370) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	2. In § 48 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 58b des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 58 des Soldatengesetzes“ ersetzt.

	(3) Das Einsatz-Weiterverwendungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2012 (BGBl. I S. 2070), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 6 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Endet das Wehrdienstverhältnis einsatzgeschädigter Soldatinnen und Soldaten (§ 1 Nummer 1), die nicht in einem auf Lebenszeit begründeten Wehrdienstverhältnis stehen, während der Schutzzeit durch Zeitablauf oder wäre es aus diesem Grund zu beend...

	(4) Das Wehrstrafgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Mai 1974 (BGBl. I S. 1213), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 55) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 2 Nummer 2 wird die Angabe „§ 1 Abs. 3 des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 1 Absatz 2 des Soldatengesetzes“ ersetzt.
	(5) Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 371) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 25 Absatz 2 wird die Angabe „die nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes Wehrdienst leisten“ durch die Angabe „die nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes Wehrdienst leisten“ ersetzt.
	2. In § 26 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§ 58b des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 58 des Soldatengesetzes“ ersetzt.

	(6) Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 3. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 28) geändert worden ist, wir...
	1. In § 10 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe „§ 58b des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 58 des Soldatengesetzes“ ersetzt.
	2. In § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „Dienstleistungen und Übungen nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „Dienstleistungen nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes“ ersetzt.
	3. § 193 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
	(4) „ Die Absätze 1 und 2 gelten für Personen, die Dienstleistungen nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes erbringen. Die Dienstleistungen gelten nicht als Beschäftigungen im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und § 6 Absatz 1 Nummer 3.“

	4. In § 204 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Dienstleistung oder Übung nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „Dienstleistung nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes“ ersetzt.

	(7) Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 371) geändert worden ist, wird wie fo...
	§ 25 wird wie folgt geändert:
	1. In Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe „§ 58b des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 58 des Soldatengesetzes“ ersetzt.
	2. In Absatz 4 wird die Angabe „Dienstleistungen oder Übungen nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „Dienstleistungen nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes“ ersetzt.

	(8) Die Berufsförderungsverordnung vom 23. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2336), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl 2025 I Nr. 370) geändert wurde, wird wie folgt geändert:
	In § 2 Absatz 9, § 7 Absatz 1 Nummer 3 und § 31 Absatz 4 wird jeweils die Angabe „§ 58b des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 58 des Soldatengesetzes“ ersetzt.
	(9) Die Bundesbeihilfeverordnung vom 13. Februar 2009 (BGBl. I S. 326), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 240) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 4 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 58b des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 58 des Soldatengesetzes“ ersetzt.

	Artikel 19
	Außerkrafttreten
	Am [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] treten außer Kraft:
	1. das Reservistengesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1583, 1588), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 7) geändert worden ist,
	2. die Verordnung zum Dritten Abschnitt des Arbeitsplatzschutzgesetzes vom 20. Oktober 1980 (BGBl. I S. 2006), die durch Artikel 64 des Gesetzes vom 18. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2261) geändert worden ist.


	Artikel 20
	Inkrafttreten
	(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 am [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.
	(2) Artikel 10 [Änderung des Soldatenentschädigungsgesetzes] tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft.
	(3) Artikel 11 [Weitere Änderung des Soldatenentschädigungsgesetzes] tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2025 in Kraft.
	(4) Artikel 8 Nummer 4 [Änderung des Wehrsoldgesetzes] tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft.
	(5) Artikel 12 [Weitere Änderung des Soldatenentschädigungsgesetzes] tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2026 in Kraft.
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